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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
uch ein Jahr nach Beginn 
der Corona-Krise ist ein 

Ende noch immer nicht in Sicht.

Ostern steht vor der Tür und zum 
Zeitpunkt der Entstehung dieser 
Zeilen (22.03.2021) ist kurz nach 
der Wiedereröffnung des Einzel-
handels in Schleswig-Holstein die 
weitere Entwicklung überhaupt 
nicht vorhersehbar, da auch bei 
uns die Inzidenzzahlen aktuell 
wieder ansteigen. Dies verschlim-
mert die Lage insbesondere in der 
Hotellerie und Gastro no mie, für 
die es noch keine Öff nungs per- 
s pek tive gibt, erheblich.

Umso mehr sind viele Betriebe auf die Wirtschaftshilfen 
angewiesen. Derzeit beschäftigt den Berufsstand die 
Beantragung der Überbrückungshilfe III. Leider sind 
die Regularien für die Beantragung insbesondere durch 
eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen noch 
komplexer, bürokratischer und zum Teil unverständ-
licher geworden. Der Spagat zwischen der notwendi-
gen Unterstützung für die Mandanten und der mög-
lichst rechtssicheren Beantragung der Hilfen geht 
schon seit geraumer Zeit an die Substanz der Kolle-
ginnen und Kollegen und beeinträchtigt die Praxis-
abläufe erheblich.
Ein Ende ist für alle Beteiligten noch immer nicht in 
Sicht. 
Der Verband wird Sie bei dieser schwierigen Aufgabe 
auch weiterhin durch schnelle Informationen und eine 
Vielzahl aktueller Webinare unterstützen.

Das aktuelle Interview haben wir diesmal mit der Prä-
si  dentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. 
Kühn, geführt. Sie beleuchtet die aktuelle Lage der 
Wirtschaft vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
aus ihrer Sicht.
Auch die ganz „normalen Probleme“ und Beratungs-
aufgaben des beruflichen Alltages müssen wir natürlich 
im Auge behalten. 

So ziehen sich durch die aktu-
elle Ausgabe der Verbands nach-
richten verschiedene Aspekte 
zum Thema Insolvenz und deren 
mögliche Begleitung nicht nur 
in steuerlicher Hinsicht.
Auch Fragen zur Sozial ver si-
che rung beim Bezug von Ver-
sorgungsbezügen werden aus-
führlich behandelt.

Die diesjährige Mitglieder ver-
sammlung wird am 4. Juni im 
„Hotel Maritim“ in Kiel stattfin-
den. Aufgrund der anhaltenden 
Pandemie wird die Versammlung 
leider wie im Vorjahr mit den ein-
schränkenden Corona-Hygiene-

bedingungen stattfinden müssen und damit leider ohne 
unser beliebtes Rahmenprogramm. Wir werden Sie 
rechtzeitig informieren, falls Änderungen notwendig 
sind, und die Einladungen entsprechend versenden.
Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder möglich 
sein wird, eine Mitgliederversammlung mit entspre-
chendem Rahmenprogramm in einem schönen und vor 
allem entspannten Rahmen durchzuführen.
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Verbandsnachrichten steht der 
Frühling vor der Tür. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien 
und Mitarbeiter/-innen vor allem Gesundheit und unter 
den gegebenen Umständen angenehme Ostertage zu 
Hause.

Ihr

     Lars-M. Lanbin
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2021
Online-Seminar im Abo:
Fachkurs Umsatzsteuer I bis VIII 

Prof. Rolf-Rüdiger Radeisen

29.04. | 03.05. | 12.05. | 20.05. | 27.05. | 
31.05. | 10.06. | 16.06. jeweils 09.00 – 12.00 Uhr 
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 Steuerberaterverband Köln, Rügener Steuerfachtage

   Online-Seminar | Update Kurzarbeit

   Markus Stier
01.04. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar | Akt. Fragen zur Grunderwerbsteuer

   Kai Tiede
13.04. 09.00 – 10.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar | Aktuelles zu den GoBD

   Elmar Mohl
27.04. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Lohnabrechnung im Bauhauptgewerbe 2021 – Grundlagen

   Volkmar W. Brettmeier
27.04. 09.00 – 17.00 Uhr  Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

   Lohnabrechnung im Bauhauptgewerbe 2021 – Feinheiten

   Volkmar W. Brettmeier
28.04. 09.00 – 17.00 Uhr  Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

   Online-Seminar | Stier im Talk – Entgeltabrechnung II

   Markus Stier
29.04. 09.00 – 11.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar | Digitalisierung II – Die digitale Kanzlei 

   Vanessa Halwaß
29.04. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar | Digitalisierung III – Schnittstellen 

   around the DATEV  
   Vanessa Halwaß 
30.04. 09.00 – 12.30 Uhr  Büro oder Homeoffice, ONLINE
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Das Abonnement ist NICHT zeitlich begrenzt! Sie können in das Abonnement jederzeit einsteigen. Das 

Abonnement läuft so lange weiter, bis Sie es kündigen. Dies ist jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsende möglich. Für jeden Termin erhalten Sie eine gesonderte Rechnung.

2021
Online-Seminar im Abo:
Monatliches Steuer-Update 

Markus Perschon  

22.04. | 21.05. | 18.06. | 13.08. | 16.09. | 05.11. | 10.12. jeweils 09.00 – 10.30 Uhr 
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2021

   Online-Seminar | E-Rechnung – Basis/Grundlagen 
   Elmar Mohl 
04.05. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Aktuelles zur Land- und Forstwirtschaft
     Hans-Wilhelm Giere
05.05. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Online-Seminar | Tax-Update Einkommen-/Lohnsteuer II  
   Michael Seifert
05.05. 13.00 – 14.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar | Jahresabschluss intensiv
   Jürgen R. Schott
06.05. 09.00 – 16.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar | E-Rechnung – Aufbau  
   Elmar Mohl 
18.05. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Stier im Talk – Entgeltabrechnung III
   Markus Stier
25.05. 09.00 – 11.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Künstlersozialabgaben
   Jörg Romanowski
01.06. 09.00 – 12.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster
   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – 
   Prüfungsschwerpunkte bei der BP der DRV –
   Schwerpunkt: Mindestlohn
   Jörg Romanowski
01.06. 13.00 – 17.30 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster
   Das Mittagessen ist bei Buchung beider Veranstaltungen inklusive.

3 Termine  Personengesellschaften
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr Jens Thomsen
04.06. | 07.06. | 11.06. Kiek In!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

   Online-Seminar | Tax-Update Einkommen-/Lohnsteuer III
   Michael Seifert
08.06. 09.00 – 10.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Baunebenlohn 2021
   Volkmar W. Brettmeier
09.06. 09.00 – 17.00 Uhr  Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

   Betriebliche Altersvorsorge
   Jörg Romanowski
10.06. 09.00 – 16.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

   Kassenführung 2021
   Gerd Achilles
15.06. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

W I C H T I G E  T E R M I N E W I C H T I G E  T E R M I N E
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Änderungen vorbehalten!!!

Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.stbvsh-seminare.de.

WENIGER PAPIER
MEHR EFFIZIENZ

www.buerokompetenz.de/it-loesungen/steuerberater
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Legen Sie auf DATEV SmartExperts Ihr individuelles Kanzleiprofil mit 

Ihrem Angebot und den Kriterien der für Sie passenden Mandate an. 

Sie entscheiden, welche Leistungen Sie in welchem Umkreis anbieten 

möchten. So können Sie bald von potenziellen Mandanten online 

 gefunden und einfach kontaktiert werden. Und das Beste: Als Angebot 

Ihrer Genossenschaft ist dieser Service für DATEV-Mitglieder kostenfrei!

www.smartexperts.de/experte

Meine Kanzlei online bestens präsentiert? 

Dann jetzt Profil anlegen!

Corona
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona

Im vergangenen Jahr haben Vorstand und 
Präsidium beschlossen, die Tradi tion des 
Versandes von Weih nachts karten einzustel-
len und den Betrag in Höhe von 1.000 Euro 
zukünftig einer wohltätigen Orga  ni sation zu- 
kom men zu lassen. Die Corona-Pandemie 
hat uns gezeigt, wie viele Orga nisationen 
sich für das Gemein wohl einsetzen und eine 
Unterstützung verdienen. Im letzten Jahr 
haben wir uns für das Projekt „Hand in Hand für Nord-
deutsch land“ entschieden.  Die NDR-Benefizak tion wid-
met sich einmal jährlich Menschen in unserer Gesellschaft, 
die Hilfe und Unter stützung brauchen. Die zweiwöchige 
Programm aktion jeweils im Dezem ber berichtet über ein 
jährlich wechselndes The ma, informiert über die Betrof fe-
nen und ihre Schicksale, über die Arbeit des Aktionspart-
ners und ruft zum Spenden auf.

Ende November 2020 hatte der NDR die 
Benefizaktion „Hand in Hand für Nord-
deutschland: Corona-Hilfe – gemeinsam 
für den Norden“ gestartet, um benach tei -
lig te Menschen zu unterstützen, die durch 
die Pandemie besonders in Not geraten 
sind. Der gesamte Erlös kommt jetzt den 
Hilfs projekten der Caritasverbände und 
des Diakonischen Werkes im Norden zugu-

te, die im Jahr 2020 die Partner der Aktion waren. 
„Hand in Hand für Norddeutschland“ hat mit der letz -
ten Aktion den bisher höchsten Betrag in der zehnjähri-
gen Geschich te der NDR-Spendenaktion gesammelt: 
Genau 6.439.301,17 Euro gingen auf das Spendenkonto 
bis Ende Januar 2021 ein. 
Wir freuen uns sehr, ein Teil dieser tollen Initiative zu 
sein.      

Spende statt Weihnachtskarten

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

N E U E  M I T G L I E D E R

ab 1. Januar 2021

Wir heißen die Kolleginnen und die Kollegen herzlich willkommen und freuen uns über ihren Beitritt zu unserem Verband.

Timo Bobzien StB Bornhöved 
Christian Engels StB Wittdün/Amrum 
Christine Heine StBin Hamburg 
Joern Heinemann StB Oststeinbek 
Chris Jeska StB Rendsburg 
Robin Kähler StB Eutin 
Karen Kruse StBin Elmshorn 
Michael Mier StB Mölln 
Theresa Steeger StBin Itzehoe 
Jana Wendt StBin Quickborn 
Andrea Wolken StBin Hamburg 
Marcel Ziemke StB Nortorf

ab 1. Januar 2021

A U S S E R O R D E N T L I C H E  M I T G L I E D E R

Paul Lasse Tiedemann Kropp
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Die für die Nachwuchssicherung sehr relevante Aus-
bil dungs quote in den beteiligten Kanzleien bewegt sich 
mit 10 % auf einem derzeit befriedigenden Niveau. 
Um den steigen den Personalbedarf der Kanz leien auch 
in Zukunft gut abdecken zu kön nen, setzt dies eine 
hohe Über nah me quote nach Ausbil dungs ende und 
eine konsequente Fort führung der starken Ausbil-
dungs anstrengungen in den Kanz  leien vor aus.
Die Personalaufwendungen nehmen mit durchschnitt-
lich 53 % einen signifikanten Anteil an den Gesamt-
auf wen dun gen der Kanzleien ein und bewegen sich 

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

um ersten Mal suchte der Steuerberaterverband 
Schleswig-Holstein e. V. im Jahr 2020 exklusiv 

unter seinen Mitgliedern die Kanzleien und Büros, 
die als „Exzellenter Arbeitgeber in der Steu er be ra-
tung“ ihren Mitarbeiterinnen und Mitar bei tern ein 
ausgezeichnetes Arbeitsumfeld bieten.

2020 – ein erweitertes Angebot

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen mit dem 
Arbeitgebersiegel im Landesverband Niedersach sen/
Sachsen-Anhalt konnte der Steuerberater ver band 
Schles  wig-Holstein e. V. bei der erstmaligen Durch-
füh rung im Jahr 2020 von einem inhaltlich erwei-
terten Rahmen in der Durch führung profitieren, der 
insgesamt auf eine positive 
Resonanz gestoßen ist:
 
Ergänzende Mitarbeiter-

befragung

Für eine noch breitere Ent-
schei dungs basis zur Aus wahl 
der „Exzel lenten Arbeitgeber“ 
wurden erstmals neben der 
Kanzleibefragung auch eine 
ergänzende Befragung aus-
gewählter Mit ar beiter in den 
jeweiligen Kanzleien durch-
geführt.

Differenzierte Angebote

Mit Blick auf die unter-
schiedlichen Bedarfe (z. B. 
bezüglich Teilnahme an 
ERFA-Grup pen oder Bench-
mark-Ergeb nis sen) konnten 
die Kanzleien zwischen drei 
unterschiedlichen Aus  zeic h-
nungs paketen wählen.

Auswertung der Ergebnisse

Den Kanzleien wurden im Rahmen der unter schied-
lichen Aus  zeich nungs pa ke te eine Aufbereitung der 
Ergeb nisse bis hin zu Vergleichswerten und konkre ten 
Hand  lungs  empfehlungen zur Ver fügung gestellt.

Insgesamt haben sich im Jahr 2020 landesweit 32 Kanz-
   leien für das Arbeitgebersiegel des Ver bandes bewor-
ben. Nach Auswertung der Umfra ge ergebnisse durch 
die PAON GmbH erhielten 29 Kanzleien durch den 
Ver band das Qualitätssiegel und dürfen sich bereits 
ab Januar 2021 stolz „Exzel lenter Arbeitgeber 2021“ 
nennen.
Nicht nur die gute Resonanz für das erste Jahr der 
Durch führung war erfreulich, sondern auch dass sich 
Steu er beratungen von verschiedenen Kanzleigrö ßen 

für das Arbeit gebersiegel bewor-
ben haben. Die Kanz leien mit 
25–50 Beschäf  tigten stellten mit 
41 %  den größ ten Anteil (siehe 
Abb. 1). Regio nal gab es eine 
brei te Ver teilung über die ver-
schiede nen Bezirke des Ver ban-
des (siehe Abb. 2). 

Ein Einblick in die teil-
nehmenden Kanzleien

Zu den Personalstrukturen in 
den teilnehmenden Kanz  leien 
fällt auf, dass die  Bewältigung 
der demo gra fi schen Entwicklung 
in den nächsten Jahren eine star-
ke Herausforderung für die Kanz-
 leien in Schles wig-Hol stein wer -
den wird. Bereits knapp 18 % 
der Beschäftigten sind älter als 
60 Jahre, rund 42 % älter als  
50 Jahre.

S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Z

 Abb. 1   Abb. 2

Das Arbeitgebersiegel „Exzellenter 
Arbeitgeber in der Steuerberatung“

Ergebnisse und Erkenntnisse

damit auf einem ähnlichen Niveau der Kanzleien 
anderer Landes verbände (die ebenfalls im Jahr 2020 
das Arbeitgebersiegel vergeben haben).
Für die Zukunft wird in den beteiligten Kanzleien über-
wiegend von einem weiteren Anstieg der Per sonal-
kosten ausgegangen.

Die befragten Kanzleien bewerteten trotz der beson-
deren Rahmenbedingungen (infolge der Corona-Pan-
demie) die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr 
überwiegend gut und konstant. Für die nächs ten drei 
Jahre wird überwiegend eine positive Geschäfts-
entwicklung erwartet. Auch danach gehen die be-
fragten Kanzleien weiterhin von einer eher steigen-
den Geschäftsentwicklung aus.

 
Erkenntnisse und Ergebnisse

Die Weiterentwicklungen:
Kanzleien in Bewegung

In den Ergebnissen ist erkennbar, dass ein Großteil der 
Kanz leien – über alle Kanzleigrößen verteilt – im Rah men 
ihrer Strategie die Digitalisierung hoch priorisiert und die 
Mög lichkeiten der Digi ta li sie rung sowohl für die Opti-
mierung der internen Orga nisa tion/Prozesse als auch für 
eine verbesserte Zusam menarbeit mit den Mandanten nutzt.

Involvement – die Mitarbeiter einbeziehen

Bei den anstehenden Veränderungen werden von den 
„Exzel lenten Arbeitgebern“ die Beschäftigten aktiv 
mit eingebunden, was sich auch seitens der Mitar-
beiter/-innen wertschät zend in den Ergebnissen der 
Mit ar bei terbefragungen und im Bereich der Mitar-
beiter bindung widerspiegelt.  
Die bereits in hohem Maße etablierte Form eines 
regelmäßigen Dialogs (z. B. auch im Rahmen von 
Mit ar bei ter ge sprächen) mit den Beschäftigten nimmt – 
sowohl nach der Ein schät zung der Kanz leien als 
auch der befragten Mit ar beiter – eine zentrale Rolle 
in der gezielten Mitar bei ter entwicklung als auch zur 
Personal bindung ein.   

900 Grad Steuerberatung, Kiel u. a. Jaich und Vangerow mbH, Kappeln Klaus Meier, Kiel

Oelerking, Bröcker, Hamann, Kiel Bodenstein Bochmann & Partner mbB, Pinneberg Naß, Lindemann & Gehrt, Fahrdorf



Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, 

Nortorf

Kontinuierliche Personal entwicklung als 

Stärke nutzen

In nahezu allen beteiligten Kanzleien wird einer kon se-
quenten internen Personalentwicklung – von der Nach-
wuchsgewinnung bis hin zur kontinuierlichen Quali fi-
zierung – eine sehr hohe Bedeutung in der Personalarbeit 
der Kanzleien eingeräumt und ist eine klare Stärke der 
gesamten Branche, die am Arbeits markt noch stärker 
positioniert werden kann. Als Differenzierungsmerkmal 
zwischen den Kanz leien ist dieser Aspekt aufgrund des 
großen Nut zungs  grades nur sehr bedingt wirksam.
 
Personalbindung – attraktive Arbeits-

 umge bung Steuerberatung

Bei der Bindung der Beschäftigten werden von den 
teilnehmenden Kanzleien immer mehr Möglich kei-
ten genutzt, u. a. auch durch verbesserte Führungs-
struk  turen (z. B. Aufbau von Teamleitungs funk tio nen 
in Groß kanz leien) und eine zielgerichtete Wei ter ent-
wicklung der bestehenden Vergütungs sys te me, bei 
denen Zusatz- und Sozial leis tungen eine immer stär-
kere Rolle spielen.

 
Erkennbare Handlungsbedarfe

Kanzleistrategie – die Zukunft aktiv gestalten

Angesichts der zahlreichen, parallelen Verän de run gen in 
der Steuerberatung als auch im Umfeld der Branche ist 
es wichtig, die langfristige Ausrichtung der Kanzlei für 
alle Beschäftigten transparent zu gestalten. In diesem 
Punkt sieht ein Teil der teilnehmenden Kanzleien für die 
Zukunft noch einen konkreten Handlungsbedarf und 
wei tere inhaltliche Optimierungsmöglichkeiten.
 
Personalplanung – mehr als Navigation auf Sicht

Die bisherigen Personalplanungen der Kanzleien fo-
kussieren bislang überwiegend eher den kurzfris ti-
gen Betrach tungszeitraum. Mit Blick auf die star ken 

Veränderungen in der Branche ist es jedoch wich tig, 
in Zukunft auch den mittel- und langfristigen Pla nungs-
horizont stärker in den Fokus zu nehmen, um z. B. 
auf neue Qualifikations an for de run gen im Rah men 
der Digitalisierung bei der Per so  nal ge win nung/-ent-
wicklung gezielter reagieren zu können. 

Personalmarketing – Gutes tun und darüber 

reden

In diesem Handlungsfeld wurden große Unter schiede 
zwischen den Kanzleien als auch der stärkste Hand-
lungsbedarf deutlich. Im Vergleich zu den übrigen 
Handlungsfeldern ist dieses Feld noch die „Achilles-
ferse“ vieler Kanzleien, da die Mög lich keiten zur Be- 
stim mung bzw. Vermarktung der eig enen Arbeit ge ber-
marke teilweise noch unzureichend genutzt werden, 
und dies bei einer erkennbar steigenden Zunahme wei-
terer Wettbewerber (z. B. Finanz be hör den und Indus-
trie). Es gilt im Per so nal marketing vor allem die Allein-
 stel lungs merk male der Kanzlei und der eigenen Ar- 
beit ge bermarke deutlicher herauszustellen. Dies gilt 
für alle Kanz lei grö ßen.
  
Personalgewinnung – den richtigen Mix nutzen

In der Personalgewinnung werden von den Kanz lei-
en überwiegend noch traditionelle Methoden in der 
Personalgewinnung genutzt; die klassische Stel len-
aus schreibung dominiert dabei unver än dert. Um auf 
den steigenden Per sonalbedarf (sowohl in quantitativ 
als auch qualitativer Hinsicht) angemessen reagieren 
zu können, ist es erforderlich, dass von den Steu er-
be ratungen stärker das gesamte Spek  trum von Metho-
den/Instru men ten in der Personal gewinnung genutzt 
wird. Dies gilt hier auch vor allem für die Nutzung 
digitaler Lösungen.
 
Personalentwicklung – Wissen transferieren

Mit der kontinuierlichen Qualifi zie rung wird die Wis-
sensbasis in den Kanz lei en auf einem guten Niveau ge-

halten. In puncto Wis sens trans fer, z. B. 
bei der internen Weitergabe von Wissen 
nach Qua li fi zie rungs maßnahmen oder 
der Transfer von Erfah rungswissen von 
erfahrenen Mit arbeiter/-innen auf jün-
gere Kol le g en, ergibt sich für ein 
Großteil der teilnehmenden Kanzleien 
noch ein Entwick lungs bedarf.

Fazit

Mit der Bewerbung für das Arbeit ge ber-
 siegel haben die teilnehmenden Kanz-
leien aktiv die Möglichkeit genutzt,

… sich strukturiert mit den Chancen und Her aus -
 forderungen der Personalarbeit ihrer Kanzlei 
 auseinanderzusetzen,

… ihre eigene Entwicklung im Vergleich zu ande-
 ren Kanzleien zu reflektieren,

… ein Arbeitgebersiegel zu erhalten, mit dem die 
 Kanzlei als Arbeitgeber positiv wahrgenommen 
 wird und sich aktiv am Markt positionieren kann,

… an einem durch den Verband organisierten 
 Erfahrungsaustausch und einem spezifischen 
 Quali fi zierungsangebot teilzunehmen,

… die Bindung der eigenen Mit ar bei ter/-innen an 
 die Kanzlei zu stärken.
 
Und für die ausgezeichneten „Exzel lenten Arbeit ge-
ber 2021“ werden ERFA-Gruppen angeboten, die 
sich unter anderem mit der offensiven Vermarktung 
des Arbeitgebersiegels sowie dem Thema „Wie wer-
de ich ein besserer Arbeitgeber?“ befassen Um den 

Anforderungen der unterschiedli-
chen Kanz lei größen gerecht zu wer-
den, werden diese Gruppen in zwei 
Ausprägungen stattfinden – zum einen 
für Kanzleien mit bis zu 15 Mit ar-
beitern und zum anderen für Kanz-
leien mit mehr als 15 Mitar beitern.

Falls auch Sie Interesse an der Teil-
nahme für das Arbeitgebersiegel des 
Steuerberaterverbandes Schles  wig-
Holstein e. V. haben: Im Oktober 2021 
startet die nächste Runde! 

Uwe Loof ist geschäftsführender Gesellschafter 
der PAON GmbH (www.paon.de), die als 
Kooperationspartner des Steuerberaterverbandes 
Schleswig-Holstein e. V. bei der Vergabe des 
Arbeitgebersiegels und den weiteren Schritten 
fachlich unterstützt.

Für Rückfragen oder Interviews:
Tel. 0511/533 554 60 oder 
E-Mail: info@paon.de  

Uwe Loof

Lanbin und Partner GmbH, Neustadt u. a. Wohlert, Aldag & Partner mbB, Itzehoe Die-Treu Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, 

Nortorf u. a.

FWL Steuerberatungsgesellschaft, HohenwestedtParbs & Osterloh, Bordesholm Spieckermann | Goetz Steuerberater PartG mbB, Kiel

TaxEagle Hansen und Görlitz mbB, Süderbrarup u. a. Sörensen Steuerberatungsgesellschaft mbH, EckernfördeWolff, Kurczinski & Partner mbB, Hohenwestedt Siemers Steuerberatung, LübeckStrategus Steuerberatungsgesellschaft mbH, Norderstedt Schapke & Rickmann StBG PartG mbB, Pinneberg u. a.
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as Insolvenzverfahren in Eigen-
verwaltung erfordert erhebli-

che Anpassungen und Mehrarbeit in 
der Finanzbuchhaltung. Sie muss so 
beschaffen sein, dass sie den unter-
schiedlichen Zielgruppen, zum Bei-
spiel Finanzpartnern, Gläubiger aus-
schuss, dem (vorläufigen) Sach wal-
ter und der Geschäftsführung, die 
wirtschaftliche Entwicklung für je-
den Verfahrensabschnitt vollstän-
dig, transparent und richtig darlegt. 
Nur so ist gewährleistet, dass die 
Verfahrensbeteiligten Entschei dun-
gen zur Fortführung des Unter neh-
mens sachgerecht treffen können und 
die Ordnungsfunktion des Insolvenzverfahrens in Eigen-
verwaltung gewährleistet werden kann.

In der Finanzbuchhaltung gelten auch in der Insol-
venz die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. 
Allerdings muss zusätzlich den insolvenzspezifi schen 
Besonderheiten Rechnung getragen werden. In einem 
Insolvenzverfahren müssen zunächst vier Perioden 
bzw. Stichtage voneinander getrennt betrachtet wer-
den (siehe Abb. 1):

A. Zeitraum vor Antragstellung

B. Vorläufiges Verfahren (oder auch Insolvenz -
 eröffnungsverfahren)

C. Eröffnetes Verfahren und

D. Zeitraum nach Aufhebung des Verfahrens

Für die Zuordnung von Geschäftsvorfällen in diese 
Zeiträume ist, wie außerhalb der Insolvenz, der Lie fer- 
oder Leistungszeitpunkt und nicht das Rech nungsdatum 
entscheidend. Daher ist es in einem Verfahren hilf-
reich, die Belege zu den Geschäfts vor fällen ent spre-

chend der betrof fenen Zeit räume – bei-
spielsweise mit einem Stempel (A, B 
oder C) – zu kennzeichnen und dies 
auch in Buchungs texten oder in ande-
rer geeig neter Weise (z. B. Belegart, 
Buchungs kreis) im Buchungssystem 
zu dokumentieren.

Auch die Belegablage sollte differen-
ziert nach den Zeiträumen organisiert 
werden. Die angepasste Buchhaltung 
muss gewährleisten, dass auf Ver bind-
lichkeiten, die vor Antragstellung ent-
standen sind, im Grundsatz keine Zah-
lungen mehr geleistet werden. In Aus-
nahmefällen können in Abstimmung 

mit dem vorläufigen Sachwalter auch Verbind lich-
keiten aus dem Zeitraum vor Insolvenzantragstellung 
bedient werden.

Um den umfassenden Berichtspflichten nachkommen 
zu können, muss des Weiteren sichergestellt wer den, 
dass über die jeweiligen Zeiträume bzw. zu den je-
weiligen Stichtagen Auswertungen möglich sind 
(z. B. GuV, OPOS-Liste, Entwicklung der For de run-
gen aus dem Zeitraum A während des vorläufigen Ver-
fahrens u. a.).

Im Hinblick auf steuerliche Aspekte sowie die Bil-
dung von (mehreren) Rumpfwirtschaftsjahren sollte 
frühzeitig die Mehrmandantenfähigkeit der Software 
geprüft und ggf. mit einem Dienstleister notwendige 
Anpassungen vorab organisiert werden.

Stichtag Antragstellung

Der Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung ist ein 
ers ter, wesentlicher Stichtag, für den in der Finanz-
buchhaltung die Prozesse angepasst und Handlungen 
vorbereitet werden müssen. Hier gilt es, den Status 

D

Besonderheiten der Finanzbuch-
haltung im Insolvenzverfahren

Wichtige Tipps, die der Situation Rechnung tragen

Enrico-Karl Heim

quo bezüglich  der Vermögens- und Schuldenpositionen 
zu diesem Stichtag (also Ende des Zeitraums A) fest-
zuhalten. Insofern sind Tätigkeiten wie bei einem 
Jahresabschluss durchzuführen, um dem Grundsatz 
der Vollständigkeit gemäß § 239 Abs. 2 HGB, § 246 
Abs. 1 HGB zu gewährleisten. So muss eine Inventur 
durchgeführt werden, bei der neben Fertig- und Halb-
fertigerzeugnissen auch die Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe sowie die sonstigen Vermögenswerte aufzu-
nehmen sind. Sofern (einfache) Eigentums vor behalte 
auf Vorräten bestehen, sind diese zu dokumentieren. 
Sollten Dauerlieferverträge bestehen, für die im Unter-
nehmen Verbrauchserfassungsgeräte im Einsatz sind, 
muss bei der Inventur der Verbrauch ermittelt und 
dokumentiert werden. Die betroffenen Lieferanten 
und Dienstleister sind über die Insol venzantragstellung 
zu informieren und eine Zwi schen abrechnung ist an-
zufordern.

Gleiches gilt für andere Dauerschuldverhältnisse wie 
beispielsweise Telekommunikations-, Wartungs-, 
Tankkartenverträge sowie Versicherungen, deren 
Abrechnungszeiträume aufzuteilen sind. Neben der 
Inventarisierung von Fertig- und Halbfertig erzeug-
nissen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist zudem 
eine Inventarisierung und Bewertung des Anlage-
vermögens zum Stichtag der Antragstellung notwen-
dig. Diese wird häufig durch einen unabhängigen 
Sach  verständigen vorgenommen. Hierbei erfolgt in 
der Regel eine Bewertung des Anlagevermögens nach 
Liquidations- sowie Fortführungswerten.

Um den Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten 
bei Antragstellung zu dokumentieren, sollte zudem, 
sobald die Geschäftsvorfälle bis zum Stichtag buchhal-
terisch erfasst wurden, ein Ausdruck der OPOS-Liste 
sowie der Summen- und Saldenlisten nach Debitoren 

und Kreditoren erfolgen. Zusätzlich zur 
herkömmlichen Finanzbuchhaltung muss 
ab Insolvenz an trag stellung parallel auch 
eine Insolvenzbuchhaltung geführt wer-
den. Diese Einnahmen- und Ausgaben-
rech nung wird in der Regel von externen 
Dienst leis tern erstellt. Daher muss ein 
Datenaustausch zwischen dem Unter neh-
men und dem externen Dienst leister orga-
nisiert und eingerichtet werden. Auch die 
Belegablage muss an die Insolvenz buch-
haltung angepasst werden. Sowohl der 
originale Beleg (Ein- und Ausgangs rech-
nung) als auch der originale Kon toauszug 
muss für die Kassenprüfung in separaten 
Ordnern abgeheftet werden.  

Zeitraum des vorläufigen 
Verfahrens

Im Zeitraum des vorläufigen Verfahrens 
werden im Regelfall bestimmte Zahlungen 
nicht mehr geleistet, so z. B. Löhne und 
Gehälter für die Dauer des Insol venz geld-
zeitraums. Unabhängig von der Zahlung 
sind diese Aufwände jedoch vollständig 
buchhalterisch zu erfassen. Die Lohn- 
und Gehaltsabrechnung muss in vollem 
Umfang gebucht werden. In dem Maße, 

MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Schleswig-Holstein mbH
Im „Haus der Wirtschaft“ – Finanzforum
Lorentzendamm 21 / 24103 Kiel
Telefon 0431 66701 3586  /  www.mbg-sh.de

Da geht was!

Mit der MBG gehts weiter. 
Wir bringen Ihre Idee auf 
den Weg, schließen Eigen-
kapitallücken und stärken 
Ihr Unternehmen. 

Jetzt erst recht.

MBG
Schleswig-Holstein
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Nach Erhalt der neuen Betriebsnummer sind die Mit-
arbeiter nach der Verfahrenseröffnung bei den Sozial-
ver sicherungsträgern abzumelden und umgehend 
unter der neuen Betriebsnummer anzumelden. Jah-
res  ent geltmeldungen müssen für das abgeschlossene 
Wirt schaftsjahr erstellt und an das Finanzamt über-
mittelt werden.

Zeitraum ab Aufhebung des Verfahrens

Mit Aufhebung des Insolvenzverfahrens (Zeitraum D) 
beginnt ein weiteres neues Wirtschaftsjahr. Daher ist 
auch für diesen Stichtag ein weiterer Jahresabschluss 
zu erstellen und die entsprechenden Jahres abschluss-
arbeiten sind erneut durchzuführen. Dabei ist beson-
ders zu beachten, dass durch die Verzichte der unge-
sicherten Gläubiger ein Sanierungsgewinn entsteht. 
Einhergehend mit der Ausbuchung der Verzichte in 
der Buchhaltung muss der Sanierungsgewinn als 
außer ordentlicher Ertrag von der Buchhaltung erfasst 
werden. Die Befriedigung der verbleibenden Plan-
ver bindlichkeiten muss zu den jeweils im Insol venz-
plan geregelten Fälligkeiten erfolgen.

Der vorliegende Beitrag kann nur erste Eindrücke zu 
den Besonderheiten der Finanzbuchhaltung in der 
Insolvenz vermitteln. Die tägliche Praxis zeigt, dass 

eine Vielzahl von Detailfragen aufkommen, die es zu 
klären gilt und auf die hier nur am Rande eingegan-
gen werden konnte.

Zum Autor
Enrico-Karl Heim ist Dipl.-Finanzökonom,  
Insol venz- und Nachlassverwalter, Wirt schafts-
revisor, Treuhänder, Steuerberater und Sach-
walter nach § 270 InsO bei der Heim Wirt-
schaftskanzlei.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind u. a. Restruk-
turierung, Sanierung, Insolvenzver wal tung, 
Mergers &  Acquisitions sowie Insolvenz- und 
Steuerrecht.  

Kontakt für Rückfragen: 
heim.wirtschaftskanzlei@gmx.de

Quelle: LSWB-Magazin 6/2020  

Abb. 1: Verfahrensabschnitte Insolvenzverfahren: Besonderheiten der Finanzbuchhaltung
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in dem diese Verbindlichkeiten nicht bezahlt werden, 
werden Insolvenzforderungen gegen das Unter neh-
men aufgebaut, die später als angemeldete Tabellen-
forderung zu erwarten sind. So werden beispielswei-
se die über das Insolvenzgeld (vor-)finanzierten Löhne 
und Gehälter der Mitarbeiter später von der Bundes-
agentur für Arbeit als Insolvenzforderung zur Insol-
venz tabelle angemeldet.

Die Summe der Verbindlichkeiten aus Lohn und Ge- 
halt entspricht also den Ansprüchen der Agentur für 
Arbeit sowie den eventuell bestehenden – darüber 
hinausgehenden – Arbeitnehmeransprüchen. Um die 
Zahlungsströme selbst steuern zu können und da-
durch die Masse zu sichern, empfiehlt es sich, sämt-
liche Einzugsermächtigungen zu widerrufen und auf 
Zahlung per Überweisung umzustellen. 

Auch Kredit- und Tankkarten sollten ab Beginn des 
vorläufigen Verfahrens nicht mehr genutzt werden. 
Sofern dadurch erhöhte Barauszahlungen aus der 
Kasse zu erwarten sind, ist im Gegenzug der Kas-
senbestand zu erhöhen. Falls im Unternehmen noch 
nicht etabliert, sind strenge Freigabeprozesse für 
Aus zah lun gen und Bestellungen einzurichten, deren 
Umfang und Ausgestaltung mit dem vorläufigen 
Sachwalter abgestimmt werden sollten.

Zur Schaffung von Transparenz und Kontrolle und 
somit zur Steuerung des Unternehmens ist in Zusam-
menarbeit mit dem Controlling die Einführung von 
zusätzlichen Tools und Informationssystemen erfor-
derlich, welche die Vertretungsorgane des eigen ver-
waltenden Schuldners bei der Aufgabe der Masse-
sicherung unterstützen. Dringend erforderlich sind in 
der Eigenverwaltung (Tages-)Reportings und eine 
rollierende Liquiditätsplanung – mindestens auf 
Wochenbasis – über einen mittelfristigen Zeitraum. 
Mit der Insolvenzeröffnung beginnt sowohl ein neuer 
Verfahrensabschnitt als auch ein neues Wirt schafts-
jahr. 
Vor der Eröffnung ist zu beachten, dass sämtliche 
Masseverbindlichkeiten aus dem vorläufigen Ver fah-
renszeitraum bis zur Eröffnung beglichen werden 
müs sen, außer:

 es wurden entsprechend Einzelermächtigungen  
 vom Gericht genehmigt oder

 es wurde ein Treuhandkonto für die offenen Mas -
se verbindlichkeiten aus dem vorläufigen Verfah -
r ensabschnitt eingerichtet. Das Guthaben auf dem 
Treuhandkonto muss dabei ausreichen, um sämt-
liche offenen und potenziell noch entstehenden 
Verbindlichkeiten aus dem vorläufigen Ver fah-
renszeitraum zu begleichen.

Alternativ können vor der Eröffnung auch Vorkassen 
für potenzielle Ansprüche aus dem vorläufigen Ver-
fahrenszeitraum an die Lieferanten überwiesen wer-
den, sodass nach der Eröffnung keine „B-Verbind lich-
keiten“ vom Unternehmen bezahlt werden müssen. 
Es ist daher wichtig, dass die Belegführung eine 
kla re Abgrenzung der einzelnen Ansprüche ermög-
licht.

Zeitraum ab Eröffnung des Verfahrens

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Zeitraum C) 
beginnt ein neues Wirtschaftsjahr, das bis zum Tag 
der Aufhebung des Verfahrens andauert. Somit muss 
kurz vor der Verfahrenseröffnung eine weitere Inven-
tur durchgeführt sowie im Anschluss ein weiterer 
Jah  resabschluss erstellt werden (Rumpfwirtschafts-
jahr). Umfang des Jahresabschlusses und ggf. beste-
hende Testatspflicht sollten mit dem Sachwalter und 
dem Steuerberater abgestimmt werden.

Der Jahresabschluss muss die zu erwartenden 
Forderungen der Mitarbeiter beinhalten, die als 
Tabellenforderung angemeldet werden können (z. B. 
Urlaubsanspruch, Sonderzahlungen, Differenz zwi-
schen regulärem Gehalt und Beitragsbemes sungs-
grenze, Überstunden, sonstige tarifliche Ansprüche 
etc.). Sofern diese Ansprüche nicht laufend gebucht 
werden, sind sie separat auf diesen Stichtag zu erfas-
sen.
Gleichzeitig wird eine neue Steuernummer für das 
Unternehmen benötigt, die beim zuständigen Finanz-
amt zu beantragen ist. Die Umsatzsteuer-ID-Nummer 
ändert sich nicht. Unter der bisherigen alten Steu er-
nummer werden die potenziellen Umsatzsteuer kor-
rekturen erfasst. Darüber hinaus ist auch eine neue 
Betriebsnummer bei der Arbeitsagentur sowie eine 
neue Mitgliedsnummer bei der Berufs genos sen schaft 
erforderlich.
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Insolvenzablauf

Vorläufiges 
Insolvenzverfahren

Zeitraum B Zeitraum C

Eröffnetes 
Insolvenzverfahren

Vor Insolvenz-
antragstellung

Nach Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens

Zeitraum A Zeitraum D

zusätzlicher 
HGB-Jahres-
abschluss

zusätzlicher 
HGB-Jahres-
abschluss

Quelle: Heim Wirtschaftskanzlei
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nternehmen, denen die Zahlungsunfähigkeit droht, 
haben seit 1. Januar 2021 mit dem „Stabi li sie-

rungs- und Restrukturierungsrahmen“ (StaRUG-
Verfahren) eine neue Möglichkeit, sich eigenverant-
wortlich zu sanieren und so eine Insol venz abzuwen-
den. Möglich wurde dies durch das Sanierungs- und 
Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz (SanInsFoG), 
mit dem der Gesetzgeber das deutsche Sanierungsrecht 
neu justierte. Durch dieses Rahmengesetz wurden zahl-
reiche Vorschriften, insbesondere der Insolvenz ord-
nung geändert sowie das neue Unternehmens sta bi li-
sierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ein-
geführt.

Grundlage für das StaRUG-Verfahren ist ein mehr-
heitlich angenommener Restrukturierungsplan, der 
notfalls auch gegen den Willen einzelner Gläubiger 
durchgesetzt werden kann. Sind sich alle Beteiligten 
einig, kann die Restrukturierung ähnlich wie bisher 
ohne Hinzuziehung eines Gerichts umgesetzt wer-
den. Bei Widerständen kann nun aber auch ein Re- 
strukturierungsgericht angerufen werden, um einer 
Sanierung zum Durchbruch zu verhelfen.

Das neue Gesetz geht auf die EU-Richtlinie aus dem 
Jahr 2019 zurück, mit der das Sanierungsrecht har-
monisiert und ein Weg für die frühzeitige und präven-
tive Restrukturierung eröffnet werden sollte, um die 
Zahl der Insolvenzverfahren zu reduzieren. Eigent-
lich hätte der Gesetzgeber noch bis 14. Juli 2021 Zeit 
gehabt, die EU-Richtlinie in nationales Recht umzu-
setzen. Mit der vorgezogenen Gesetzgebung dürfte 
sich für viele von der Corona-Krise gebeutelten Unter-
nehmen eine echte Chance eröffnen, ihr Fortbestehen 
zu sichern. 

Zur Sanierung von drohend zahlungsunfähigen Un- 
ter  nehmen standen bislang im Wesentlichen zwei 
Optio nen zur Verfügung. Eine Restrukturierung 
konnte auch bisher diskret und flexibel, aber nur 
außergerichtlich durchgeführt werden, was die 
Einig keit aller Beteiligten voraussetzte. Einzelne 
sogenannte Akkord störer konn ten sie leicht vereiteln  

und damit eine Insolvenz erzwingen. Auch standen  
stets erhebliche Rechts unsi cher heiten im Raum.

Mit einem Insolvenzverfahren (Regelinsolvenz-, 
Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren) 
können die Rechtspositionen auch gegen den Willen 
einzelner Gläubiger rechtssicher beschnitten werden. 
Es erstreckt sich aber zwangsläufig auf sämtliche 
Gläubiger. Nachteilig sind insbesondere der erheb-
liche Aufwand, die hohen Kosten sowie die obligato-
rischen Informationen der Öffentlichkeit. Letzteres 
erschwert einem durch die Insolvenz sanierten 
Unternehmen oft den Neustart, weil ihm der „Makel“ 
der Insolvenz anhaftet.

Das StaRUG-Verfahren bietet nun ein förmliches, 
aber flexibles und diskretes Restrukturierungsver-
fahren, das nicht von Minderheiten zu Fall gebracht 
werden kann und dabei die verbliebenen finanziel -
len Ressourcen schont – eben das Beste aus zwei 
Welten.

Das StaRUG-Verfahren im Überblick

Zwingende Voraussetzung für eine Sanierung nach 
dem StaRUG ist, dass dem Unternehmen die Zah-
lungs unfähigkeit droht. Es darf aber weder bereits 
eine Zahlungsunfähigkeit eingetreten sein, noch darf 
eine rechtliche Überschuldung im Sinne der Insol-
venzordnung (InsO) vorliegen.

Grundlage für das Verfahren ist ein Restruk tu rie-
rungsplan, der in Form, Inhalt und Funktion einem 
Insolvenzplan ähnelt. Aus ihm muss sich erschlie-
ßen, dass die Überwindung der Unternehmerkrise als 
überwiegend wahrscheinlich gelten kann. Mithilfe 
des Plans können die Rechte der Betroffenen weitge-
hend rechtssicher gestaltet werden. Die einzubezie-
henden Gläubiger können nach sachlichen Kriterien 
weitgehend frei gewählt und zu Gruppen zusammen-
gefasst werden, in denen über die Annahme des Plans 
abgestimmt wird. Wird der Plan von allen Plan be-

U

Sanierung ohne Insolvenz
Neues Gesetz bietet flexiblen Rechtsrahmen für die Restrukturierung
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trof fenen einstimmig angenommen, kann das gesamte 
Verfahren unter der Leitung des Schuldners außerge-
richtlich, zeit- und kosteneffizient umgesetzt werden.

Der Schuldner kann aber auch ein Restrukt ur ie rungs-
gericht anrufen, um Unterstützung durch folgende 
„Stabilisierungs- und Restrukturierungsinstrumente“ 
des StaRUG zu erhalten:

 Abstimmungsverfahren:
Das Gericht koordiniert die Abstimmung der 
Planbetroffenen über den Restruk turie rungs-
plan. 

 Vorprüfung des Restrukturierungsplans:
Durch die vorherige Prüfung können Fragen, 
die für die Bestätigung des Plans wichtig sind, 
vorab geklärt werden.

 Gerichtliche Bestätigung des Restrukturie -
rungs plans, sodass dieser auch gegen wider-
sprechende Planbetroffene verbindlich wird.

 Stabilisierungsanordnung:
Damit kann das Gericht den Schuldner zu-
nächst für drei Monate vor Vollstreckungs- 
und Sicherungsverwertungsmaßnahmen ein-
zelner Gläubiger schützen und ihm dadurch 
Luft verschaffen, um den Plan ausarbeiten zu 
können. 

Die Instrumente können je nach Bedarf und unab-
hängig voneinander beantragt und kombiniert wer-
den. Dies empfiehlt sich vor allem dann, wenn mit 
Widerstand einzelner Gläubiger zu rechnen ist. Feh-
lende Einstimmigkeit kann dann durch das Gericht 
ersetzt werden, wenn in allen Gruppen drei Viertel 
der Betroffenen zustimmen. Fehlt diese Mehr heit in 
einzelnen Gruppen, kann sie unter bestimmten Vor-
aussetzungen sogar durch einen sog. „Cross-class 
Cram-down“ fingiert werden.

Mit der Gestaltungskraft des Restrukturierungsplans 
und der Flexibilität der modularen Instrumente stellt 
das StaRUG eine Art „Werkzeugkasten“ zur Sanie-
rung ohne Insolvenz dar.

Der Restrukturierungsplan im Detail

Folgende Rechtsverhältnisse können im Restruk tu-
rie rungsplan gestaltet werden:

 Forderungen – auch solche, die nur bedingt  
 oder noch nicht fällig sind.

 Absonderungsanwartschaften, z. B. (Grund-)Pfand-  
  rechte oder Sicherungsübereignungen

 Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der Gesell - 
 schafter (z. B. „Dept-Equity-Swap“)

 Gruppeninterne Drittsicherheiten (Beispiel:  
 Ein Tochterunternehmen hat für Verbind lich - 
 keiten des Mutterunternehmens Sicherheiten  
 bestellt.)

Forderungen aus laufenden gegenseitigen Verträgen 
(z. B. Miet- und Lieferverträgen) können in den Re- 
struk turierungsplan nur insoweit einbezogen werden, 
als Leistungen der Gläubiger bereits erbracht sind. 
Für beiderseits unerfüllte Verträge wollte die Bun-
desregierung mit einer gerichtlichen Vertrags-
beendigung ein fünftes Restrukturierungsinstrument 
schaffen. Dieses wurde jedoch vom Rechtsausschuss 
bedauerlicherweise kurz vor der Abstimmung im 
Bundestag aus der Beschlussvorlage gestrichen. For-
derungen von Arbeitnehmern aus deren Arbeits-
verhältnis einschließlich bestehender Pensions an-
sprü che können überhaupt nicht in den Plan einbezo-
gen werden.

Die Forderung der Kreditwirtschaft, für einen Re- 
struk turierungsplan auch leistungswirtschaftliche 
Sanierungsmaßnahmen verbindlich vorzuschreiben, 
blieb ungehört. Dies hätte jedoch der Nachhaltigkeit 
von Restrukturierungen und somit dem Gläubiger-
schutz gedient.

Der Restrukturierungsplan wird grundsätzlich durch 
den Schuldner selbst umgesetzt. Unter bestimmten 
Voraussetzungen (z. B. wenn ein „Cross-class Cram-
down“ erforderlich war) wird dem Schuldner vom  
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Gericht ein Restrukturierungsbeauftragter zur Seite 
gestellt, der darüber wacht, dass die Interessen der 
Gläubiger gewahrt werden. Die im Plan getroffenen 
Regelungen (z. B. Zahlungen an Planbetroffene) sind 
damit bis zur nachhaltigen Restrukturierung weitge-
hend vor Anfechtungen geschützt. Wenn die Betrof-
fenen wie im Plan festgelegt befriedigt wurden, wird 
der Schuldner gegenüber diesen von den restlichen 
Verbindlichkeiten befreit.

Der gesamte Vorgang der Restrukturierung – gleich 
ob er gerichtlich oder außergerichtlich durchgeführt 
wird – findet grundsätzlich ohne irgendeinen Regis-
tereintrag oder eine anderweitige Veröffentlichung 
statt. Damit soll für das sanierte Unternehmen ein 
Stigma wie bei der Insolvenz vermieden werden.

Pflichten und Haftung der 
Geschäftsleiter

An prominenter Stelle (§ 1 StaRUG) wird für Ge- 
schäftsleiter haftungsbeschränkter Rechtsträger (also 
z. B. auch bei einer GmbH & Co. KG) die Pflicht 
festgeschrieben, mögliche Krisenursachen zu über-
wachen (Krisenfrüherkennung) und Gegenmaß nah men 
zu ergreifen (Krisenmanagement). Damit sind künf-
tig auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
zum Risikomanagement verpflichtet. Auch sie müs-
sen zwingend eine fortlaufende Unternehmens- und 
Finanzplanung betreiben, um ihre Risiken einschät-
zen zu können. Diese Pflichten gelten über das StaRUG 
hinaus – also unabhängig davon, ob eine Restruk-
turierung erfolgt oder nicht. 

Während eines Restrukturierungsverfahrens gilt für 
die Geschäftsleiter eine besondere Sorgfaltspflicht, 
um die Interessen der Gesamtheit aller Gläubiger zu 
wahren. Hat der Geschäftsleiter Pflichtverletzungen 
zu vertreten, so haftet er persönlich für den Schaden, 
der den Gläubigern hierdurch entstanden ist.

Weitere Rechtsänderungen

Mit dem SanInsFoG wurden auch zahlreiche Vor-
schriften anderer korrespondierender Gesetze geän-

dert. So wurde in der InsO der Zugang zum Eigen-
verwaltungs- und zum Schutzschirmverfahren er-
schwert. Die Insolvenzantragsfrist bei Überschuldung 
wurde hingegen von drei auf sechs Wochen verlän-
gert. Der Zeitraum, über den hinweg eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit prognostiziert werden muss, 
wurde auf „in der Regel 24 Monate“ fixiert. Eine 
Über schuldung ist nur noch „in den nächsten zwölf 
Monaten“ auszuschließen. Somit entsteht ein „Zeit-
fenster“ für das StaRUG-Verfahren. Zu beachten ist 
auch, dass im Falle pandemiebedingter Über schul-
dungsrisiken der Prognosezeitraum bis Ende 2021 a uf 
vier Monate reduziert ist.

Insgesamt hat das SanInsFoG mit dem neuen StaRUG-
Verfahren und den darauf abgestimmten Gesetzes-
änderungen das deutsche Sanierungsrecht wesentlich 
verbessert. Bemerkenswert ist der präventive Cha-
rak ter. Das StaRUG verpflichtet nun auch kleine und 
mittlere Unternehmen zum Risikomanagement und 
damit zu einer regelmäßigen Unternehmens- und 
Finanz planung. Krisen sollen dadurch früher erkannt 
und Sanierungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet 
werden. Den Unternehmen, die das beherzigen, bie-
tet das StaRUG ein diskretes, flexibles, rechtssiche-
res und vergleichsweise kostengünstiges Sanierungs-
instrumentarium, mit dem sich das Stigma einer 
Insolvenz vermeiden lässt. Wer hingegen zu lange 
wartet, hat nunmehr höhere Hürden zu nehmen, um 
sich über eine Insolvenz in Eigenverwaltungsverfah-
ren zu sanieren. Das neue Recht lässt also hoffen: Es 
dürfte dazu beitragen, die befürchtete coronabeding te 
Insolvenzwelle deutlich abzuflachen.
 

Dipl.-Finanzökonom Enrico-Karl Heim, 
Societät für Sanierung und Insolvenzverwaltung, 
Allersberg       
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m Falle der Insolvenz eines Unternehmens 
stellt sich regel mäßig die Frage, ob und zu wel-

chem Zeitpunkt die Gesellschafter ihre Kosten für 
den Erwerb der Beteiligung sowie etwaige Inan-
spruch  nahmen aufgrund ihrer Beteiligung als Ver-
luste im Rahmen der privaten Steuererklärung gel-
tend machen können. Hierzu zählen insbesondere der 
Verlust des eingezahlten Stamm kapitals, der Ausfall 
etwaiger Gesell schafterdarlehen, der Ausfall etwai-
ger Gesellschaftereinlagen in die Kapitalrücklage 
sowie die private Inanspruchnahme aus Sicherheiten, 
beispielsweise Bürg schaften.

Gesetzliche Ausgangslage

Gemäß § 17 I 1 EStG gehört zu den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb der Gewinn aus der Veräußerung 
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der 

Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am 
Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
zu mindestens 1 % beteiligt war.

Als Veräußerung im vorgenannten Sinne gilt auch  
die Auflösung einer Kapitalgesellschaft, die Kapital-
herab setzung, wenn das Kapital zurückgezahlt wird, 
und die Ausschüttung oder Zurückzahlung von Beträ-
gen aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne 
des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes, § 17 IV 1 
EStG.

Im Umkehrschluss ist in der Recht sprechung und 
Literatur anerkannt, dass Anteilseig ner im vorge-
nannten Sinne grundsätzlich Verluste im Zusam-
menhang mit der Unter neh mens insolvenz geltend 
machen können (sog. veräußerungsgleicher Tat be-
stand). Uneinig keit herrscht jedoch dahin gehend, 
wann diese Verluste genau entstanden sind.

I

Zeitpunkt der steuerlichen 
Verlustrealisierung aus Unter neh-

mensbeteiligung und Gesellschafter-
stellung gemäß § 17 I 1 EStG 

im Falle einer Insolvenz
Frage der steuerlichen Behandlung der Gesellschafter (EStG) im Insolvenzfall der Gesellschaft

Thomas Uppenbrink Dr. Sascha Besau

Zeitpunkt der Verlustrealisierung

Die Entstehung eines Auflösungs ver lustes setzt nach 
Ansicht des Bun des finanzhofes (Urteil vom 13.03.2018, 
Az.: IX R 38/16, NV; Urteil vom 13.10.2015, Az.: IX 
R 41/14) voraus, dass
1. das Unternehmen zivilrechtlich aufgelöst wird,  
 z. B. durch Liquidation oder Insolvenz (so auch  
 § 17 IV EStG, siehe oben), und
2. der wesentlich beteiligte Gesellschafter mit einer  
 Zuteilung oder Rückzahlung aus dem Gesell schafts - 
 vermögen nicht mehr rechnen kann.

Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung 
nicht ausreichend

Damit ist klargestellt, dass der Zeitpunkt des Insol venz-
antrages allein noch nicht ausreicht, um den Verlust zu 
realisieren (BFH, Urteil vom 13.10.2015, Az.: IX R 
41/14). Diese rechtliche Würdigung ist stringent, da mit 
Antragstellung noch keine Prüfung von dritter Seite 
erfolgt ist, ob überhaupt eine Insol venzsituation vor-
liegt und welche finanziellen Mittel der Gesellschaft an 
die Anteilseigner zurückerstattet werden können.

Grundsatz: Zeitpunkt der Liquidation der 
Gesellschaft im Rahmen des Insolvenz-
verfahrens

Sofern das Insolvenzverfahren eröffnet wird, erkennt 
die Rechtsprechung (BFH, Urteil vom 13.10.2015, 
Az.: IX R 41/14) und Literatur im Lichte der obigen 
Voraussetzung eine Verlustrealisierung grundsätzlich 
erst dann an, wenn die Liquidation der Gesellschaft 
abgeschlossen ist. Erst dann stehe fest, ob und inwie-
fern eine Rückzahlung der Gesellschaft möglich sei 
und in welcher Höhe nachträgliche Anschaf fungs-
kosten entstanden seien.

Ausnahme I: Ablehnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes (Urteil vom 
13.03.2018, Az.: IX R 38/16, NV; Urteil vom 13.10.2015, 

Az.: IX R 41/14) stellt sich die Rechtslage jedoch 
anders dar, wenn die Eröffnung des Insolvenz ver fah-
rens mangels Masse abgelehnt wird. In einem sol-
chen Fall könne die Möglichkeit einer Zuteilung oder 
Zurückzahlung von Restvermögen an die Gesell schaf-
ter bereits ausgeschlossen werden.

Ausnahme II: Verbindliche Bestätigung 
des Insolvenzverwalters

Darüber hinaus hat der Bundesfinanzhof eine Ver lust-
realisierung bereits dann bestätigt, wenn aufgrund des 
Inventars und der Insolvenzeröffnungsbilanz der In- 
solvenzverwalter ohne weitere Ermittlungen und mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit rech-
nen kann, dass das Vermögen der Gesellschafter nicht 
ausreicht, um Liquiditätsrückzahlungen an die Gesell-
schafter vorzunehmen (BFH, Urteil vom 13.10.2015, 
Az.: IX R 41/14). Der Insolvenzverwalter dürfte hier zu 
regelmäßig spätestens nach Ermittlung der Quote für 
die vorab zu befriedigenden Gläubiger in der Lage sein.

Schwierige „Beweismittelbeschaffung“

Vor dem Hintergrund der dargestellten Rechtslage 
empfiehlt es sich für betroffene Anteilseigner, früh-
zeitig (über ihren Berater) Kontakt mit dem Insol-
venz verwalter aufzunehmen, um eine entsprechende 
Bestätigung einzuholen. Nach unserem Dafürhalten 
besteht zumindest eine Obliegenheit zur Auskunfts-
erteilung.

Kostenübernahmeerklärung für Erstel lung 
des Jahresabschlusses/Steuer er klä rung 
für den Verwalter

Oft sind bei kleineren Verfahren die Insolvenzverwal-
ter nicht zeitnah an den Buchhaltungen/den Jahres-
abschlüssen der Schuldnerunternehmen tätig. Ist der 
für den Gesellschafter zu realisierende Verlust von 
der Summe her wirtschaftlich so interessant, dann 
hilft nur die Kostenübernahmeerklärung für die zu 
erstellenden Buchhaltungen/Jahresabschlüsse.
In der Regel kann ein Steuerberater beauftragt wer-
den, mit dem Insolvenzverwalter in Kontakt zu tre- 



S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Verbandsnachrichten 1/2021   |   Seite 22

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Verbandsnachrichten 1/2021   |   Seite 23

Vorbelastungs-/Differenzhaftung

Bei der Entstehung der GmbH gilt der Unver sehrt-
heits grundsatz. Die volle Kapitalausstattung der GmbH 
ist bei ihrer Entstehung (= Ein tragungs zeit punkt) 
sicher  zustellen.

Der BGH geht seit seiner Grundsatzentscheidung 
vom 09.03.1981 (BGHZ 80, S. 129 ff.) nicht mehr 
vom Vorbelastungsverbot aus. Damit wird dem Ge- 
danken Rechnung getragen, dass bereits im Stadium 
der Vor-GmbH Geschäfte getätigt werden können, 
die mit ihren Rechtsfolgen von der eingetragenen 
GmbH übernommen werden.

Das Vorbelastungsverbot ist durch eine Vorbelas-
tungs haftung (auch Unterbilanzhaftung) der Gründer 
ersetzt worden, um die volle Kapitalausstattung der 
GmbH bei ihrer Entstehung zu gewährleisten. Soweit 
sich durch Verbindlichkeiten der Vor-GmbH im Zeit-
punkt der Eintragung der GmbH in das Handelsregis-
ter eine Differenz zwischen Stammkapital und Wert 
des Gesellschaftsvermögens ergibt, haften die Ge- 
sellschafter der GmbH anteilig auf Ausgleich. Die 
Einstandspflicht ist eine anteilige, nämlich nach dem 
Verhältnis der Geschäftsanteile zueinander, aber mit 
kollektiver Deckungspflicht gemäß § 24 GmbHG.
Nicht auszugleichen sind die in der Satzung festge-
schriebenen Gründungskosten.

Die Geschäftsführer haben die zur Realisierung der 
Ansprüche der GmbH aus Vorbelastungshaftung er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere 
auf den Zeitpunkt der Eintragung eine Vor be las tungs-
bilanz aufzustellen und die fünfjährige Ver jäh rungs-
frist nach § 9 Abs. 2 GmbHG zu beachten. Schei t ert 
der Anspruch etwa daran, dass sich die Gesellschafter 
erfolgreich auf Verjährung berufen, sind die Geschäfts-
führer ihrerseits der GmbH schadenersatzpflichtig  
(§ 43 GmbHG).
Wenn die Geschäftsführer dem Registerrichter eine 
Lücke in der Kapitaldecke verschwiegen haben, haf-
ten die Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesell-
schaft als Gesamtschuldner nach § 9a GmbHG.

Erreicht der Wert der Sacheinlage im Zeitpunkt der 
Anmeldung nicht den im Gesellschaftsvertrag gemäß  

§ 5 Abs. 4 GmbHG festgesetzten Betrag der dafür 
übernommenen Stammeinlage, ist die Vereinbarung 
der Sacheinlage dennoch wirksam. Das ergibt sich 
aus § 9 GmbHG. Die Unterdeckung stellt ein Eintra-
gungshindernis dar (§ 9c Abs. 1 GmbHG). Wird der 
Fehlbetrag nicht bemerkt und die GmbH trotzdem 
eingetragen, hat der betroffene Gesellschafter in Höhe 
des Fehlbetrages eine Einlage in Geld zu leisten, § 9 
Abs. 1 GmbHG (Differenzhaftung). Die übri gen Gesell-
schafter haften nach dem Verhältnis ihrer Geschäfts-
anteile (§ 24 GmbHG).

Daneben sind Schadenersatzansprüche insbeson dere 
nach § 9a GmbHG denkbar.

Kapitalerhaltung, verbotene Rückzahlung 
des Stammkapitals

Nach § 30 GmbHG darf das zur Erhaltung des Stamm-
kapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft 
nicht an die Gesellschafter aus- bzw. zurückgezahlt 
werden (Ausschüttungsverbot). Leistungen von der 
Gesellschaft an den Gesellschafter, die ihren Rechts-
grund im Gesellschaftsverhältnis haben und zu einer 
Zeit erfolgen, in der das Vermögen der Gesellschaft 
nur noch höchstens den Verbindlichkeiten zuzüglich 
des Stammkapitals entspricht, sind Aus- bzw. Rück-
zahlungen des Stammkapitals und nach § 30 Abs. 1 
GmbHG untersagt.
Die Feststellung einer verbotenen Stamm kapital rück-
zahlung ist nach Bilanzierungsgrundsätzen zu tref-
fen.

In seiner Entscheidung vom 24.11.2003 hat der BGH 
allerdings festgehalten, dass eine Kreditgewährung 
an Gesellschafter, die nicht aus Rücklagen oder Gewinn-
vorträgen, sondern zulasten des gebundenen Ver-
mögens der Gesellschaft erfolgt, auch als dann ver-
botene Auszahlung von Gesellschaftsvermögen i. S. v.  
§ 30 GmbHG zu werten ist, wenn der Rück zah  lungs-
anspruch gegen den Gesellschafter vollwertig sein 
sollte (BGH, ZIP 2004, S. 263, GmbHR 2004, S. 304).

Bislang wurde die Gewährung eines Darlehens an 
Gesellschafter bei Vollwertigkeit des Rück zah lungs-
anspruchs als bloßer Aktivtausch bilanzrechtlich 
neutral betrachtet und mangels bilanzieller Vermö- 

ten, um diesen zu fragen, ob er bereit wäre, die Buch-
haltung/den Jahresabschluss zur Erstellung außer Haus 
zu geben.

Grundsätzlich muss dabei erklärt werden, dass  
vonseiten des Gesellschafters die Inanspruchnah-
me des Steuerberaters vollumfänglich bedient wird, 
da der Verwalter regelmäßig bei massearmen Ver-
fahren kei nerlei Belastungen für die Masse zulas -

sen kann, wenn damit für das Verfahren selber da-
mit keine wirtschaftlichen Vorteile verbunden sind.

Da der Verwalter im eröffneten Verfahren das allei-
nige Recht der Entscheidung hat, kann die Buch-
haltung/der Jahresabschluss nur mit seiner Zustim-
mung erstellt werden.

Thomas Uppenbrink und Dr. Sascha Besau 

Geschäftsführer- und Gesell-
schafterhaftung in GmbH (Co. KG) 
bei beginnender/bestehender Krise 

des Unternehmens

Haftungsgefahren für Gesellschafter

Die Haftungsgefahren für Gesellschafter entfalten sich 
insbesondere im Insolvenzverfahren. Dann werden poten-
zielle Ansprüche gegen die Gesell schafter vom Insol-
venzverwalter geltend gemacht. Aber auch bei Masse-
losigkeit der Gesell schaft können Ansprüche der Gläu-
biger gegen Gesellschafter geltend gemacht werden.

Ordentliche Erbringung der Bareinlage

In der Insolvenz der GmbH ist der Insolvenzverwalter 
berechtigt, eine nicht eingezahlte Stammeinlage ein-
zufordern. Nach § 24 GmbHG haften Gesellschafter 
für eine nicht oder nicht vollständig erbrachte Stamm-
einlage.
Nach Ansicht des BGH erfüllt der GmbH-Gesell-
schafter seine Pflicht, indem er den Einlagebetrag 
beispielsweise nach einem Kapitalerhöhungs be-
schluss zur freien Verfügung der Geschäftsführer an  

die Gesellschafter zahlt. Dabei reicht die Zahlung 
auf ein im Debet geführtes Konto aus, sofern die 
Geschäftsführung die Möglichkeit erhält, über einen 
Betrag in Höhe der Einlageleistung frei zu verfügen. 
Dies kann im Rahmen eines förmlich eingeräumten 
Kreditrahmens oder auch aufgrund einer nur still-
schweigenden Gestattung der Bank erfolgen (BGH, 
Urteil vom 08.11.2004, DStR 2005, S. 164).

Verjährung

Durch das Gesetz zur Anpassung von Verjährungs-
vorschriften vom 09.12.2004 ist in § 19 Abs. 6 GmbHG 
gesetzlich geregelt, dass der Anspruch auf Leistung 
der Einlage in zehn Jahren verjährt. Im Fall der In- 
solvenzeröffnung verjährt der Anspruch nicht vor 
Ablauf eines halben Jahres seit Eröffnung des Insol-
venzverfahrens. Diese Verjährungsfrist gilt auch für 
Kapitalerhöhungen gemäß § 55 Abs. 4 GmbHG und 
die Differenzhaftung bei Sacheinlagen gemäß § 9  
Abs. 2 GmbHG.

S C H W E R P U N K T :  I N S O L V E N Z S C H W E R P U N K T :  I N S O L V E N Z
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 gensminderung als vereinbar mit § 30 GmbHG ange-
sehen. Voraussetzung war allerdings auch in der Ver-
gangenheit eine angemessene Verzinsung und die 
dauerhafte Kreditwürdigkeit des Gesellschafters.

Dieser reinen bilanzrechtlichen Betrachtungsweise 
hat der BGH mit Urteil vom 24.11.2003 eine Absage 
erteilt. Der BGH hat nunmehr geurteilt, dass nach  
§ 30 GmbHG das Vermögen der Gesellschaft bis zur 
Höhe der Stammkapitalziffer dem Zugriff der Gesell-
schafter entzogen sein soll zur Sicherung einer „Befrie-
digungsreserve“ der Gläubiger.

Mit diesem Ziel wäre es nach Auffassung des BGH 
nicht vereinbar, wenn die Gesellschafter der GmbH 
zulasten des gebundenen Gesellschaftsvermögens 
Kapi tal entziehen könnten und der GmbH im Aus-
tausch für das fortgegebene reale Vermögen nur ein 
zeitlich hinausgeschobener schuldrechtlicher Rück-
zahlungsanspruch verbleibt.

Nach § 30 GmbHG lösen verbotene Stamm kapi tal-
rückzahlungen die Rückzahlungsverpflichtung nach 
§ 31 Abs. 1 GmbHG aus. Der Rückzahlungsanspruch 
der GmbH bleibt auch dann bestehen, wenn nach-
träglich das Stammkapital wiederhergestellt wurde 
(BGH, ZIP 2000, S. 1256). Gegen den Anspruch 
kann der Gesellschafter entsprechend § 19 Abs. 2 
GmbHG nicht aufrechnen. Für den Rück zah lungs-
anspruch haften nach § 31 Abs. 3 GmbHG auch die 
übrigen Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer 
Anteile mit, soweit der Betrag für die Befriedigung 
der Gläubiger der GmbH erforderlich ist. Die Haf-
tung der übrigen Gesellschafter ist beschränkt auf die 
Summe des Stammkapitals (BGH, ZIP 2002, S. 848). 
Es besteht keine Haftung für den gesamten, nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Die Haftung 
besteht nur, soweit die Erstattung zur Befrie digung der 
Gläubiger erforderlich ist (BGH, ZIP 2003, S. 2068). 
Bei der auf den Betrag der Stamm kapitalziffer be-
grenzten Ausfallhaftung eines GmbH-Gesellschafters 
nach § 31 Abs. 3 GmbHG ist dessen eigener Anteil 
am Stammkapital nicht abzuziehen (BGH, ZIP 2003, 
S. 2068).

Nach der Gesetzesänderung durch das Gesetz zur An- 
passung von Verjährungsvorschriften vom 09.12.2004 
verjährt der Anspruch der Gesellschaft auf Rück zah-

lung der verbotenerweise ausgeschütteten Einlagen 
in zehn Jahren. Im Falle der Insolvenzeröffnung ver-
jährt der Anspruch nicht vor Ablauf eines halben 
Jahres nach der Eröffnung, § 31 Abs. 5, § 19 Abs. 6 
Satz 2 GmbHG. Für die Mithaftung der anderen Ge- 
sellschafter nach § 31 Abs. 3 GmbHG beträgt die 
Verjährungsfrist fünf Jahre, § 31 Abs. 5 GmbHG.

Vermögensentzug – deliktische 
Verschuldenshaftung nach § 826 BGB

Nach § 826 BGB haftet, wer einen anderen vorsätz-
lich und sittenwidrig schädigt. Die Haftung des Ge- 
sellschafters kann nach § 826 BGB beispielsweise 
dadurch begründet sein, dass Vermögensverlagerun-
gen vorgenommen werden. Der Gesellschafter einer 
GmbH und eine von ihm beherrschte Schwes ter ge-
sellschaft der GmbH haften den Gesellschafts gläu - 
bi gern dann nach § 826 BGB auf Schadenersatz,  
wenn sie der GmbH planmäßig deren Vermögen ent-
ziehen und es auf die Schwestergesellschaft verla-
gern, um den Zugriff der Gesellschaftsgläubiger zu 
verhindern und auf diese Weise beispielsweise das 
von der Gesellschaft betriebene Unternehmen ohne 
Rücksicht auf die entstandenen Schulden fortführen 
zu können.

Existenzvernichtender Eingriff

Zwei wesentliche Grundsätze lauten:
 Gesellschafter der GmbH sind verpflichtet zur 

Trennung des Vermögens der Gesellschaft von 
dem übrigen Vermögen der Gesellschafter.

 Das Gesellschaftsvermögen der GmbH unter-
liegt einer strikten Bindung zur vorrangigen 
Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger wäh-
rend der gesamten Lebensdauer der GmbH.

 
Diese beiden Grundsätze der „Absonderung“ 
einerseits und der „Zweckbindung“ andererseits 
sind nach Auffassung des BGH unabdingbare 
Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme des 
Haftungsprivilegs aus § 13 Abs. 2 GmbHG.

Kommen die Gesellschafter ihrer Pflicht zur Beach-
tung beider Grundsätze nicht nach, dann trifft sie 
eine Einstandspflicht für Nachteile, die den Gesell-
schaftsgläubigern dadurch entstehen, dass die GmbH-
Gesellschafter der GmbH Vermögen entziehen, wel-
ches die GmbH zur Erfüllung der Verbind lich keiten 
benötigt.

Der Haftung unterliegen sowohl der Allein ge sell-
schafter als auch bei mehreren Gesellschaftern dieje-
nigen Gesellschafter, die einverständlich handeln, 
um der GmbH Vermögen zu entziehen, welches die 
GmbH zur Gläubigerbefriedigung benötigt.

Die Durchgriffshaftung trifft auch denjenigen Gesell-
schafter, der selbst kein Vermögen der GmbH erhal-
ten hat. Die Haftung wird bereits zulasten desjeni -
gen Gesellschafters ausgelöst, der durch sein Ein ver-
ständnis mit dem Vermögensabzug der Gesellschaft 
mitgewirkt hat.

Nur derjenige Gesellschafter ist vor einer Durch-
griffs haftung geschützt, der existenzbedrohenden 
Eingriffen seiner Mitgesellschafter in die GmbH 
mindestens schriftlich, besser jedoch gerichtskundig 
widerspricht, beispielsweise durch Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung gegen beabsichtigte 
Eingriffe von Gesellschaftern in die Vermögenssphäre 
der GmbH. Hilfreich sind beispielsweise auch An- 
träge auf Durchführung einer außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung zur Abberufung von Geschäfts-
führern, die den vom BGH postulierten Grundsätzen 
zur Absonderung und Zweckbindung des GmbH-
Ver mögens zuwiderhandeln.

Der Hauptanwendungsbereich der Existenz ver nich-
tungshaftung sind die Fälle, in denen die Gesell-
schafter einer Not leidenden GmbH einen „Fresh 
Start“ wollen und das Vermögen auf eine Auffang-
gesellschaft übertragen, die den Geschäftsbetrieb 
fortführt, ohne dass die alte GmbH ordnungsgemäß 
abgewickelt wird. Ziel der Gesellschafter wird häu-
fig sein, dass sie sich auf diese Weise ihrer Ver bind-
lichkeiten entledigen.

Ansprüche aus Durchgriffshaftung gegen GmbH-
Gesellschafter stehen den Gläubigern der GmbH zu. 
Während eines eröffneten Insolvenzverfahrens wer-

den diese Ansprüche allerdings entsprechend § 93 InsO 
allein durch den Insolvenzverwalter geltend gemacht, 
der insoweit die Gläubiger der GmbH von einer Gel-
tendmachung der Ansprüche im eigenen Namen 
ausschließt. Damit wird eine gleichmäßige quotale 
Befriedigung der GmbH-Gläubiger im eröffneten Insol-
venzverfahren sichergestellt.

Nicht nur unmittelbare Gesellschafter unterliegen 
der Haftung aus dem existenzvernichtenden Eingriff. 
Die Durchgriffshaftung aus existenzvernichtendem 
Eingriff trifft auch den mittelbaren faktischen Gesell-
schafter, der ihm zustehende Weisungsrechte zum 
Nachteil der Gesellschaft ausübt, und denjenigen, 
der zwar nicht Gesellschafter ist, jedoch an einer 
Gesellschaft beteiligt ist, die wiederum Gesell schaf-
ter in der GmbH ist, der Vermögen entzogen wird. 
Dies setzt allerdings beherrschenden Einfluss des 
mittelbar beteiligten Gesellschafters voraus.

Gläubiger, die regelmäßig keine näheren Infor ma tio-
nen haben, genügen ihrer Darlegungs- und Beweis-
last zur Begründung eines Anspruchs wegen existenz-
vernichtenden Eingriffs, wenn sie hinreichende Ge- 
sichtspunkte vortragen. Es obliegt dann den Gesell-
schaftern, diese Anhaltspunkte durch einen substan-
ziierten Vortrag auszuräumen.

Kapitalersatzhaftung/Eigenkapitalersatz

Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft in einem Zeit-
punkt, in dem die Gesellschafter als ordentliche Kauf-
leute Eigenkapital zugeführt hätten (Krise der Gesell-
schaft), stattdessen ein Darlehen gewährt, so kann er 
den Anspruch auf Rückgewähr des Darlehens im 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesell-
schaft nur als nachrangiger Insolvenzgläubiger gel-
tend machen (§ 32a Abs. 1 GmbHG). § 32a GmbHG 
erfasst das kapitalersetzende Darlehen in voller Höhe 
und nicht nur, soweit die Überschuldung reicht. Die 
Anwendung des § 32a GmbHG ist an die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens gebunden.
 
Die Rechtsfolgen der Kapitalersatzhaftung können 
für den Gesellschafter ruinös sein. In der Insolvenz 
der Gesellschaft kann er seine kapitalersetzende For-
derung nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO nur als letzter  

S C H W E R P U N K T :  I N S O L V E N Z S C H W E R P U N K T :  I N S O L V E N Z



S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Verbandsnachrichten 1/2021   |   Seite 26

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Verbandsnachrichten 1/2021   |   Seite 27

der nur mit höchstens 10 v. H. am Stammkapital der 
Gesellschaft beteiligt ist (Kleingesellschafterprivileg). 

Die Regelungen des Eigenkapitalersatzes für bishe-
rige und neu gewährte Darlehen kommen auch dann 
nicht zur Anwendung, wenn der Darlehensgeber in 
der Krise der Gesellschaft zum Zweck der Überwin-
dung der Krise Geschäftsanteile erwirbt (Sanie-
rungs privileg).

Haftungsgefahren bei Schuldumwandlung 
in eine Kapitalbeteiligung

Eine Möglichkeit zur finanziellen Sanierung einer 
Gesellschaft kann darin bestehen, dass ein Gläubiger 
seine Forderung gegen die Gesellschaft ganz oder 
teilweise in eine Kapitalbeteiligung umwandelt und 
dadurch die Überschuldung der Gesellschaft besei-
tigt werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass 
Forderungen gegen die Gesellschaft, die zur Über-
nahme von Stammkapital eingebracht werden, Sach-
einlagen sind. Die Anforderungen, die in § 56 GmbHG 
für Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen vorgeschrie-
ben sind, müssen erfüllt werden. Erforderlich ist, 
dass der Gegenstand und der Betrag der Stammein-
lage, auf die sich die Sacheinlage bezieht, im Kapital-
er höhungsbeschluss festgesetzt werden. Fehlt es an 
dieser Voraussetzung, wird der Gesellschafter durch 
die Sacheinlage nicht von seiner Einlageverpflich-
tung befreit.

Bei einer als Sacheinlage einzubringenden Forderung 
gegen die Gesellschaft muss diese bewertet werden. 
Zu beachten ist, dass im Fall der Überschuldung der 
Wert der Forderung häufig den Nominalbetrag nicht 
erreicht. Wird eine Sachkapitalerhöhung in Höhe des 
Nominalwertes der gegen die Gesellschaft gerichte-
ten, als Sacheinlage einzubringenden Forderung be-
schlossen, wird sich das Problem der Differenz-
haftung nach § 9 Abs. 1 GmbH stellen. Der Ge- 
sellschafter hat dann in Höhe des Fehlbetrages eine 
Einlage in Geld zu leisten, § 9 Abs. 1 GmbHG. Diese 
Differenzhaftung trifft nach § 24 GmbHG auch die 
weiteren Gesellschafter.

Wird die Umwandlung von Verbindlichkeiten in 
Stamm kapital nicht als Sachkapitalerhöhung, son-

dern als Barkapitalerhöhung beschlossen, handelt es 
sich um eine verdeckte Sacheinlage mit der Folge, 
dass die Einlage der Forderung den Gesellschafter 
von seiner Bareinlageverpflichtung nicht befreit. Der 
Gesellschafter muss seine Bareinlageschuld noch 
erfüllen.

Die verdeckte Sacheinlage wird regelmäßig in der 
Insolvenz der Gesellschaft durch den Insolvenz-
verwalter aufgedeckt. Der Insolvenzverwalter wird 
dann vom Gesellschafter die Erfüllung seiner Bar-
einlageverpflichtung in voller Höhe verlangen, wäh-
rend der Gesellschafter in Höhe seines ursprünglich 
bestehenden Darlehens nur eine einfache Insol-
venzforderung geltend machen kann, mit der der 
Gesellschafter nicht aufrechnen kann (§ 19 Abs. 2 
GmbHG) und deren Erfüllung aufgrund der Insol-
venz ungewiss ist.

Neben einer zivilrechtlichen Haftung des Gesell-
schafters kommt bei einer verdeckten Sacheinlage 
die Haftung des Geschäftsführers nach § 9a GmbHG 
sowie zusätzlich eine strafrechtliche Verant wort lich-
keit nach § 82 GmbHG infrage.

Außerdem besteht bei der Umwandlung von Verbind-
lichkeiten in Stammkapital für den Gläubiger die 
Gefahr, dass seine gegen die Gesellschaft bestehen-
den weiteren Forderungen Kapitalersatz werden, mit 
den für den Gesellschafter nachteiligen Konse quen-
zen, dass die Forderungen nicht bezahlt werden dür-
fen und dass sie beim Scheitern der Sanierungsbemü-
hung in einer Insolvenz der Gesellschaft nur als 
nach rangige Forderung geltend gemacht werden 
können (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO). Die Wahr schein-
lichkeit der Begleichung nachrangiger Forderung ist 
äußerst gering. Außerdem besteht das Risiko, dass eine 
zwischenzeitlich erfolgte Tilgung und eventuelle Be- 
stellungen von Sicherheiten in einer Insolvenz vom 
Insol venz verwalter angefochten werden können  
(§ 135 InsO). Die Gefahr des Kapitalersatzes besteht 
allerdings nicht, wenn der (neue) Gesellschafter mit 
nicht mehr als 10 v. H. am Stammkapital der Gesell-
schaft beteiligt und nicht geschäftsführend tätig ist  
(§ 32a Abs. 3 Satz 2 GmbHG) oder wenn der Dar-
lehensgeber in der Krise der Gesellschaft Geschäfts-
anteile zum Zwecke der Überwindung der Krise er-
wirbt (§ 32a Abs. 3 Satz 3 GmbHG).  

nachrangiger Gläubiger geltend machen. Eine Be- 
friedungsquote fällt damit regelmäßig aus. Darüber 
hinaus ist der Gesellschafter verpflichtet, die in der 
Krise der GmbH noch erhaltenen Befriedigungen, Zin-
sen (Schlösser, GmbHR 2005, S. 273) oder Befrei-
ungen von Sicherheiten für einen Zeitraum jeden-
falls von einem Jahr vor dem Insolvenzantrag nach  
§ 135 InsO an die Gesellschaft bzw. den Insol venz-
verwalter zurückzugewähren. Hat der Gesellschafter 
beispielsweise für in kapitalersetzender Weise zur 
Nutzung überlassenes Betriebsvermögen die Pacht 
noch vereinnahmt, ist er zu deren Rückzahlung ver-
pflichtet. Hat die Gesellschaft ein Darlehen (teilwei-
se) getilgt, welches der Gesellschafter in kapitaler-
setzender Weise gebürgt hat, so hat der Gesellschafter 
die insoweit erlangte Befreiung von der Bürgschaft 
wieder herauszugeben. Er wird also vom Insol venz-
verwalter aus der Bürgschaft in Anspruch genom-
men.

Diese Rechtsfolgen treffen den Gesellschafter. 
Hierzu gehört auch der stille Gesellschafter, wenn er 
am Vermögen und Ertrag beteiligt ist und die 
Geschicke der GmbH mitbestimmt bzw. die Mög-
lichkeit der Einflussnahme auf die interne Wil lens-
bildung hat. Als Darlehensgeber kann ein „vorge-
schobener Dritter“ anzusehen sein, der intern vom 
Gesellschafter freigestellt wird (BGH, ZIP 2000,  
S. 1489). Familienangehörige, insbesondere Ehe gat-
ten oder Kinder des Gesellschafters, werden gleich-
gestellt, wenn das Darlehen nicht aus eigenem Ver-
mögen stammt, sondern aus Mitteln des Gesell schaf-
ters.

Auch ein stehen gelassenes Darlehen, welches der 
Gesellschaft vor Eintritt der Krise gewährt worden 
war, führt bei Eintritt der Krise der Gesellschaft glei-
chermaßen zur Umqualifizierung der Gesell schaf ter-
forderungen in Kapitalersatz. Es reicht aus, dass der 
Gesellschafter die Krise hätte erkennen und somit 
reagieren können. Einzige Möglichkeit, die Umqua li-
fizierung abzuwenden, ist die rechtzeitige, ggf. 
außerordentliche Kündigung des Darlehens und ggf. 
Auflösung der Gesellschaft.

Die Eigenkapitalersatzregeln gelten nach § 32a Abs. 3 
auch für vom Gesellschafter gewährte oder stehen 
gelassene Sicherheiten, etwa Bürgschaften.

Die Kapitalersatzregeln gelten nach § 32a Abs. 3 
Satz 1 GmbHG auch für in der Krise der Gesellschaft 
gewährte oder stehen gelassene Nutzungsüberlassung 
des Gesellschafters an die Gesellschaft, etwa im Rah-
men einer Betriebsaufspaltung. Folge der kapitaler-
setzenden Nutzungsüberlassung ist die Verpflichtung 
des Gesellschafters, die Nutzung kostenlos – auch  
in der Krise bzw. der Insolvenz der Gesellschaft –  
weiter zu gewähren. Der Insolvenzverwalter hat das 
Recht, den Gegenstand selbst zu nutzen oder weiter 
zu vermieten, bis die GmbH ihre Krise nachhaltig 
überwunden hat.

Der BGH hat mit Datum vom 31.01.2005 entschie-
den (BGH, ZIP 2005, S. 484), dass den Gesellschaftern 
eine Ausgleichspflicht trifft, wenn die eigenkapita-
lersetzende Nutzungsüberlassung in der Insolvenz 
durch Anordnung der Zwangsverwaltung entzogen 
wird.

Folge der Umqualifizierung der Nutzungsüberlassung 
in Kapitalersatz ist die Verpflichtung des Gesellschaf-
ters zur Rückzahlung der von der GmbH während 
der Krise noch vereinnahmten Nutzungsentgelte. Eine 
Umqualifizierung der Gebrauchsüberlassung in Kapi -
talersatz kommt nicht in Betracht, wenn der Gesell-
schafter seine Leistungen nicht abziehen kann und 
nach seinen Beteiligungsverhältnissen auch nicht in 
der Lage ist, gegen den Willen der anderen Gesell schaf-
ter einen Beschluss über die Liquidation der Gesell-
schaft herbeizuführen.

Da nur für die vertraglich vereinbarten Leistungen 
des Gesellschafters die Eigenkapitalersatzregeln gel-
ten, sollte der Gesellschafter bei der Vermietung/Ver-
pachtung von Anlagegegenständen mit seiner GmbH 
schuldrechtlich von Anfang an vereinbaren, dass die 
Neben- bzw. Betriebskosten und ggf. auch die Kos-
ten der Ersatzbeschaffung der überlassenen Anlage- 
ge gen stände zulasten der Gesellschaft gehen, da der 
Insolvenzverwalter keine weiter gehenden Rechte 
geltend machen kann, als schuldrechtlich vereinbart. 
So kann sich der Gesellschafter davor schützen, dass 
er in der Insolvenz der GmbH auch noch die Neben- 
bzw. Ersatzbeschaffungskosten übernehmen muss.

Die Regelungen über den Eigenkapitalersatz gelten 
nicht für den nicht geschäftsführenden Gesellschafter, 
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jeglicher Leistung an die Gesellschafter prüfen, ob auch 
nach der Leistung das Vermögen der Gesellschaft noch 
ausreicht, das Stammkapital vollständig zu decken.

Die Schadenersatzpflicht trifft die Geschäftsführer 
auch dann, wenn sie im Einverständnis oder sogar 
auf Anweisung der Gesellschafter gehandelt haben. 
Sie sind verpflichtet, entsprechende Aus schüt tungs-
anweisungen der Gesellschafter nicht auszuführen. 
In der Insolvenz einer GmbH wird der Insol venz-
verwalter Zahlungen, die entgegen § 30 GmbHG an 
die Gesellschafter geleistet worden sind, von den 
Geschäftsführern zurückverlangen.

Haftung gegenüber Gläubigern der 
GmbH aus § 826 BGB

Eine Haftung nach § 826 BGB kommt in Betracht, 
wenn der Geschäftsführer grundlegende Aufklärungs-
pflichten gegenüber dem Vertragspartner verletzt. 
Ebenso haftet ein Geschäftsführer nach § 826 BGB, 
wenn er weiß, dass er die Verbindlichkeiten der GmbH 
nicht mehr erfüllen kann, den Vertragspartner aber 
nicht darauf hinweist.
Bei einer Sanierung der Gesellschaft besteht nicht 
grundlegend die Pflicht des Geschäftsführers, die Ver-
tragspartner darauf hinzuweisen, dass Zahlungen 
eventuell nicht mehr geleistet werden können. Erst 
wenn ernste Zweifel am Erfolg des Sanierungs ver-
suches bestehen und damit zu rechnen ist, dass er 
den Zusam menbruch des Unternehmens allenfalls 
hinauszögert, kann der Vorwurf einer sittenwidrigen 
Schädigung berechtigt sein.

Haftung für existenzgefährdende 
Eingriffe

Wenn der Geschäftsführer an existenzvernichtenden 
Eingriffen der Gesellschafter mitwirkt, kommt eine 
Schadenersatzhaftung des Geschäftsführers gemäß  
§ 43 GmbHG in Betracht. Die Schadenersatzpflicht 
kann nicht durch ein Handeln im Einverständnis oder 
auf Anweisung der Gesellschafter ausgeschlossen 
werden. Der Geschäftsführer darf unter Haftungs ge-
sichtspunkten entsprechende Weisungen der Gesell-
schafter nicht befolgen.

Verbotene Zahlungen an Gläubiger der 
Gesellschaft

Nach §§ 15 ff. InsO sind die Geschäftsführer der 
Gesellschaft gegenüber zum Ersatz von Zahlungen 
verpflichtet, die nach dem Eintritt der Zahlungs un-
fähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer 
Überschuldung noch geleistet werden. Damit soll eine 
Masseverkürzung der insolvenzreifen Gesell schaft 
und eine bevorzugte Befriedigung einzelner Gläu bi-
ger der GmbH verhindert werden. Im Zweifel müssen 
die Geschäftsführer darauf achten, die Gläubiger nur 
noch entsprechend ihrer Quote an den Gesamt ver bind-
lichkeiten zu befriedigen. Diese Haftung gilt nicht für 
Zahlungen, die mit der Sorg falt eines ordent li chen 
Geschäftsmannes vereinbar sind. Dem Geschäfts füh-
rer ist daher zu raten, dass er in der Krise, spätestens 
jedoch mit Erkennbarkeit der Zahlungs un fä hig keit 
oder Überschuldung genau überprüft, ob von ihm ver-
anlasste Zahlungen tatsäch lich noch der Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäfts mannes entsprechen.

Die Gefahr, dass der Geschäftsführer bei Insolvenz 
der Gesellschaft vom Insolvenzverwalter auf Erstat-
tung verbotener Zahlungen in Anspruch genommen 
wird, sollte vom Geschäftsführer sehr ernst genom-
men werden. Gerade im Hinblick darauf, dass es 
dem Insolvenzverwalter genügt, den Zeitpunkt der 
objektiven Zahlungsunfähigkeit zu bestimmen und 
alle anschließenden, vom Geschäftsführer noch ver-
anlassten Zahlungen, die aus der Buchhaltung er-
sichtlich sind, als verboten i. S. d. §§ 15 ff. InsO ein-
zustufen und Ersatz vom Geschäftsführer zu verlan-
gen. Es ist dann die Aufgabe des Geschäftsführers, 
sich gegen die unter Umständen ganz erhebliche 
Inan spruchnahme zu verteidigen und im Einzelnen 
für jede Zahlung darzulegen und zu beweisen, dass 
sie der Sorgfalt des ordentlichen Geschäftsmannes 
ent sprach.

Schadenersatzpflicht bei Nichteinbe ru-
fung der Gesellschafterversammlung  
bei Hälfte des Stammkapitals

Die Geschäftsführer haben bei Verlust der Hälfte des 
Stammkapitals gemäß § 49 Abs. 3 GmbH unverzüg- 

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Gefahren bei Auflösung einer 
Organschaft

Die umsatzsteuerliche Organschaft endet durch die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder bei Anord-
nung einer sog. vorläufigen „starken“ Ver waltung. 
Ob eine Organschaft bereits in der sog. „schwachen“ 
vorläufigen Insolvenz ver wal tung endet, ist streitig. 
Die Beendigung der Organ schaft kann weitreichende 
Auswirkungen auf den Gesellschafter, der Organ-
träger ist, haben. Bei Insol venz der Organgesellschaft 
besteht für den Organ träger die Gefahr, dass er für 
die rückständige Umsatzsteuer in Anspruch genom-
men wird.

Haftungsgefahren für Geschäftsführer

Für den Geschäftsführer einer GmbH bestehen be-
sondere Gefahren, wenn die GmbH zahlungsunfä -
hig und/oder überschuldet ist. Bei der Haftung des 
GmbH-Geschäftsführers ist zwischen der sog. Innen-
haftung, d. h. der Haftung des Geschäfts füh rers ge-
genüber der GmbH, und der sog. Außen haftung,  
d. h. der Haftung des Geschäftsführers gegenüber  
Drit ten, in der Regel Gläubigern der GmbH, zu unter-
scheiden.

Haftungstatbestände der Innenhaftung

Die Grundnorm der Innenhaftung für die GmbH-
Geschäftsführer findet sich in § 43 GmbHG. Nach 
dieser Vorschrift haben die Geschäftsführer in An- 
gelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmannes anzuwenden und haften 
mit der Gesellschaft solidarisch für solche Schä den, 
die aus ihren Obliegenheitsverletzungen herrühren.

Wenn eine Sorgfaltsverletzung des Geschäftsführers 
vorliegt und ein Schaden bei der Gesellschaft ein- 
getreten ist, trägt der Geschäftsführer die Beweislast 
dafür, dass der Schaden auch bei ordentlichem Ver-
halten eingetreten wäre (BGH, ZIP 2002, S. 2314).

Die Haftungsverpflichtungen treffen nicht nur den 
durch Gesellschafterbeschluss bestellten und im Regis-

ter eingetragenen Geschäftsführer, sondern auch den 
faktischen Geschäftsführer. Faktischer Geschäfts füh-
rer ist, wer intern auf die Geschäftsführung einwirkt 
und nach außen auftritt (BGH, ZIP 2002, S. 848).

Nach § 43 Abs. 4 GmbHG verjähren die Ansprüche gegen 
den Geschäftsführer in 5 Jahren. Die Ver jäh rung beginnt 
mit der Entstehung des Anspruchs, auch wenn der Scha-
den noch nicht bezifferbar ist und auch wenn der Ge- 
schäftsführer das schädigende Verhalten verheimlicht 
hat (BGH, ZIP 2005, S. 852, DStR 2005, S. 695).

Für die Geltendmachung der Haftungsansprüche der 
Gesellschaft gegen den Geschäftsführer ist ein Ge- 
sellschafterbeschluss erforderlich. Im Insolvenz ver-
fahren werden die Schadenersatzansprüche durch den 
Insolvenzverwalter geltend gemacht.

Die Haftung des Geschäftsführers gegenüber der 
Gesellschaft kann ausgeschlossen oder eingeschränkt 
werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn der Geschäfts-
führer auf Weisung der Gesellschafter oder des Allein-
gesellschafters handelt. Der Geschäftsführer sollte 
deshalb in der Krise oder bei unternehmerisch ris-
kanten Geschäften einen entsprechenden Gesell-
schaf terbeschluss herbeiführen, damit er sich exkul-
pieren kann. Allerdings schließt auch ein Gesell-
schafterbeschluss oder eine sonstige Weisung der 
Gesellschafter eine Haftung nicht aus, wenn gegen 
eine zwingende gesellschaftsrechtliche Bestimmung 
verstoßen wird. Dies ist z. B. der Fall bei einem Ve r-
stoß gegen § 30 GmbHG (Erhaltung des Stamm kapi-
tals) oder bei einem Verstoß gegen §§ 15 ff. InsO 
(Insol venzantragspflichten). Die Haftung gegenüber 
Drit ten kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Verbotene Stammkapitalausschüttung

Nach § 30 Abs. 1 GmbHG darf das Vermögen der GmbH, 
welches zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlich 
ist, nicht an die Gesellschafter ausgezahlt werden. Wenn 
der Geschäftsführer den Bestim mungen des § 30 GmbHG 
zuwider Zahlungen aus dem zur Erhaltung des Stamm-
kapitals erforderlichen Ver mögens der Gesellschaft 
gemacht hat, ist er nach § 43 Abs. 3 GmbHG der Gesell-
schaft gegenüber zum Ersatz verpflichtet. In der Krise 
der Gesellschaft müssen die Geschäftsführer also vor 
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Satz 2 InsO ist bei der Bewertung des Vermögens des 
Schuldners die Fortführung des Unternehmens zu- 
grunde zu legen, wenn diese nach den Umständen 
überwiegend wahrscheinlich ist. Es ist ein entspre-
chender Überschuldungsstatus festzustellen, der nicht 
gleichzusetzen ist mit der Handels- oder Steuerbilanz. 
Ebenso wenig ist der Begriff Überschuldung gleich-
zusetzen mit Unterbilanz oder Unterkapitalisierung. 
Im Überschuldungsstatus sind die Fortführungswerte 
der Vermögensposition in Ansatz zu bringen, wenn die 
Fortführung des Unternehmens überwiegend wahr-
scheinlich ist. Ansonsten sind Liquidationswerte an-
zusetzen.

Eine Fortbestehensprognose ist dann positiv, wenn 
das Unternehmen die laufenden Verbindlichkeiten 
bedienen kann und somit letztlich keine Zahlungs-
unfähigkeit droht. Der Prognosezeitraum für die 
Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens sollte min-
destens das laufende und das folgende Geschäftsjahr 
umfassen. Liegt danach eine positive Fortbe ste hens-
prognose vor, dann ist bei Ansatz der Fort füh rungswerte 
für die Vermögensgegenstände festzustellen, ob eine 
rechnerische Überschuldung vorliegt.

Nicht abgeführte Sozialversicherungs-
beiträge

Nach § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 266a StGB macht 
sich der Geschäftsführer persönlich wegen Vorenthal-
tens der Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung 
schadenersatzpflichtig, wenn er bei Fälligkeit die 
Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeiträge nicht 
abführt. Die persönliche Haftung des Geschäftsführers 
entfällt nur, wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge absolut zah-
lungsunfähig war und auch überhaupt keine Zah lun-
gen mehr geleistet wurden. Maßgeblich für eine Scha-
den ersatzpflicht des Geschäftsführers ist der Fällig-
keitszeitpunkt für die Beitragsabführung. 

Allein die Duldung verspäteter Zahlungen durch den 
Sozialversicherungsträger beinhaltet nicht zwingend 
eine wirksame Stundung. Um eine Stundung zu er- 
reichen und damit die Fälligkeit hinauszuschieben, 
sollte der Geschäftsführer rechtzeitig Stundungs-
anträge stellen und sich bescheiden lassen.

Der BGH hat entschieden, dass eine Haftung des 
Geschäftsführers auch dann besteht, wenn zwar an 
die Arbeitnehmer im entsprechenden Zeitraum kein 
Lohn mehr ausgezahlt wird, aber noch die Mög lich-
keit bestand, die Arbeitnehmeranteile der Sozial ver-
sicherung z. B. durch Inanspruchnahme einer noch 
nicht vollständig ausgeschöpften Kreditlinie abzu-
führen.

Zur Vermeidung einer persönlichen Haftung kann 
dem Geschäftsführer nur geraten werden, dass er die 
Sicherstellung der erforderlichen Liquidität für die 
Abführung der Arbeitnehmerbeiträge auf einem 
gesonderten, frei verfügbaren Konto gewährleistet.

Kann der Geschäftsführer nur noch die Arbeit neh-
mer  beiträge (zur Vermeidung der Strafbarkeit und der 
persönlichen Schadenersatzpflicht) an die Sozial-
versicherungsträger abführen, so muss er die Arbeit-
nehmerbeiträge mit einer ausdrücklichen Tilgungs-
bestimmung (zum Beispiel „Arbeit neh mer beitrag 
Dezember ’05“) abführen. Nach der Rechtsprechung 
des BGH sind Zahlungen ohne ausdrückliche Til-
gungsbestimmung nach § 2 der Beitragsverordnung 
hälftig auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile an-
zurechnen.

Bei Lohn- und Gehaltskürzungen in der Krise ist da-
rauf zu achten, dass nicht die Nettolöhne, sondern 
die Bruttolöhne zu verringern sind, da nur dann auch 
geringere Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.

Seit der Gesetzesänderung vom 01.08.2004 (Neu fas-
sung des § 266a Abs. 2 StGB) ist auch das Vorenthal-
ten von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung 
strafbar und kann zur Schadenersatzverpflichtung 
des Geschäftsführers führen, wenn es auf falscher 
oder unterlassener Meldung zur Sozialversicherung 
beruht.

Der BGH hat inzwischen entschieden, dass die Nicht-
abführung von Arbeitnehmerbeiträgen an die Sozial-
versicherungsträger während der dreiwöchigen Insol-
venzantragsfrist nicht zur Strafbarkeit des Geschäfts-
führers nach § 266 StGB führt. Allerdings sind Arbeit-
nehmerbeiträge abzuführen, auch wenn die Zah lung 
möglicherweise später in einem Insol venz ver fahren 
angefochten werden kann.  

lich die Gesellschafterversammlung einzuberufen. 
Sind alle Gesellschafter als Geschäftsführer tätig, 
bedarf es keiner förmlichen Versammlung. Allerdings 
müssen alle Geschäftsführer über Konsequenzen 
beraten. Von der Einberufung abgesehen, dürfen die 
Geschäftsführer dann, wenn alle Gesellschafter in 
Kenntnis des Einberufungserfordernisses sind, auf 
die Abhaltung verzichten. Verstoßen die Geschäfts-
füh rer gegen diese Verpflichtung, können sie sich 
gegenüber der Gesellschaft schadenersatzpflichtig 
machen.

Haftungstatbestände der Außenhaftung

Von der Innenhaftung ist die sog. Außen haf tung, d. h. 
die Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten, 
in der Regel sind das die Gläubiger der GmbH, zu 
unterscheiden.

Insolvenzverschleppung

Nach §§ 15 ff. InsO haben Geschäftsführer bei Ein-
tritt der Insolvenzreife der GmbH ohne schuldhaftes 
Zögern einen Insolvenzantrag zu stellen. Spätestens 
innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zah-
lungsunfähigkeit bzw. Eintritt der Überschuldung ist 
der Insolvenzantrag zu stellen. Die 3-Wochen-Frist 
darf der Geschäftsführer nur ausnutzen, wenn be- 
gründete Sanierungsaussicht besteht. Kommt der 
Geschäftsführer dieser Insolvenzantragsverpflich-
tung nicht nach, haftet er den Gläubigern der Ge- 
sellschaft nach § 823 Abs. 2 BGB auf Schadenersatz. 
Hinsichtlich des Umfangs der Schaden ersatz an-
sprüche ist zwischen Alt- und Neugläubigern zu 
unterscheiden. Altgläubiger sind solche Gläubiger, 
die die Forderung gegenüber der GmbH bereits vor 
dem Zeitpunkt der Insolvenzreife erworben haben. 
Neugläubiger sind diejenigen, die ihre Forderung 
gegenüber der GmbH erst nach Insolvenzreife erwor-
ben haben.

Altgläubiger haben nur Anspruch auf Ersatz des sog. 
Quotenschadens, also des Betrages, um welchen sich 
ihre Befriedigungsquote in der Insol venz wegen der 
vorausgegangenen Insolvenzver schlep pung verrin-
gert hat. Neugläubiger haben Anspruch auf Ausgleich 

ihres vollen Schadens. Sie sollen so gestellt werden, 
als hätten sie mit der insolventen GmbH keinen Ver-
trag geschlossen. Der Schadener satz anspruch des 
Neugläubigers ist nicht durch den Insolvenzverwalter, 
sondern durch den Gläubiger selbst geltend zu 
machen, während der Quotenschaden der Altgläubiger 
bis zum Abschluss des Insol venz ver fahrens durch den 
Insolvenzverwalter gegenüber dem Geschäftsführer 
gel tend zu machen ist (§ 92 InsO).

Zahlungsunfähigkeit

Die Haftung des Geschäftsführers knüpft an den Tat-
bestand der Zahlungsunfähigkeit an. Nach einer Ent schei-
dung des BGH vom 24.05.2005 (NJW-Spezial 2005, 
S. 463) ist der Schuldner gemäß § 17 Abs. 2 InsO dann 
zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die 
fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Eine vorüberge-
hende Zahlungsstockung begründet keine Zah lungs-
unfähigkeit. Das bedeutet, dass bei der Beurteilung, 
ob Zahlungsunfähigkeit vorliegt, geringfügige Liqui-
ditätslücken außer Betracht bleiben können. Um eine 
bloße Zahlungsstockung, die keinen Insol venz er öff-
nungsgrund darstellt, handelt es sich dann, wenn sich 
die Zahlungsunfähigkeit binnen kurzer Zeit beheben 
lässt. Dabei ist auf den Zeitraum abzustellen, inner-
halb dessen eine kreditwürdige Person in der Lage 
ist, sich die benötigten Mittel zu leihen. Der BGH 
hält insoweit eine Frist von zwei bis drei Wochen für 
erforderlich, aber auch für ausreichend.

Auch wenn die GmbH nicht in der Lage ist, ihre fäl-
ligen Verbindlichkeiten binnen der dreiwöchigen Frist 
zu 100 v. H. zu erfüllen, ist nicht ohne Weiteres von 
einer Zahlungsunfähigkeit auszugehen. Liegt eine 
Unterdeckung von weniger als 10 v. H. der Verbind-
lichkeiten vor, so ist eine Zahlungsunfähigkeit nur 
dann anzunehmen, wenn besondere Umstände hinzu-
treten, so zum Beispiel eine negative Zukunfts prog-
nose.

Überschuldung

Nach § 19 Abs. 2 InsO liegt eine Überschuldung vor, 
wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden 
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Nach § 19 Abs. 2 
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dass eine Schmälerung oder Gefährdung der Insol-
venz masse vorgenommen wird. Die entsprechenden 
Tatbestände des § 283 StGB dienen der Erhaltung 
des Schuldnervermögens, das im Falle der Insolvenz 
dem Zugriff der Gläubiger zur Verfügung stehen soll.

Andererseits enthält § 283 StGB Tatbestände, die die 
eigene Information des Kaufmanns über die Situation 
seines Unternehmens ermöglichen sollen. So wird 
strafrechtlich Folgendes sanktioniert, insbesondere:

 die unterlassene oder unordentliche Führung von  
 Handelsbüchern,

 die Verletzung von Aufbewahrungspflichten in  
 Bezug auf Handelsbücher,

 die unterlassene oder unrichtige Erstellung von  
 Bilanzen.

Die Übertragung im Rahmen einer Sanierung auf 
eine Auffanggesellschaft kann dann strafbar sein, wenn 
die neue Gesellschaft keine entsprechenden Gegen-
leis tungen erbringt oder auch Verbindlichkeiten in 
entsprechender Höhe übernimmt.

Weitere Bankrotttatbestände können dadurch gege-
ben sein, dass z. B. der Geschäftsführer Waren deutlich 
unter Wert an einen Bekannten verkauft oder der Ge- 
sell schafter-Geschäftsführer einer Ein mann-GmbH 
sich noch nach Eintritt der Über schul dung ein Geschäfts-
führergehalt in Höhe von beispiels weise 10.000 Euro 
überweist, obgleich nur 4.000 Euro angemessen wären.

Verletzung der Buchführungspflicht,  
§ 283b StGB

Die überlassene oder nicht vollständige Führung der 
Handelsbücher, zu deren Führung der Geschäftsführer 
gesetzlich verpflichtet ist, oder die nicht ordnungs-
gemäße Aufbewahrung oder Vernichtung vor Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen können in 
der Krise des Unternehmens nach § 283b StGB zur 
Straftat werden.

Zu beachten ist, dass in der Krise der Gesellschaft 
auch der nicht für den kaufmännischen Bereich zu-

ständige Geschäftsführer den zuständigen Geschäfts-
führer ordnungsgemäß zu überwachen hat und auch 
für ihn eine strafrechtliche Verantwortung eintreten 
kann.

Gläubigerbegünstigung, § 283c StGB

Wer in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit einem 
Gläubiger eine Sicherheit oder Befriedigung gewährt, 
die der Gläubiger nicht oder nicht in der Art oder 
nicht zu der Zeit zu beanspruchen hatte, und dadurch 
den Gläubiger absichtlich oder wissentlich vor den 
übrigen Gläubigern begünstigt, kann sich wegen Gläu -
bigerbegünstigung strafbar machen.

Anfechtungstatbestände in der Insolvenz

In der Insolvenz des Unternehmens hat der Insol-
venzverwalter die Aufgabe, über insolvenzrechtliche 
Anfechtungen Vermögensverschiebungen zum Nach-
teil der Gläubiger vor der Insolvenzeröffnung rück-
gängig zu machen. Nach § 129 Abs. 1 InsO sind 
Rechts handlungen, die vor der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens vorgenommen worden sind und die 
Insolvenzgläubiger benachteiligen, nach den §§ 130 
bis 146 InsO anfechtbar. Im Folgenden werden die Grund-
züge des Anfechtungsrechts nach der InsO dar ge-
stellt.
Nach § 146 Abs. 1 InsO verjährt der Anfech tungs-
anspruch in zwei Jahren seit der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens.
Der Anfechtungsgegner ist verpflichtet, das durch 
die anfechtbare Handlung Erlangte zur Insol venz mas se 
zurückzugewähren (§ 142 Abs. 1 Satz 1 InsO).

Kongruente Deckung, § 130 InsO

Nach § 130 Abs. 1 InsO ist eine Rechtshandlung, die 
einem Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder 
Befriedigung gewährt oder ermöglicht hat, anfecht-
bar,

1. wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem  
 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  
 vorgenommen worden ist,  

Rückständige Steuern

Der BFH hat das Prinzip der Haftung entsprechend 
der anteilmäßigen Tilgung für die Umsatz-, Gewerbe- 
und pauschalierte Lohnsteuer entwickelt, welches 
auch für die Hinterziehungshaftung und für Verspä-
tungszuschläge gilt. Der Geschäftsführer haftet für 
rückständige Steuern persönlich in dem Maße, in 
dem er andere Gläubiger besser befriedigt hat als das 
Finanzamt.
Dieses Prinzip der Haftung, entsprechend der anteils-
mäßigen Tilgung, gilt nicht für die Lohnsteuer. Steht 
am Lohnzahlungstag nicht fest, ob die Liquidität 
auch zur Abführung der Lohnsteuer ausreicht, muss 
die Lohnzahlung entsprechend gekürzt werden, da 
der Geschäftsführer sonst in die Gefahr vollständiger 
Ausfallhaftung gerät.

Strafrechtliche Risiken

Je weiter eine Unternehmenskrise fortschreitet, desto 
größer wird die Gefahr, dass gegen Gläubigerschutz-
gesichtspunkte verstoßen wird und – damit verbunden – 
Straftaten begangen werden. Regelmäßig senden die 
Insolvenzgerichte die Akten an die Staatsanwaltschaft 
zur Überprüfung von Straftaten. Die nachfolgende Dar-
stellung über in der Krise verwirklichte Straf tat be-
stände soll lediglich einen kurzen Überblick geben.

Unterlassen der Anzeige des Verlusts 
der Hälfte des Stammkapitals nach § 84 
Abs. 1 Nr. 1 GmbHG

Nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG wird bestraft, wer es 
als Geschäftsführer unterlässt, den Gesellschaftern 
einen Verlust der Hälfte des Stammkapitals anzuzei-
gen. Gemäß Abs. 2 ist auch die fährlässige Bege-
hungsform strafbar.

Insolvenzverschleppung nach § 84 Abs. 1 
Nr. 2 GmbHG

Nach § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG wird der Geschäfts-
führer bestraft, der es unterlässt, trotz Zah lungs un-

fähigkeit oder Überschuldung der GmbH innerhalb 
der 3-Wochen-Frist des § 15a InsO die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zu beantragen. Für die strafrecht-
liche Entlastung reicht die bloße Antragstellung aus.

Betrug, § 263 StGB

In der Krise des Unternehmens besteht die Gefahr des 
Eingehungsbetruges. Ein Eingehungsbetrug liegt vor, 
wenn eine Lieferung oder Leistung unter zumindest 
billigender Inkaufnahme bestellt wird, dass eine Beglei-
chung aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten der 
Gesellschaft nicht mehr erfolgen wird. Es ist daher 
zur Vermeidung von strafrechtlichen Risiken dem Ge- 
schäftsführer dringend anzuraten, sich darüber Gewiss-
heit zu verschaffen, ob er in der Krise der GmbH seine 
georderten Leistungen auch bezahlen kann.

Im Rahmen der Insolvenzeröffnung wird es bei diesen 
Sachverhalten häufig zur Strafanzeige wegen Betrugs-
verdachtes durch den Lieferanten bzw. Leistungs er-
bringer kommen, der auf diese Weise das Ziel ver-
folgt, den Geschäftsführer der GmbH persönlich auf 
Schadenersatz wegen seines ausfallenden Entgelts 
gemäß § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 StGB in An- 
spruch zu nehmen.

Vorenthalten von Sozialversicherungs-
beiträgen, § 266a StGB

Nach § 266a StGB ist die Gefahr der Strafbarkeit bei 
Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen be-
reits dann gegeben, wenn der Arbeitnehmeranteil zur 
Sozialversicherung bei Fälligkeit vorenthalten wird. 
Maßgeblich ist der Fälligkeitszeitpunkt für die Bei-
tragsabführung.
Seit der Gesetzesänderung vom 01.08.2004 ist auch 
das Vorenthalten von Arbeitgeberanteilen zur Sozial-
versicherung strafbar, wenn es auf falscher oder unter-
lassener Meldung zur Sozialversicherung beruht.

Bankrott, § 283 StGB

Die strafrechtlichen Tatbestände des Bankrotts nach 
§ 283 StGB können dadurch verwirklicht werden, 
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2. wenn zur Zeit der Handlung der Schuldner zah- 
 lungsunfähig war und wenn der Gläubiger zu  
 dieser Zeit die Zahlungsunfähigkeit kannte oder

3. wenn sie nach dem Eröffnungsantrag vorgenom- 
 men worden ist und wenn der Gläubiger zur Zeit  
 der Handlung die Zahlungsunfähigkeit oder den  
 Eröffnungsantrag kannte.

Inkongruente Deckung, § 131 InsO

Nach § 131 Abs. 1 InsO ist eine Rechtshandlung, die 
einem Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder 
Befriedigung gewährt oder ermöglicht hat, die er 
nicht oder nicht in der Art oder zu der Zeit zu bean-
spruchen hatte, anfechtbar,

1. wenn die Handlung im letzten Monat vor dem  
 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  
 oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist,

2. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder  
 dritten Monats vor dem Eröffnungsantrag vorge- 
 nommen worden ist und der Schuldner zur Zeit  
 der Handlung zahlungsunfähig war oder

3. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder  
 dritten Monats vor dem Eröffnungsantrag vorge- 
 nommen worden ist und dem Gläubiger zur Zeit  
 der Handlung bekannt war, dass sie die Insolvenz - 
 gläubiger benachteiligte.

Eine inkongruente Deckung liegt vor, wenn der Gläu-
biger eine Leistung erhält, die er nicht, nicht so oder 
nicht zu der Zeit beanspruchen konnte.
Insbesondere Zahlungen, die durch oder auf Druck 
von Zwangsvollstreckungen oder zur Vermeidung einer 
unmittelbar bevorstehenden Zwangsvoll stre ckung 
geleistet werden, werden häufig inkongruent sein.

Unmittelbar nachteilige 
Rechtshandlungen

Nach § 132 Abs. 1 InsO ist ein Rechtsgeschäft unter 
bestimmten Voraussetzungen anfechtbar, wenn die In- 
sol venzgläubiger unmittelbar benachteiligt werden.

Vorsätzliche Benachteiligung, 
§ 133 Abs. 1 InsO

Nach § 133 InsO ist eine Rechtshandlung, die der 
Schuldner in den letzten 10 Jahren vor dem Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach 
diesem Antrag mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu 
benachteiligen, vorgenommen hat, anfechtbar, wenn 
der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz 
des Schuldners kannte.

Unentgeltliche Leistung,
§ 134 Abs. 1 InsO

Unentgeltliche Leistungen können nach § 134 Abs. 1 
InsO vom Insolvenzverwalter für den Zeitraum von 
vier Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens angefochten werden. Gebräuchliche 
Gelegenheitsgeschenke von geringem Wert sind ge-
mäß § 134 Abs. 2 InsO von der Anfechtung ausge-
schlossen.

Kapitalersetzende Darlehen, 
§ 135 InsO

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO kann der Gesellschafter 
kapitalersetzende Darlehen oder gleichgestellte For-
derungen in der Insolvenz der Gesellschaft nur nach-
rangig geltend machen. Dies führt in der Regel dazu, 
dass er auf seine in der Insolvenz angemeldete For-
de rung wegen kapitalersetzender Darlehen regelmä-
ßig keine Quote erhält. Nach § 135 InsO sind Rechts-
handlungen, durch die dem Gesellschafter Sicherung 
oder Befriedigung wegen solcher Forderung gewährt 
worden ist, anfechtbar. Für die Gewährung von Sicher-
heiten an den Gesellschafter gilt eine Anfechtungsfrist 
von 10 Jahren. Die Erfüllung eines solchen Rückge-
währsanspruchs des Gesellschafters für kapitalerset-
zende Darlehen oder eine gleichgestellte Forderung 
kann vom Insolvenzverwalter angefochten werden, 
wenn sie innerhalb eines Jahres vor dem Eröff nungs-
antrag vorgenommen worden ist.

Thomas Uppenbrink, Hagen  

S C H W E R P U N K T :  I N S O L V E N Z

Was Steuerberater heute so 
im Kopf haben?

LKWs

Denn Software-Lösungen von Agenda ermöglichen eine einfache Zusammen-
arbeit mit Ihren Mandanten. So gehen die täglichen Aufgaben ganz leicht von der 
Hand. Und Sie haben vor allem eines im Kopf: den Erfolg Ihrer Mandanten. Zum Beispiel 
den des Logistikunternehmens und wie es die Erweiterung seines Fuhrparks  nanziert.

agenda-steuerberater.de
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iebe Frau Kühn, wir danken Ihnen 
für die Gelegenheit, Ihnen einige 

Fragen stellen zu dürfen. Die derzei-
tige wirt schaftliche Situation ist von der 
Corona-Pandemie geprägt. Im Zen trum 
stehen dabei die verschiede nen Bun-
des- und Länderhilfen. Wie beurteilen 
Sie die verschiedenen Hilfsprogramme?

Mit den Hilfsprogrammen wollen Bund 
und Land die Unternehmen stützen, die 
unverschuldet durch Schließung in Not 
geraten sind. So ein gigantisches Hilfs-
pa ket hat es bisher nicht gegeben. Wir 
haben als IHKs gleich zu Anfang gefor-
dert, dass jetzt Zuschüsse – und nicht Kredite – die rich-
tige Medizin sind, um die Corona-Schäden bei den Unter-
nehmen zu heilen. Darauf ist dann sowohl das Land 
Schles wig-Holstein als auch der Bund eingegangen. Es 
gab jedoch (Software-)Probleme auf Bundesseite, um die 
Portale betriebsbereit zu bekommen, sodass viele Unter-
nehmen bis heute auf ihren Zuschuss aus der Novem-
berhilfe warten. Das hat definitiv zu lange gedauert und 
macht deut lich, dass wir in Deutschland einen deut-
lichen Nach hol be darf im Bereich der (Ver wal tungs-)
Digitalisierung haben. 

VN: Was sind aus Ihrer Sicht zurzeit die größten Probleme 
in Schleswig-Holstein und auf Bundesebene?

Bis Anfang März fehlte es auf Bundesebene vollständig 
an Perspektiven und klar definierten Schritten für den Weg 
zurück in die Normalität. Jetzt liegt auch dort ein plausib-
ler Stufenplan des RKI vor. In Schleswig-Holstein sind 
wir da weiter. Den Stufenplan unserer Landesregierung 
gibt es seit Anfang Februar – und er wird umgesetzt. Dafür 
gebührt unserer Landesregierung große Anerkennung. In 
einem so großen und leistungsfähigen Land wie Deutsch-
land hätte ich mehr Systematik und Weitsicht erwartet. 
Hinzu kommt, dass Bundes- und Landesregierungen nach 
wie vor nicht einheitlich und abgestimmt kommunizieren. 
Das lähmt und verunsichert die Wirtschaft zusätzlich. Sie 
ist bereit, auch unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, 
aber dafür braucht sie verbindliche Regeln und Freiräume 
für zukunftsgerichtetes unternehmerisches Handeln. 

VN: Welchen Eindruck haben Sie von 
den aktuellen Gesprächen mit der Lan-
des regierung?

Mit der Landesregierung waren wir 
von Anfang an im konstruktiven Dia-
log. Dafür gab und gibt es verschiedene 
Foren, in denen wir uns regelmäßig auf 
Führungs- und Arbeitsebene sehr offen 
und ehrlich aus tauschen. Hier können 
wir sehr deutlich sagen, was die Wirt-
schaft erwartet und was sie dafür zu 
leisten bereit ist. Damit funk tionierte 
die Zusammenarbeit professionell und 
unaufgeregt, obwohl wir leider nicht 

immer alle unsere Zie le erreicht haben. Aber auch das 
gehört zu einem partnerschaftlichen Miteinander.

VN: Was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von der 
Landes- und Bundesregierung? 

Die Bundesregierung dachte, wenn sie das Füllhorn öff-
net, wären alle zufrieden. Aber der Wirtschaft geht es nicht 
allein ums Geld, sondern auch um Regeln, Perspektiven – 
und um Vertrauen. Die schleppende Auszahlung der Bun-
desmittel war und ist da nicht hilfreich.
Ich hätte mir auf Bundesebene in so einer noch nie da-
gewesenen Situation ein ähnlich vertrauensvolles und kon-
struktives Miteinander wie auf Landesebene gewünscht. 

VN: Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation der Wirt-
schaft in Schleswig-Holstein?

Wie überall ist die Lage auch in Schleswig-Holstein ange-
spannt. Erfreulich ist allerdings, dass die Struktur unserer 
Wirt schaft sich von der in südlichen Bundesländern unter-
scheidet. Wir sind vorwiegend klein- und mittelständisch 
geprägt, unsere Branchenstruktur ist sehr vielfältig und 
nicht abhängig von einzelnen Großunternehmen. Aber 
Geduld und Geld sind auch im Mittelstand endlich, daher 
wird es Zeit, den Unternehmen aufzuzeigen, wie sie an der 
Überwindung der Krise mitwirken können. Dazu müssen 
die Unge rech tig keiten bei der Öffnung und den Sor ti men-
ten abgeschafft werden. Auch in der Krise wirkt ein ge-
sunder Wettbewerb motivierend.

VN: Experten prognostizieren eine Insolvenzwelle. Wie 
stehen Sie zu dieser Prognose und gibt es bereits entspre-
chende Tendenzen in Schleswig-Holstein? 

Es ist immer einfach, in so einer außergewöhnlichen Situ-
ation das Schlimmste vorauszusagen. Sicherlich erscheint 
es auch unabdinglich, dass Unternehmen, die vom Markt 
ausgeschlossen sind, mit andauernder Krise in die Insol-
venz gehen müssen. Wichtig ist jetzt, dass wir gemeinsam 
mit der Politik und den Förderbanken verhindern, dass im 
Kern gesunde Unternehmen mit einem Erfolg versprechen-
den Geschäftsmodell aufgeben müssen, weil ihnen das 
Geld ausgeht. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht ver-
gessen, dass auch in normalen Zeiten immer wieder Unter-
nehmen vom Markt verschwinden. Finanzielle Hilfen und 
die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zögern daher 
im Moment nur hinaus, was vermutlich in Einzelfällen ohne-
hin passiert wäre. Über die Zahl möglicher Insolvenzen 
möchte ich nicht spekulieren.

Viel mehr Sorgen machen mir derzeit die geburtenstarken 
Jahrgänge, die ihre Unternehmen in den kommenden Jah-
ren verkaufen wollten und nun ihre Altersvorsorge verlie-
ren. Wie sich das auswirken wird, müssen wir unbedingt 
im Auge behalten. Denn diese Generation ist wohl nicht 
mehr in der Lage, noch einmal von vorn anzufangen.

VN: Neben der derzeitigen Krise gibt es sicher auch ande-
re wichtige Themen der Wirtschaft in Schleswig-Holstein. 
Welche Themen stehen auf Ihrer diesbezüglichen Agenda?

Da gibt es einiges: Auch ohne Krise ist die Wirtschaft auf 
positive Rahmenbedingungen angewiesen. Das bedeutet, 
dass Steuern und Abgaben nicht übermäßig belasten dür-
fen, der bürokratische Aufwand zur Erfüllung von Pflich-
ten gering sein muss und dass es an den Standorten eine 
leistungsfähige Infrastruktur gibt, von den Straßen bis zum 
Breitbandinternetanschluss. Vorrangige Themen sind außer-
dem die Digitalisierung in allen Gesellschafts bereichen 
und die intelligente Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Windkraft und Wasserstoff. Diese Zukunftsthemen sind 
derzeit noch von keiner Region wirklich besetzt. Deshalb 
können und müssen wir hier vorangehen, um den Norden 
zukunftsfähig aufzustellen und damit Wachstum und 
Wohlstand zu generieren. Und: Das Thema Fachkräftesi-
che rung ist während der Corona-Krise zwar in den Hinter-
grund gerückt, aber nicht gelöst. 

VN: Wie wichtig sind für Sie die Kontakte zur Metro pol-
region Hamburg und nach Skandinavien? Welche Rolle 

spielt dabei die genehmigte Fehmarnbeltquerung für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in Ost-
holstein?

Schleswig-Holstein ist die Verbindung zwischen Zen tral-
europa und Skandinavien bzw. dem Ostseeraum. Das ist 
eine überaus günstige Lage. Mit Hamburg sowie den  
Stä d ten und Kreisen haben wir starke Partner. Gemein -
sam sind wir in der Metropolregion auch im internationa-
len Maßstab sichtbar. Vor allem müssen wir nun nicht  
alles doppelt und dreifach machen, sondern könnten von 
Arbeits teilung in der Metropolregion profitieren.

Der Fehmarnbelttunnel ist ein wichtiger Impulsgeber für 
das Land, in erster Linie aber für die Region. Aber von 
allein entstehen im Osten Holsteins keine Arbeitsplätze. 
Es kommt auf die Kooperation im HanseBelt an. Dafür 
ziehen alle Kreise und die Hansestadt Lübeck an einem 
Strang. Das von ihnen und der IHK initiierte Regional-
manage ment im HanseBelt trägt dazu bei, die regionalen 
Stärken auszubauen und übergeordnete Ziele zu erreichen. 
Wir wollen den Kreis Ostholstein nicht allein auf den Tou-
ris mus reduzieren, denn er kann jetzt schon viel mehr. Den 
vorhandenen Mix aus Tourismus, Industrie und Dienst-
leis tung müssen wir weiter stärken, indem wir neue Kon-
zepte und Wege finden, die ein harmonisches Neben- und 
Miteinander ermöglichen. Das hilft dann auch dem gan-
zen Land.

VN: Der Einfluss der europäischen Politik auf Deutsch-
land wird immer größer. Wie geht die IHK-Organisation 
mit dieser Herausforderung um?

Wir rücken enger zusammen und kooperieren noch inten-
siver, ob im Land, in der IHK Nord oder im DIHK. Unser 
Netzwerk leistet viel, und das sehr effizient. Solange wir 
in einem vereinigten Europa und Binnenmarkt gute 
Geschäf te machen wollen, müssen wir die Regeln dieses 
Europas akzeptieren. Über die IHK-Organisation und das 
AHK-Netzwerk sind wir allerdings in der Lage, an der 
Gestaltung Europas aktiv mitzuwirken. Außerdem ist je-
der einzelne Unternehmer gefordert, sich über die vorhan-
denen Möglichkeiten einzubringen.

VN: Die IHK-Organisation steht seit Jahren im Visier von 
Kammerkritikern. Mit dem Urteil des Bundes verwal tungs-
ge richts vom 14. Oktober 2020 hat sich die Situation 
weiter verschärft. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund 
die Zukunft der IHK-Organisation und anderer verkam-
merter Berufe?      

Das aktuelle Interview
Das aktuelle Interview mit der Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn
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er Deutsche Steuerbera ter ver band e. V. (DStV) ver-
tritt die Interessen des steuerberatenden und wirtschafts-

prüfenden Berufs auf Bun desebene. So weit, so gut. Aber 
wer steckt eigentlich hinter den einzelnen Referaten? Und 
womit beschäftigen sich die Mit ar bei ter? Diesen und wei-
teren Fragen geht der Steuerberaterverband Schleswig-
Holstein in den kommenden sechs Ausgaben auf den Grund. 

Wir starten die Reihe mit dem Referat „Steuerrecht“ und 
einem Einblick in sein Wirken und Werkeln.

Die Akteure

Hinter dem „Referat Steuerrecht“ steht geballte Frau en-
power. Sie finden hier zum einen die Referats lei terinnen 

DStV-Frauenpower im steuerpolitischen Berlin

D

Steuerrecht Dipl.-Hdl./StBin Vicky Johr den und Daniela 
Ebert, LL.M. Sie vertreten die Inter es sen des Berufs stan-
des, wenn es um Ände rungen im Steu errecht geht. Sie 
befassen sich grob gesagt mit allem von A wie Abga ben-
last bis Z wie Zinsen. DStV-Geschäftsführerin RAin/
StBin Sylvia Mein komplettiert das Team, moduliert die 
Strate gien und wirkt als Netzwerkerin auf dem Berliner 
Parkett. Aus der Praxis kommend stehen alle drei für ein 
modernes, bürokratiearmes und nach dem Prinzip der 
Leis tungsfähigkeit ausgerichtetes Steuerrecht ein.
Erhalten Sie einen Überblick über ausgewählte Tätig-
keiten, Herausforderungen und Erfolge aus dem letz ten 
Jahr, das natürlich geprägt war von den Folgen der 
Corona-Pandemie:

Austausch auf Distanz und doch ganz nah

Abstandsgebot! Eine Anordnung, die die politische In- 
ter essenvertretung nicht gerade einfacher macht. Aber 
trotz der äußeren Umstände stand der DStV in regem 
Austausch mit politischen und fachlichen Ver tretern 
aus Bundestag und Bundesministerien. Der Digi ta li sie-
rung sei Dank konn ten die Mitarbeiter über  wiegend 
online wirken. Wenn das gar nicht ging, waren sie mit 
Maske ausgestattet und ausreichendem Abstand für den 
Berufsstand unterwegs.

So brachte der DStV auch im Jahr 2020 als Sach ver stän-
diger seine Expertise in allen maßgeblichen öffent lichen 
Anhörungen des Finanzausschusses des Deut schen Bun-
destages ein: Die Anhörung zum Thema „Mit arbei ter-
kapitalbeteiligung“, zu den „Corona-Steu erh ilfegesetzen“ 
oder zum „Jahressteuergesetz 2020“ sind nur 3 Beispiele, 
die verdeutlichen, wie sehr die Meinung des DStV gerade 
auch in Krisenzeiten gefragt ist.

Das Gerangel um den 
Investitionsabzugsbetrag

Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 sorgte zu-
nächst für große Unruhe in der Praxis – schließlich droh-
ten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus dem 
Anwendungsbereich des § 7g EStG rauszufallen. Die 
Bundesregierung plante, die Inan spruch nahme des sog. 
Investitionsabzugsbetrags nicht mehr an die bewährten 
Betriebsgrößenmerkmale, sondern an eine Gewinn gren-
ze von höchstens 150.000 Euro zu knüpfen.

„Zu niedrig“ – so die Wertung des DStV. Zahlreiche 
Rückmeldungen aus der Praxis bestätigten seine Ein-
schät zung. In seinen Stellungnahmen und als Sach ver-
ständiger der öffentlichen Anhörung des Finanz aus-
schus ses skizzierte er anschaulich die Gefahr für viele 
kleine und mittlere Unternehmen. Mit Erfolg: Die nun-
mehr eingeführte einheitliche Gewinngrenze von 200.000 € 
dürfte auch wieder die Zielgruppe der gesetzlichen Re- 
gelung – die KMU – von der steuerlichen Begünstigung 
profitieren lassen.

Die Achterbahnfahrt der Umsatzsteuersätze

Zunächst einigte sich die Bundesregierung auf die parti-
elle Senkung des Umsatzsteuersatzes für die Gastrono-
mie. Kurz darauf folgte die generelle halbjährige Ab- 
senkung des ermäßigten sowie des Regel steuersatzes im 
Umsatz steuerrecht ab 01.07.2020. Es entstand ein wüstes 
Chaos. Was für den Koalitions aus schuss Anfang Juni in 
der Theo rie so einfach klang, stellte in der Praxis einen 
bürokratischen Super-GAU dar. Für Unternehmer und 
ihre steuerlichen Berater war es schier unmöglich, sich 
in weniger als einem Monat auf die Folgen der Umsatz-
ste u er satz anpassung einzustellen.

Der DStV adressierte daher umgehend die dringends ten 
Praxisfragen an die maßgeblichen Vertreter im Bundestag 
und das Bundesministerium der Finan zen (BMF). Das 
BMF reagierte zügig. In seinem Schrei ben Ende Juni 
nahm es zu vielen ungeklärten Fall ge staltungen Stellung. 
Für die Abrechnungen im B2B-Bereich bestand mitunter 
sogar Grund zur Freu de. Unternehmer konnten hier von 
einer einmonatigen Schonfrist profitieren, wie vom 
DStV im Hearing im Bundestag gefordert.

NACHDIGAL – flieg, Vogel, flieg!

Gerade das vergangene Jahr hat Unternehmen gelehrt, 
wie wichtig eine funktionierende digitale Infra struktur 
ist. Das gilt auch für die Kommunikation zwischen Steu-
er beraterinnen bzw. Steuerberatern und der Finanz-
verwaltung. Daher begleitet der DStV Digi talisie-
rungsprojekt wie „NACHDIGAL“ seit Langem sehr 
engagiert. Erfreulicherweise ging Bayern in der ersten 
Jahreshälfte 2020 endlich mit gutem Bei spiel voran. Die 
weiteren Bundesländer zogen Ende des Jahres nach. Mit 
der technischen Umsetzung der datenschutzsicheren  

W A S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R T
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Daniela Ebert, LL.M., 

DStV-Referatsleiterin Steuerrecht

Vicky Johrden, Dipl.-Hdl./StBin 

DStV-Referatsleiterin Steuerrecht

Sylvia Mein, RAin/StBin, DStV-

Geschäftsführerin
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Die Situation hat sich nicht verschärft, sondern die 
Regeln für die IHK-Organisation sind eindeutiger gewor-
den. In der Coronakrise hat sich gezeigt, wie wichtig die 
IHKs sind. Dank der gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft 
spricht die IHK für die gesamte regionale Wirtschaft. 
Das unterscheidet sie von Verbänden. Als Lobby der 
gesamten gewerblichen Wirtschaft und insbesondere des 
Mittelstands, der sonst wenige Fürsprecher hat, beraten 
wir die Politik und können aufgrund unserer Nähe zur 
Landesregierung viel für die Unternehmen erreichen. 
Was wäre denn die Alter native? Wie sähe es jetzt in der 
Wirtschaft aus, wenn IHKs und Handwerkskammern 
nicht klare Vorgaben gemacht hätten? Wir haben unsere 
Bewährungsprobe bestanden und gezeigt, dass die 
Kammern unverzichtbare, geschätzte und vor allem poli-
tisch gewollte Player sind und bleiben werden.

VN: Liebe Frau Kühn, wir hoffen, dass Ihnen Ihr 
Engage ment noch ein wenig Zeit für ein Hobby lässt. 
Was unternehmen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Mit Firma, Familie und Ehrenamt gibt es leider relativ 
wenig freie Zeit. Aber die nutzen wir dann als Familie 
für gemeinsame Unternehmungen, die uns allen Spaß 
machen. Wir sind gern mit dem Fahrrad unterwegs oder 
beschäftigen uns im Garten. Hauptsache, frische Luft 
und Bewegung.

Das Interview mit Friederike C. Kühn führten  
Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin. 

D A S  A K T U E L L E  I N T E R V I E W
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Nachreichung von digitalen Anla gen (zur Steuererklä-
rung) ist ein riesiger Schritt in Rich tung medienbruch-
freier Kom munikation getan – wie vom DStV seit 2012 
gefordert.

Im Wettlauf gegen die Zeit – Fristen berei-
ten Ungemach

Im vierten Quartal zeigte sich, dass sowohl die Frist für 
die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2019 von klei-
nen und mittleren Kapitalgesellschaften als auch die Fris-
ten für die Abgabe der Steuererklärun gen 2019 schwer-
lich einzuhalten sind. Kein Wunder: Der Berufsstand 
leistete unglaubliche Unterstützung wäh rend der 
Pandemie. Da geriet das Tagesgeschäft ins Stocken. Seit 
Juli brachte der DStV die Nöte der Praxis gegenüber der 
Bundesregierung nachdrücklich vor. 
Die Einigung zwischen BMF und den Finanz minis terien 
der Länder auf eine einmonatige Schon frist für die Ab- 
gabe der Steuererklärungen wirkte Anfang Dezember wie 

ein Schlag ins Gesicht des Berufs standes. DStV-Präsident 
Harald Elster brachte nun gegenüber der Politik die dra-
matische Situation zum Ausdruck. In seinem Schreiben 
an die Frak tions vorsitzenden der Regierungskoalition 
warb er gerade wegen des erweiterten Lockdowns Mitte 
Dezem ber eindringlich um verfahrensrechtliche Erleich-
te rungen. Gleichlautende Appelle richtete er erneut an 
den Bundeswirtschaftsminister und den Chef des Bun-
des kanzleramtes.

Überraschend zügig reagierte zunächst das Bun des amt 
für Justiz. Es kündigte an, gegen Unternehmen, deren ge- 
setzliche Frist zur Offenlegung am 31.12.2020 endete, vor 
dem 01.03.2021 kein Ordnungsgeldverfahren einzuleiten. 
Wenige Tage später kann die zweite Positiv mel dung aus 
dem Bundestag: Die Abgabefrist für die Steuer er klä run-
gen 2019 solle qua Gesetz bis zum 31.08.2021 verlängert 
werden. Das mittlerweile angestoßene Gesetz ge bungs  ver-
fah ren dürfte im Februar abgeschlossen werden.

Daniela Ebert, LL.M., Referatsleiterin Steuerrecht    

ei der sozialversicherungsrecht-
lichen Beurteilung von beschäf-

tigten Personen, die gleichzeitig eine 
Ver sorgung wegen Alters beziehen, ist 
zuerst zu unterscheiden, ob sie eine 
mehr als geringfügig entlohnte Be- 
schäf tigung oder eine nur geringfügig 
entlohnte Beschäftigung im Sinne von 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (Minijob) aus-
üben. Weitergehend ist zu unterschei-
den, welche Art von Versorgung wegen 
Alters sie erhalten:

1. Rente wegen Alters aus der ge-  
 setzlichen Rentenversicherung  
 (Altersrente)

2. Ruhegehalt nach beamtenrecht- 
 lichen Vorschriften (Alterspension)

3. Altersversorgung von einer berufs- 
 ständischen Versorgungseinrichtung  
 (Altersversorgungsbe zug)

B

Wie sind Bezieher einer  
Versorgung wegen Alters in einer 
daneben ausge übten abhängigen 

Beschäftigung im Sinne der 
Sozialversicherung abzurechnen?

Heiko Schröder

Im Bereich der Kranken- und Pfle ge versicherung, der 
Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung 
gibt es für beschäftigte Bezieher einer Ver sorgung wegen 
Alters unterschiedli che Regelungen.

Mehr als geringfügig entlohnte 
Beschäftigung

1. Bezieher einer Alters rente aus der 
 gesetzlichen Renten versicherung
Bei Beziehern einer Altersrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist zu unterscheiden, ob diese eine 
Vollrente oder eine Teil ren te wegen Alters beziehen. 
Bei Beziehern einer Teil rente wegen Alters ergeben 
sich grundsätzlich keine Besonderheiten bei der versi-
cherungs- und beitragsrecht lichen Behandlung.
Bei Beziehern einer Vollrente wegen Alters sind bei der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung insbesondere Beson der-
hei ten in der Kranken- und Rentenversicherung zu beach-
ten.

1.1 Kranken- und Pflegeversicherung
Der Bezug einer Vollrente wegen Alters führt nicht zum 
Ausschluss der Versicherungspflicht in der Kran ken- 
und Pflegeversicherung. Dies gilt selbst dann, wenn be- 
reits aufgrund des Altersrentenbezuges Ver si che rungs -
pflicht in der gesetzlichen Kranken ver sicherung der Rent-
ner besteht. Die Versiche rungs pflicht in der Kran ken-
versicherung ist auch bei einem Bezieher einer Alters -
vollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung in 
der Regel nur in folgenden Fällen ausgeschlossen:

 Jahresarbeitsentgelt aus der Beschäftigung über-
schreitet die maßgebliche Jahresarbeitsentgelt - 
 gren ze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V); die Altersvollrente 
wird hierbei nicht berücksichtigt, da diese nicht 
dem Arbeitsentgelt im Sinne der Sozial ver si che rung 
zuzurechnen ist,

 gleichzeitige Ausübung einer hauptberuflich selbst- 
 ständigen Tätigkeit (§ 5 Abs. 5 SGB V),

 nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn der 
Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung ver-
schlossen ist (§ 6 Abs. 3a SGB V).

Ist danach die Versicherungspflicht in der gesetz - 
li chen Krankenversicherung nicht ausgeschlossen, 

besteht in der Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt 
Versi che rungspflicht (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V).

Bei der Erhebung des Krankenversicherungsbeitrages 
ist allerdings zu beachten, dass Bezieher einer Alters-
vollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung kei-
nen Anspruch auf Krankengeld haben, sofern Arbeits-
unfähigkeit in der Beschäftigung eintreten sollte (§ 50 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V). Die Beiträge zur Kran ken-
versicherung sind daher nur nach dem ermäßigten 
Beitragssatz (§ 243 SGB V) zu erheben.

Soweit aufgrund der Beschäftigung Versiche rungs pflicht 
in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, be- 
steht auch Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Pfle  ge versicherung (§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 
SGB XI).

1.2 Rentenversicherung
Für Bezieher einer Altersvollrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung besteht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in einer danach ausgeübten Beschäf-
tigung Versicherungsfreiheit, wenn der Beschäftigte 
auch die Regelaltersgrenze erreicht hat (§ 5 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 SGB VI). Dabei ist zu beachten, dass auch vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze eine vorzeitige Alters-
vollrente bezogen werden kann (§§ 236 f. SGB VI). 

Die Regelaltersgrenze wurde bei Beschäftigten der 
Geburtsjahrgänge 1946 und früher mit Vollendung des 
65. Lebensjahres erreicht. Bei Beschäftigten der Ge- 
burts jahrgänge 1964 und später wird die Regel alters-
grenze künftig erst mit Vollendung des 67. Lebens-
jahres erreicht. Bei Beschäftigten der Geburts jahr gän ge 
1947 bis 1963 wird zurzeit die Regel  altersgrenze stu-
fenweise vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebens jahr 
angehoben (§ 235 Abs. 2 SGB VI). Die individu elle 
Anhebung der aktuell noch betroffenen Jahrgänge rich-
tet sich nach § 235 Abs. 2 Satz 2 SGB VI.

Hat ein Bezieher einer vorzeitigen Altersvollrente seine 
Regelaltersgrenze noch nicht erreicht, besteht in einer 
daneben ausgeübten Beschäftigung weiterhin Ver si che-
rungspflicht in der gesetzlichen Renten ver sicherung  
(§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI). In den Mel dungen zur Sozial-
versicherung ist in diesem Fall der Per so nen grup pen-
schlüssel 120 anzugeben. Erst mit Erreichen der Regel-
altersgrenze besteht vom Beginn des Fol ge monats an 
Versicherungsfreiheit in der Ren ten versicherung  

A
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(Personengruppenschlüssel 119). Hierbei hat der Ar- 
beitgeber allerdings zu beachten, dass er trotz Ver si che-
rungsfreiheit weiterhin seinen Arbeit geberanteil zur Ren-
tenversicherung zu zahlen hat (§ 172 Abs. 1 SGB VI).

Für den rentenversicherungsfrei Beschäftigten besteht 
die Möglichkeit, durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Arbeitgeber auf die Versi che rungs freiheit in 
der Rentenversicherung zu verzichten (§ 5 Abs. 4 Satz 2 
und 3 SGB VI).

1.3 Arbeitslosenversicherung
In einer mehr als geringfügig entlohnten Beschäf tigung 
besteht regelmäßig Versicherungspflicht in der Arbeits-
losenversicherung (§§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 SGB III). 
Erst ab dem Folgemonat nach Errei chen der Regel-
altersgrenze besteht unabhängig vom Bezug einer Ver-
sor gung wegen Alters in einer Beschäfti gung in der 
Arbeitslosenversicherung Ver si cherungsfreiheit (§ 28 
Abs. 1 Nr. 1 SGB III).

Bis zum 31. Dezember 2021 ist in diesem Zusam men-
hang die Zahlung des Arbeitgeberanteils am Bei trag zur 
Arbeitslosenversicherung ausgesetzt (§ 346 Abs. 3 Satz 3 
SGB III). Erst ab dem 1. Januar 2022 hat in diesem Fall 
der Arbeitgeber wieder den halben Beitrag zur Ar- 
beitslosenversicherung zu zahlen (§ 346 Abs. 3 Satz 1 
SGB III).

2.   Bezieher eines Ruhegehalts nach 
 beamtenrechtlichen Vorschriften

2.1 Kranken- und Pflegeversicherung
Der Bezieher eines Ruhegehalts nach beamtenrecht-
lichen Vorschriften oder Grundsätzen (Alterspension 

insbesondere für Beamte, Richter und Berufssoldaten) 
wird in der Regel gegenüber seinem bisherigen Dienst-
herrn weiterhin einen Anspruch auf Beihilfe haben. In 
diesem Fall besteht eine entsprechende Sicherung ge-
gen das Risiko von Krankheit in einem anderen Ver sor-
gungssystem. In einer daneben ausgeübten Beschäf ti-
gung besteht daher in diesem Fall Versicherungsfreiheit 
in der gesetzlichen Kran kenversicherung (§ 6 Abs. 1 
Nr. 6 SGB V). Insoweit besteht auch keine Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung (§ 20 
Abs. 1 Satz 1 SGB XI).

Sollte der Ruhegehaltsempfänger ausnahmsweise kei-
nen Anspruch auf Beihilfe gegenüber seinem ehema-
ligen Dienstherrn haben, gelten die Ausführungen zur 
Kran ken- und Pflegeversicherung bei einem Alters ren-
ten bezieher aus der gesetzlichen Renten versicherung 
entsprechend.

2.2 Rentenversicherung
Für den Bezieher einer Alterspension besteht in einer 
daneben ausgeübten Beschäftigung gegen Arbeits-
entgelt Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Ren-
ten versicherung, sofern die Pension wegen Erreichens 
einer Altersgrenze gezahlt wird (§ 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
SGB VI). Hierfür muss abweichend gegenüber dem 
Bezieher einer Altersvollrente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht die Regel altersgrenze erreicht 
sein. Wann ein Ruhegehalt nach Erreichen einer Alters-
grenze bezogen wird, hängt allein von den beamten-
rechtlichen Vorschriften und Regelungen ab. Derzeit 
können beispielsweise Besatzungsmitglieder von Strahl-
kampfflugzeugen der Luftwaffe als Teilstreitkraft der 
Bundeswehr mit Vollendung des 41. Lebensjahres in 
den Alters ruhe stand versetzt werden. In den Meldungen 

Geburtsjahrgang Anhebung um Monate
auf Alter

Jahr Monate

1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10

zur Sozial versicherung ist für diese Beschäftigte der Per-
 sonen gruppenschlüssel 119 anzugeben.
Auch in diesem Fall hat der Arbeitgeber seinen halben 
Anteil am Rentenversicherungsbeitrag zur gesetz li chen 
Rentenversicherung zu zahlen (§ 172 SGB VI). 
Eben falls können diese rentenversicherungsfrei Be- 
schäf tig ten durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Arbeit geber auf die Versicherungsfreiheit in der 
Ren ten ver si cherung verzichten (§ 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 
SGB VI). 

2.3 Arbeitslosenversicherung
Wie bei einem beschäftigten Altersrentenbezieher aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung besteht in einer 
Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt unabhängig vom 
Bezug einer Versorgung wegen Alters Versiche rungs-
freiheit in der Arbeitslosenversicherung erst ab dem 
Fol gemonat nach Erreichen der Regel altersgrenze.
Es gilt daher auch hier, dass bis zum 31. Dezember 2021 
die Zahlung des Arbeitgeberanteils am Beitrag zur  
Arbeitslosenversicherung ausgesetzt ist. 
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3. Bezieher einer Alters - 
 versorgung von einer  
 berufsständischen  
 Versor gungs einrichtung

3.1 Kranken- und Pflege - 
 versicherung
Auch der Bezug einer Versorgung we-
gen Alters aus einer berufsständischen 
Versorgung (insbesondere für Ärzte, 
Rechtsanwälte, Steuer be rater und Wirt -
schafts prüfer, Apo theker, Archi tek ten 
und Ingenieure) führt nicht zum Aus-
schluss der Ver siche rungs pflicht in der 
Kranken- und Pfle ge versicherung. Wie 
bei einem beschäftigten Bezieher einer Alters rente aus 
der gesetzlichen Ren ten ver sicherung ist die Ver si che-
rungs pflicht in der Kranken versicherung nur in den 
folgenden Fäl len ausgeschlossen:

 Jahresarbeitsentgelt aus der Beschäftigung über- 
 schreitet die maß gebliche Jahresarbeitsent gelt- 
 grenze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V); die Altersvollrente  
 wird hierbei nicht berücksichtigt, da diese kein  
 Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung ist,
  

 gleichzeitige Ausübung einer hauptberuflich  
 selbstständigen Tätigkeit (§ 5 Abs. 5 SGB V),

 nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn der  
 Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung ver-  
 schlossen ist (§ 6 Abs. 3a SGB V).

Ist danach die Versicherungspflicht in der gesetzli chen 
Krankenversicherung nicht ausgeschlossen, besteht in 
der Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt Ver si che-
rungspflicht in der gesetzlichen Kran ken versicherung 
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V). Dem steht nicht ent-
gegen, dass die Altersversorgung als Versorgungsbezug 
der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kran ken ver si-
che rung unterliegt (§ 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V). 
In den Meldungen zur Sozial versicherung ist auch für 
diese Beschäftigte der Per sonengruppenschlüssel 119 
anzugeben.
Wie die Bezieher einer Vollrente wegen Alters aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung sind auch Bezieher 
einer Versorgung wegen Alters vom Anspruch auf 
Kran kengeld ausgeschlossen (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
Satz 1 SGB V). Soweit in der dane ben ausgeübten 

Beschäftigung Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
besteht, sind die Kran ken ver si che-
rungs beiträge nach dem ermäßig ten 
Bei tragssatz (§ 243 SGB V) zu erhe-
ben.
Soweit aufgrund der Beschäftigung 
Versiche rungs pflicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung besteht, besteht 
auch Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Pfle ge ver sicherung (§ 20 Abs. 1 
Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 SGB XI).

3.2  Rentenversicherung
Für den Bezieher einer Alters ver sor-

gung aus einer berufsständischen Versorgungs ein rich-
tung besteht in einer daneben ausgeübten Beschäftigung 
gegen Arbeitsentgelt wie bei einem Alters ruhege halt-
empfän ger Versiche rungs frei heit in der gesetzlichen 
Renten versicherung (§ 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB VI). 
Auch in diesem Fall muss nicht die Regelaltersgrenze 
erreicht sein. Wann eine Ver sor gung nach Erreichen 
einer Altersgrenze bezogen wird, hängt in diesem Fall 
allein von den Regelungen des berufsständischen Ver-
sor gungs werks ab.

Auch in diesem Fall hat der Arbeitgeber seinen halben 
Anteil am Rentenversicherungsbeitrag zu zahlen (§ 172 
SGB VI). Der halbe Rentenversicherungsbei trag ist an 
die allgemeine Rentenversicherung (Deut sche Ren ten-
versicherung) zu zahlen. Eine eventuelle Befreiung von 
der Rentenversicherungspflicht (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB VI) wirkt in diesem Fall nicht fort. Durch die 
Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes (§ 5 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 SGB VI) besteht kein Raum für eine (weitergel-
tende) Befreiung von der Rentenversicherungspflicht.

Für den rentenversicherungsfrei Beschäftigten besteht 
auch hier die Möglichkeit, durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versicherungsfrei-
heit in der Rentenversicherung zu verzichten (§ 5 Abs. 4 
Satz 2 und 3 SGB VI).

3.3 Arbeitslosenversicherung
Auch für den beschäftigten Bezieher einer Alters ver-
sor gung von einer berufsständischen Versor gungs ein-
richtung besteht Versicherungsfreiheit in der Arbeits lo-
sen versicherung erst ab dem Folge monat nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).

Bis zum 31. Dezember 2021 ist auch hier die Zah lung 
des Arbeitgeberanteils am Beitrag zur Arbeitslosen ver-
sicherung ausgesetzt.

Geringfügig entlohnte Beschäftigung 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV

Wird eine nur geringfügig entlohnte Beschäftigung 
(Minijob) neben einer Altersvollrente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, neben einer Alterspen sion 
oder einer Altersversorgung aus einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung ausgeübt, gelten ausschließlich 
die Regelungen zur versicherungsrechtlichen Beurtei-
lung und Behandlung von geringfügig entlohnt Be- 
schäftigten (vgl. Geringfügigkeitsricht li nien in der je-
weils geltenden Fassung).

Soweit danach für den Beschäftigten eine Mit glied-
schaft in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, 
hat der Arbeitgeber den pauschalen Beitrag zur Kran ken-
versicherung in Höhe von 13 % zu zahlen (§ 249 SGB V).

Auch wenn aufgrund des Bezuges einer Versorgung 
wegen Alters Versicherungsfreiheit in der gesetzli chen 
Rentenversicherung bestehen sollte, hat der Arbeitgeber 
für diese Beschäftigten den pauschalen Renten ver si-
che rungsbeitrag in Höhe von 15 % zu zahlen (§ 172 
Abs. 3 SGB VI).
Für einen geringfügig entlohnt Beschäftigten ist in den 
Meldungen zur Sozialversicherung vorrangig der Per-
so nengruppenschlüssel 109 anzugeben.

Heiko Schröder, Abteilungsstableiter
Deutsche Rentenversicherung Nord 
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Legal Tech als Türöffner für 
Lockerungen beim Erfolgshonorar

n der Ausgabe I/2020 des Maga-
zins des Steuerbera ter ver ban-

des Düsseldorf hatte der Autor mög-
liche Lockerungen beim anwaltli chen 
Erfolgshonorar und Auswir kun gen 
auf Steuerberater thematisiert. Anlass 
war die richtungsweisende Entschei-
dung des BGH zu der Legal-Tech-Platt-
form wenigermiete.de. Jetzt reagiert 
das BMJV mit einem eigenen Gesetz-
entwurf.

Dieser sieht Lockerungen beim an-
waltlichen Erfolgshonorar in § 4a RVG 
vor, um bestehende Wettbewerbs nach-
teile von Rechtsanwälten gegenüber registrierten 
Inkassodienstleistern (Plattformbetrei bern) zu be-
seitigen und Rechtsuchenden den Zugang zum Recht 
zu erleichtern. Was bedeutet das für Steuer bera-
ter?  

Mehr Chancengleichheit 
zwischen Legal-Tech-Anbie-
tern und Anwaltschaft

Das zentrale Ziel des Gesetzentwurfs 
zur Förderung verbrauchergerechter 
Angebote im Rechtsdienstleis tungs-
markt ist es, einen kohärenten Rege-
lungs rah men für Inkassodienst leis-
tun gen zu schaffen. Dazu werden den 
Rechtsanwälten etwas mehr Frei hei-
ten eingeräumt und den registrierten 
Inkassounternehmen etwas mehr 
Pflichten auferlegt. Bis her ist Rechts-

anwälten die Vereinbarung von Erfolgs honoraren nur 
in sehr engen Grenzen erlaubt und die Übernahme 
von Verfahrenskosten vollständig untersagt. Für re-
gistrierte Inkassodienstleister gilt dies nicht, weshalb 
deren Leistungen insbesondere für die Durchsetzung  

I

Dr. Gregor Feiter
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geringwertiger Forderungen über 
sog. Legal-Tech-Plattformen ver-
mehrt nachgefragt werden. Rechts-
anwälte dürfen künftig bei außerge-
richtlichen Inkas so dienstleistungen 
sowie im gerichtlichen Mahn- und 
Zwangsvollstreckungsverfahren gene-
rell Erfolgs ho no rare ohne Begrenzung 
bei den Gegenstandswerten ver ein ba-
ren, § 4a Abs. 1 Nr. 3 RVG-E. Auch 
die Über nahme des Kostenrisikos soll 
zulässig sein, § 4a Abs. 3 Nr. 2 RVG-E. 
Der Begriff des Inkassos im Sinne 
des RDG wird neu definiert (weiter 
als früher, aber enger als in dem BGH-Urteil zu 
wenigermiete.de). Ferner werden die Anforderungen 
an die Registrierung und die Sachkunde von Legal-
Tech-Unternehmen erhöht. All diese Änderungen be- 
treffen Steuerberater nicht, da sie nicht zu Inkas so-
dienstleistungen befugt sind. Steuerberater sind aber 
von den weiteren Änderungen des Gesetzes betroffen. 

Erleichterter Zugang zum Recht bei 
Geldforderungen bis 2.000 €

Nach § 4a Abs. 1 Nr. 1 RVG-E wird das anwaltliche 
Erfolgshonorar außergerichtlich und gerichtlich für 
alle Geldforderungen bis 2.000 € generell freigege-
ben. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist 
nicht auf Forderungen beschränkt, die im Zivilprozess 
durchzusetzen sind. Auch die Verteidigung gegen die 
Geltendmachung unberechtigter Forderungen, z. B. 
die Abwehr von Steuerforderungen bis 2.000 €, wird 
von dieser Regelung erfasst. Den Streitwert von 
2.000 € begründet der Gesetzgeber mit dem sog. 
„rationalen Desinteresse“ an der Rechts ver folgung. 
Bei niedrigen Streitwerten scheinen Rechtsuchende 
wegen des Kostenrisikos vor der Inan spruch nahme von 
Rechtsdienstleistungen zurückzuscheuen. Um ihnen 
den Zugang zum Recht zu erleichtern, soll in diesen 
Fällen das Erfolgshonorar freigegeben werden. 

Finanzierung der Verfahrenskosten

Gleiches gilt für die Übernahme des Kostenrisikos. 
In den Fällen, in denen Rechtsanwälte künftig ge-

nerell Erfolgshonorare vereinbaren 
dürfen, sollen sie auch eine Kos ten-
übernahme vereinbaren können.

Auswirkungen auf Steuer-
berater im Einspruchs- und 
Klageverfahren

Diese drei Änderungen sind lediglich 
im Anwaltsrecht vorgesehen. Gleich-
wohl betreffen zwei dieser Ände rungen 
(Geldforderungen bis 2.000 € und 
Finan zie rung der Verfah rens kos ten) auch 
Steuerberater, wenn sie im Rahmen eines 

Einspruchs- oder Klage ver fah rens tätig werden. Denn 
in diesen Verfahren sind für Steu er berater ausschließ-
lich die Vorschriften des RVG maß geblich. Die §§ 40, 
45 StBVV verweisen für das außer gerichtliche und das 
gerichtliche Verfahren auf das gesamte RVG und damit 
auch auf die allgemeinen Vorschriften, wie § 4a RVG. 
Damit dürfen Steu erberater bei Geldforderungen bis 
2.000 € künftig – ebenso wie Rechtsanwälte – generell 
eine Erfolgs honorarvereinbarung treffen und auch das 
Kosten risiko übernehmen.

 
Verzicht auf die Prüfung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse

Sowohl in § 4a Abs. 1 Nr. 3 RVG als auch in § 9a Abs. 2 
Satz 1 StBerG sollen die Wörter „aufgrund seiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse“ gestrichen werden. Bislang 
ist dort jeweils vorgesehen, dass der Mandant aufgrund 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Be- 
trachtung von der Rechtsverfol gung abgehalten wird. 
Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen und ver-
langt u. a., dass der Rechts anwalt/Steuerberater die wirt-
schaftlichen Verhält nis se seines Mandanten ermittelt und 
sich nicht auf des sen Angaben verlässt. Wenn es auf die ses 
Krite rium künftig nicht mehr ankommt, wird damit ein 
wesentlicher Unsicherheitsfaktor bei der Verein ba rung 
von Erfolgshonoraren beseitigt. Da diese Änderung nicht 
nur in § 4a RVG, sondern auch in § 9a StBerG erfolgen 
soll, profitieren Steuerberater davon nicht nur in den 
Fällen der §§ 40, 45 StBVV, sondern immer dann, wenn 
sie im Einzelfall ein Erfolgshonorar vereinbaren. Künf-
tig wird es nur noch auf das Kriterium der verständigen 
Betrachtung ankommen.     

Das Krankentagegeld der DKV für Steuerberater.

Wer unersetzbar ist, 
braucht einen Gesundheits-
schutz, der an alles denkt.

Jetzt die Vorteile der Gruppenversicherung mit dem   

Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V. nutzen:

•  ab 36,20 Euro mtl. Beitrag*

• Annahmegarantie für 

    versicherungsfähige Personen

• Absicherung der weiterlaufenden   

 Kosten des Geschäftsbetriebes

www.dkv.com/steuerberater 

*) Für eine(n) 35-jährige(n) Steuerberater/-in nach Tarif KGTS für 3.000 Euro   
 Krankentagegeld mtl. ab dem 29. Tag. (Stand: 1.2.2021)

003-21_GV_Kamp_neu KT_StB_VerbN_StBV-SH_A4h_PB.indd   1 05.02.21   11:19
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Die berufspolitische Dimension

Für einen Außenstehenden erscheinen die beabsich-
tigten Änderungen möglicherweise marginal. Aller-
dings darf die berufspolitische Tragweite nicht ver-
kannt werden. Die Reaktionen auf das Gesetzes vor-
haben könnten nicht unterschiedlicher sein. So hat sich 
die BRAK in einer 26-seitigen Stellungnahme vehe-
ment gegen jedwede Lockerung beim Erfolgs honorar 
ausgesprochen (www.brak.de). Römer mann hinge-
gen plädiert für eine völlige Freigabe (AnwBl Online 
2020, 588, 605 ff.). Dazwischen ist die Position des 
Deutschen Anwaltvereins (www.anwaltverein.de)  
und der Rechtswissenschaft anzusiedeln (z. B. Kilian 
AnwBl 2020, 157 und Vortrag auf dem Symposium 
des Kölner Instituts für Anwaltsrecht 2020, abrufbar 
unter www.anwaltsrecht.uni-koeln.de), die dem Vor-
haben grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberste-

hen. DStV und BStBK haben sich bislang nicht öffent-
lich positioniert, auch nicht zu einer möglichen Locke-
rung des § 9a StBerG.

Ausblick

Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode, vor-
aussichtlich am 01.10.2021, in Kraft treten. Der Gesetz-
geber geht davon aus, dass die Anwaltschaft von den 
neuen Möglichkeiten nur zögernd Gebrauch machen 
wird. Nach fünf Jahren soll eine Evaluation unter 
Beteiligung der Bundesrechtsanwaltskammer und 
des Deutschen Anwaltvereins erfolgen. 

RA Dr. Gregor Feiter, Geschäftsführer der 
Steuerberaterkammer Düsseldorf
Quelle: Verbandsmagazin I/2021 
Steuerberaterverband Düsseldorf 
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Behinderten-Pauschbetragsgesetz
as Gesetz zur Erhöhung der Be- 
hinderten-Pauschbeträge und 

zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen1 kommt ab dem VZ 2021 
zur Anwendung. 

Pauschbeträge für Menschen 
mit Behinderung2 

Grundsatz
Die Pauschbeträge für Menschen mit 
Behinderung sind weiterhin vom Grad 
der Behinderung abhängig. Ab dem 
VZ 2021 treten folgende Ände rungen 
ein: 

 Ein Pauschbetrag für Menschen mit Behinderung  
 wird ab einem Grad der Behinderung von 20 Pro - 
 zent (bislang 25 Prozent) gewährt. 

 Die Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung  
 werden in der Regel verdoppelt.

Pauschbeträge im VZ 2020

Michael Seifert

D

Praxishinweis
Auch bei schwerstpflegebedürftigen Personen mit 
einem Pflegegrad von 4 oder 5 wird der Behin-
derten-Pausch be trag von 3.700 Euro (VZ 2020) – 
auch ohne Vorliegen eines Behindertenausweises – 
gewährt. Die Einstufung in die Pflegegrade 4 oder 
5 steht dem Merkmal der Hilf losigkeit3 gleich. Da 
dies in der Ver  gangenheit oftmals verkannt wurde, 
weist hierauf der neue Erklärungsvordruck hin.

 

Pauschbeträge ab dem VZ 2021

Praxishinweis
Im Hinblick auf die Erhöhung der Behinderten-Pausch-
beträge sollten Mandanten darauf hingewiesen wer-
den, ihren Grad der Behinderung überprüfen und ggf. 
nach oben hin anpassen zu lassen. Durch die Erhö-
hung der Behinderten-Pauschbeträge treten Entlas-
tun gen ein, die in dann zu beantragenden geänderten 
Einkommensteuervorauszahlungsbescheiden Be- 
rück sichtigung finden. Eventuell überschreitet bei ein-
zelnen Mandanten das zu versteuernde Einkommen 
den Grundfreibetrag nicht mehr, sodass eine Befrei-
ung von der Veranlagung beantragt werden kann.

Menschen mit einem Grad der 
Behinderung von weniger als 50 % 

Bisherige Rechtslage
Das Verfahren für Steuerpflichtige mit einem Grad 
der Behinderung kleiner 50 (sog. minderbehinderte 
Menschen) wird vereinfacht. Die Behinderten-Pausch-
beträge erhalten bislang5 

 Menschen mit Behinderung, deren Grad der Behin-  
 derung auf mindestens 50 festgestellt ist,
       

Grad der Behinderung 

von 25 und 30 310 EUR

von 35 und 40 430 EUR

von 45 und 50 570 EUR

von 55 und 60 720 EUR

von 65 und 70 890 EUR

von 75 und 80 1.060 EUR

von 85 und 90 1.230 EUR

von 95 und 100 1.420 EUR

Hilflose bzw.
blinde Menschen 3.700 EUR

Pflegegrad 4 oder 5 3.700 EUR

Grad der Behinderung 

von 20 384 EUR

von 30 620 EUR

von 40 860 EUR

von 50 1.140 EUR

von 60 1.440 EUR

von 70 1.780 EUR

von 80 2.120 EUR

von 90 2.460 EUR

von 100 2.840 EUR

Hilflose bzw. blinde oder taubblinde 
Menschen

7.400 EUR

Pflegegrad 4 oder 54 7.400 EUR
1 Vom 09.12.2020, BGBl I 2020, 2770
2   § 33b Abs. 3 Satz 2 EStG

3 BMF-Schreiben vom 19.08.2019 – BStBl I 2016, 804
4   Zur Gleichstellung der Pflegegrade 4 oder 5 mit dem Merkzeichen „H“ 

 siehe § 65 Abs. 2 Satz 2 EStDV
5   § 33b Abs. 2 EStG

Abb. 1
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Rechtslage ab dem VZ 2021: Ursache für 
den Behinderungsgrad unerheblich
Ab dem VZ 2021 wird der Behinderten-Pauschbetrag nur 
noch in Abhängigkeit vom Grad der Behinderung gewährt. 
Die Ursache für den Behinderungsgrad ist künf tig auch 
bei den sog. minderbehinderten Men schen unerheblich. 

Praxishinweis
Die Beratungspraxis sollte bereits mit den ESt-Er-
klärungen 2020 – spätestens ab 2021 – den Grad der 
Behinderung erneut bei den Mandanten abfragen, 
weil bis zum VZ 2020 bei den sog. minderbehin-
derten Menschen oftmals ein Ansatz mangels Er- 
füllung der Zusatzvoraussetzungen unterblieb und 
programmtechnisch in der Regel kein Hinweis auf 
den Behinderungsgrad erfasst ist.

Übertragung des Behinderten-Pausch-
betrags auf die Eltern7

Blick in § 33b Abs. 5 EStG

§ 33b Abs. 5 EStG bestimmt Folgendes:

(5) 1Steht der Behinderten-Pauschbetrag oder der Hin ter-
bliebenen-Pauschbetrag einem Kind zu, für das der 
Steu er pflichtige Anspruch auf einen Freibetrag nach  
§ 32 Absatz 6 oder auf Kindergeld hat, so wird der 
Pausch  betrag auf Antrag auf den Steuerpflichtigen über-
tragen, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch nimmt. 

2Dabei ist der Pauschbetrag grundsätzlich auf beide Eltern-
teile je zur Hälfte aufzuteilen, es sei denn, der Kin der frei-
betrag wurde auf den anderen Elternteil übertragen.

3Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine andere 
Aufteilung möglich. 

4In diesen Fällen besteht für Aufwendungen, für die der 
Behinderten-Pauschbetrag gilt, kein Anspruch auf eine 
Steuerermäßigung nach § 33. 

5Voraussetzung für die Übertragung nach Satz 1 ist die 
Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b der 
Abgabenordnung) des Kindes in der Einkommen steu er-
erklärung des Steuerpflichtigen.

Details
Steht der Behinderten-Pauschbetrag oder der Hinter-
bliebenen-Pauschbetrag einem Kind zu, für das der 
Steuerpflichtige Anspruch auf einen Freibetrag für 
Kinder8 oder auf Kindergeld hat, so wird der Pausch-
betrag auf Antrag auf den Steuerpflichtigen übertra-
gen, wenn das Kind diesen nicht in Anspruch nimmt. 
Der Behinderten-Pauschbetrag ist grundsätzlich auf 
beide Elternteile je zur Hälfte aufzuteilen, es sei 
denn, der Freibetrag für Kinder wurde auf den ande-
ren Elternteil übertragen.9 Auf gemeinsamen Antrag 
der Eltern ist eine andere Aufteilung möglich.10

Blick in den Erklärungsvordruck – Anlage 
Kind (siehe Abb. 3 auf S. 52)
 
Praxishinweis
Die Aufteilung des durch die Eltern übernommenen 
Behinderten-Pauschbetrags erfolgt über die Anlage 
Kind und nicht über die Anlage Sonstiges. In Zeile 69 
und 70 ist der Hinweis aufgenommen, dass auch bei 
dem Pflegegrad 4 und 5 des Kindes (auch ohne Vor-
liegen eines Behindertenausweises) eine Übertragung 
zugunsten der Eltern zulässig ist.

Blick in den Erklärungsvordruck – Anlage 
Sonstiges (siehe Abb. 4/5 auf S. 52)
 
Praxishinweis
Voraussetzung für eine solche Übertragung ist ab dem 
VZ 2021 die (zwingende) Angabe der dem Kind er-
teilten Identifikationsnummer (Abb. 5 auf S. 50) in 
der ESt-Erklä rung.11 Es bleibt abzuwarten, ob der 
Erklärungsvordruck 2021 angepasst wird, da die 
Identifikationsnummer des Kin des bereits über die 
Anlage Kind abgefragt wird. Über die Anlage Kind 
wird auch die Übertragung des Behinderten-Pausch-
betrags beantragt. Mit der Erklä rung 2020 sollte be-
reits versucht werden, die Iden ti fi ka tions nummer des 
Kindes zu erhalten, um perspektivisch bereits die 
Rechts lage ab dem VZ 2021 vorzubereiten.            

 

 Menschen mit Behinderung, deren Grad der Be- 
 hinderung auf weniger als 50, aber mindestens  
 auf 25 festgestellt ist, wenn

a) dem Menschen mit Behinderung wegen seiner 
Behinderung nach gesetzlichen Vorschriften 
Renten oder andere laufende Bezüge zustehen, 
und zwar auch dann, wenn das Recht auf die 
Bezüge ruht oder der Anspruch auf die Bezüge 
durch Zahlung eines Kapitals abgefunden worden 
ist, oder

b) die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der 
körperlichen Beweglichkeit geführt hat oder auf 
einer typischen Berufskrankheit beruht.

Blick in den Erklärungsvordruck 2020

Praxishinweis
Diese Rechtslage muss mit der Veranlagung 2020 
weiterhin beachtet werden, wenngleich der Erklä-
rungsvordruck hierauf nicht ausdrücklich hinweist. 

Erst ab dem VZ 2021 wird der Behinderten-Pausch-
betrag nur noch in Abhängigkeit von dem Grad 
der Behinderung ohne Zusatzprüfung bei sog. min-
derbehinderten Personen gewährt. In der (digita-
len) Einkommensteuerakte sollte bedarfsweise 
bereits jetzt ein Hinweis auf die sich ab dem VZ 2021 
ergebene Änderung aufgenommen werden.

 

Praxishinweis
Die einschränkende Gewährung des Behinderten-Pausch-
betrags bei sog. minderbehinderten Personen bis 2020 
ist mit dem Grundgesetz vereinbar.66 BFH-Urteil vom 13.08.2020 – VI R 27/18, BStBl II 2021, 86

7 § 33b Abs. 5 EStG
8   § 32 Abs. 6 EStG
9   § 33b Abs. 5 Satz 2 EStG
10   § 33b Abs. 5 Satz 3 EStG
11 § 33b Abs. 5 Satz 5 EStG

Abb. 2
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Einführung einer behinderungsbedingten 
Fahrtkostenpauschale12

Bisherige Regelung13 
Kraftfahrzeugkosten behinderter Menschen können 
im Rahmen der Angemessenheit neben den Pausch-
beträgen wie nachfolgend beschrieben berücksichtigt 
werden.14

Bei geh- und stehbehinderten Menschen 
(GdB von mindestens 80 oder GdB von 
mindestens 70 und Merkzeichen G):
Aufwendungen für durch die Behinderung veran-
lasste unvermeidbare Fahrten sind als außergewöhn-
liche Belastung anzuerkennen, soweit sie nachge-
wiesen oder glaubhaft gemacht werden und ange-
messen sind. Diese können neben dem Behinderten-
Pauschbetrag in Ansatz gebracht werden. 
Aus Vereinfachungsgründen sieht die Finanz ver wal-
tung im Allgemeinen einen Aufwand für Fahrten mit 
dem eigenen Pkw bis zu 3.000 km im Jahr als ange-
messen an (3.000 km x 0,30 Euro = 900 Euro).15 
Werden Kosten für andere Verkehrsmittel geltend 
gemacht, ist die jährliche Fahrleistung entsprechend 
zu kürzen.16

Bei außergewöhnlich gehbehinderten 
(Merk zeichen aG), blinden (Merkzeichen Bl) 
und hilflosen (Merkzeichen H) Men schen17 
In den Grenzen der Angemessenheit dürfen nicht nur 
die Aufwendungen für durch die Behinderung veran-
lasste unvermeidbare Fahrten, sondern auch für 
Freizeit-, Erholungs- und Besuchsfahrten abgezogen 
werden. Die tatsächliche Fahrleistung ist gegenüber 
dem Finanzamt nachzuweisen oder glaubhaft zu 
machen. Eine Fahrleistung von mehr als 15.000 km 
im Jahr liegt in aller Regel nicht mehr im Rahmen 
des Angemessenen.18  
Bei Fahrten mit einem Pkw sind maximal (15.000 
km x 0,30 Euro =) 4.500 Euro als außergewöhnliche 
Belastungen ansetzbar.

Praxishinweis
Die Kosten können auch berücksichtigt werden, 
wenn sie nicht beim behinderten Menschen selbst, 
sondern bei einem Steuerpflichtigen entstanden sind, 
auf den der Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b 
Abs. 5 EStG übertragen worden ist; das gilt jedoch 
nur für solche Fahrten, an denen der behinderte 
Mensch selbst teilgenommen hat.19

 

Blick in den Erklärungsvordruck 202020

Anlage Außergewöhnliche Belastungen
(siehe Abb. 6 auf S. 54)
 
Neuregelung ab dem VZ 2021 
Die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale er-
halten21: 

 Menschen mit einem Grad der Behinderung von  
 mindestens 80 oder mit einem Grad der Behin - 
 derung von mindestens 70 und dem Merkzei- 
 chen „G“, 

 Menschen mit dem Merkzeichen „aG“, mit dem  
 Merkzeichen „Bl“, mit dem Merkzeichen „TBl“  
 oder mit dem Merkzeichen „H“. Dem Merk zei chen H 
 sind die Pflegegrade 4 oder 5 gleichgestellt.22

Übersicht

       

12 § 33 Abs. 2a EStG
13   Siehe H 33.1-33.4 EStH „Fahrtkosten behinderter Menschen“
14  BMF-Schreiben vom 29.04.1996 – BStBl I 1996, 446 und vom 

 21.11.2001 – BStBl I 2001, 868
15  H 33.1-33.4 EStH „Fahrtkosten behinderter Menschen“
16   R 33.4 Abs. 4 EStR 2012
17   H 33.1-33.4 EStH 2019 „Fahrtkosten behinderter Menschen“

18   BFH-Urteil vom 02.10.1992 – III R 63/19, BStBl II 1993, 286
19   BFH-Urteil vom 01.08.1975 – VI R 158/72, BStBl II 1975, 825
20 § 33 Abs. 2a EStG
21  § 33 Abs. 2a Satz 2 bis 5 EStG
22 § 65 Abs. 2 Satz 2 EStDV
23 Zur Gleichstellung mit dem Merkzeichen „H“ siehe § 65 Abs. 2 Satz 2 EStDV

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Grad der Behinderung Fahrtkosten-Pauschbetrag
mindestens 80 900 EUR
mindestens 70 und 
Merkzeichen „G“ 900 EUR

Merkzeichen „aG“ 4.500 EUR
Merkzeichen „Bl“ 4.500 EUR
Merkzeichen „TBl“ 4.500 EUR
Merkzeichen „H“ 4.500 EUR
Pflegegrad 4 oder 523 4.500 EUR
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Abb. 6

Abb. 7

Praxishinweis
Über die behinderungsbedingte Fahrtkosten pau-
schale hinaus sind keine weiteren (höheren) be-
hinderungsbedingten Fahrtkosten als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbar.24 Diese Pauscha-
lie rung dürfte verfassungsgemäß sein. 

Die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale 
kann – unverändert – auch den Eltern eines behinder-
ten Kindes gewährt werden, wenn ein Behinderten-
Pauschbetrag auf die Eltern oder einen Elternteil 
nach Maßgabe von § 33b Abs. 5 EStG übertragen 
wird.25 Ein isolierter Ansatz nur der behinderungsbe-
dingten Fahrtkostenpauschale bei den Eltern oder 
einem Elternteil ohne Übertragung des Behinderten-
Pauschbetrags scheidet aus. 

Pflege-Pauschbetrag 

Die Gewährung eines Pflege-Pauschbetrags regelt  
§ 33b Abs. 6 EStG. Der Pflege-Pauschbetrag kann 
statt des Ansatzes der tatsächlichen Kosten als außer-
gewöhnliche Belastung gewählt werden.26 Er ist 
bedeutsam, wenn keine Kosten für die häusliche 
Pflege anfallen. Der Pflege-Pauschbetrag beträgt bis 
zum VZ 2020 924 Euro im Kalenderjahr. 

Voraussetzung ist, dass die pflegende Person keine 
Einnahmen dafür erhält. Pflegegeld für ein behin-
dertes Kind ist unschädlich.27 

Blick in die Anlage Außergewöhnliche 
Belastungen (Abb. 7)

24 § 33 Abs. 2a Satz 6 EStG
25   § 33 Abs. 2a Satz 8 und 9 EStG

26   § 33b Abs. 6 Satz 1 EStG
27   § 33b Abs. 6 Satz 2 EStG
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Software-Komplettlösung Cloud-Lösungen für Mandanten

Die Steuerberater-Software für Ihre Kanzlei zu Hause. Jetzt!

Warum warten? Jetzt testen!
www.stotax-software.de/kanzlei oder 
0800 5225 575 (gebührenfrei)

ab € 39,–
netto!
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Ab dem VZ 2021 wird der Pflege-Pauschbetrag in 
Abhängigkeit vom Pflegegrad gewährt.28

Übersicht

 bei Pflegegrad 2    600 EUR

 bei Pflegegrad 3  1.100 EUR

 bei Pflegegrad 4 oder 5  
 (einschließlich hilfloser Menschen29)  1.800 EUR

Bei erstmaliger Feststellung, Änderung oder Wegfall 
des Pflegegrads im Laufe des Kalenderjahres ist der 
Pflege-Pauschbetrag nach dem höchsten Grad zu ge-
währen, der im Kalenderjahr festgestellt war.30 

Voraussetzung für die Gewährung des Pflege-Pausch-
betrags ist die Angabe der erteilten Identifika tions-
nummer31 der gepflegten Person in der ESt-Erklärung 
des den Pauschbetrag begehrenden Steuerpflichtigen. 

Wird ein Pflegebedürftiger von mehreren Steuer pflich-
tigen im Veranlagungszeitraum gepflegt, wird der Pflege-
Pauschbetrag nach der Zahl der Pflegepersonen auf-
geteilt.32 

Praxishinweis
Die Regelungen zum Pflege-Pauschbetrag werden 
bis Ende 2026 evaluiert.33  

Dipl.-Fw. Michael Seifert, Troisdorf 

28 § 33b Abs. 6 Satz 3 EStG
29   § 33b Abs. 6 Satz 4 EStG
30   § 33b Abs. 6 Satz 5 EStG
31   § 139b AO
32   § 33b Abs. 6 Satz 9 EStG
33   § 33b Abs. 8 EStG

Ein X für ein E – XRechnung betrifft 
mehr Mandanten als erwartet

Teil 1:  Überblick über die wesentlichen Problemstellen und Lösungen beim Umstieg auf die XRechnung

ie betrifft viel mehr Mandanten als nur dieje ni-
gen, die sich selbst tangiert fühlen: die Pflicht, 

Rechnungen an die öffentliche Hand künftig als XRech-
nung zu übermitteln. Experten gehen davon aus, dass 
jedes Unternehmen mindestens einmal im Jahr mit 
einem öffentlichen Auftraggeber abrechnet und somit 
Beratungsbedarf bei allen Mandanten vorliegt. Die 
Hauptschwierigkeit ist momentan, neben dem fehlen-
den Bewusstsein dafür, die heterogene IT-Land schaft – 
auf beiden Seiten.

„Der Knackpunkt an der XRechnung ist, dass sie auf 
einem europäischen Standard basiert, der bestimmte 
Pflicht inhalte voraussetzt, die derzeit bei den wenigs-
ten Unternehmen vorliegen“, erklärt Ivo Moszynski, 

E-Rechnungsexperte bei der DATEV eG. Dies ist in 
erster Linie eine sog. Leitweg-ID, die für die Erstellung 
des XRechnung-Datensatzes zwingend erforderlich ist. 
Eine solche kannte die deutsche Praxis bislang nicht, 
sodass ein entsprechendes Feld in der Folge (noch) nicht 
in die Rechnungs erstel lungs pro gramme der Man danten 
integriert ist.
   

Die wesentlichen Informationen generieren
 

Da Mandanten unterschiedlichste Branchenlösungen 
einsetzen, mit denen sie ihre Faktura erledigen, ob-
liegt es ihnen selbst, bei den Herstellern dieser Lösun-
gen in Erfahrung zu bringen, ob oder ggf. wann das 

S

betreffende Produkt in der Lage sein wird, XRech nun-
gen zu erzeugen. Noch längst nicht alle Software häu-
ser haben bereits entsprechende Updates program miert 
und bei den Kunden aufgespielt.

Der zweite wesentliche Aspekt, den Mandanten im 
Vorfeld der Beratung zu klären haben, ist eine Auf-
stellung der Kundengruppen, die künftig eine XRech-
nung benötigen, samt der Wege, über die sie jene emp-
fangen wollen. Diese Frage ist durchaus vielschichtig, 
da den Mandanten häufig das Bewusstsein fehlt, dass 
sie etwa als Lebensmittellieferant einer Behör den kan-
tine ebenso betroffen sind wie als Dienstleister für die 
Deutsche Bahn. Darüber hinaus gelten in den unter-
schiedlichen Bundesländern unterschiedliche Über tra-
gungsrichtlinien und Zeitkorridore für die verpflich-
tende digitale Rechnungsstellung.
   

Die optimale Übermittlung bestimmen
 

Erst nachdem der Mandant diese Informationen alle 
eingeholt und in einer Aufstellung aufbereitet hat, ist 
es an der Zeit, sich über Lösungsansätze Gedanken zu 
machen. Eine grundsätzliche Entscheidung ist, ob die 
XRechnung vom Unternehmen jeweils in Eigenregie 
oder von einem (Komplett-)Dienstleister erstellt wer-
den soll. Letztere gibt es in beiden Varianten: Ein mal 
für den Fall, dass das Unternehmen in seiner Fak tura-
Lösung zwar die XRechnung selbst erzeugt, diese 
aber dann vom Dienstleister an die unterschiedlichen 
Empfänger auf deren präferierten Wegen übermitteln 
lässt, oder als Full-Service-Version, wie beispielswei-
se bei DATEV SmartTransfer. Dabei übernimmt der 
Dienstleister nicht nur die Übermittlung, sondern auch 
die Erstellung der XRechnung aus einem konventio-
nellen Rechnungsdokument heraus, das das Unter neh-
men zuvor zugestellt hat.

Ab einem gewissen Rechnungsaufkommen ist sicher-
lich die erste Variante wirtschaftlicher. Generell am 
sinnvollsten ist es, die Übertragung so zu organisie-
ren, dass nicht nur eine automatisierte Übermittlung 
an die unterschiedlichen Empfänger, sondern gleich-
zeitig die Einspeisung und Weiterverarbeitung in den 
gesamten Fibu-Prozess erfolgt, inklusive automatisier-
ter Buchungsvorschläge und Abgleich mit den Zah-
lungs eingängen. 

Möglichst nahtlose Prozesse schaffen
 

Dies lässt sich derzeit am besten in der Kombination 
mit den verschiedenen DATEV-Lösungen zur Rech-
nungs erstellung und -übermittlung bewerkstelligen. 
Dadurch sind nach der Erzeugung der Rechnung im 
Wunschformat des Empfängers z. B. alle Rech nungs-
portale der öffentlichen Verwaltung erreichbar. „Auf 
Unternehmensseite lassen sich die Dokumente dabei 
auch dauerhaft in ,Unternehmen online‘ archivieren 
und unmittelbar an die Kanzlei zur Weiterverarbeitung 
übertragen“, erklärt Moszynski.

Alternativ zu dieser branchenübergreifend durchgängi-
gen Lösung können Mandanten E-Rechnungen in zahl-
reichen Fällen auch weiterhin per E-Mail versenden, 
wenn dies rechtlich nicht ausgeschlossen ist. Die neueste 
Ver sion des ZUGFeRD-Standards erfüllt grundsätz-
lich alle Normen der XRechnung und kann darüber 
hinaus auch für internationale Geschäftsvorfälle oder 
Rech nungen an andere Kunden im Mittelstand genutzt 
wer den. 

ZUGFeRD nutzt das PDF/A-3-Format, bei dem die 
XML-Datei ins PDF eingebettet wird. Beim Versand 
werden dann sowohl die vom Rechnungsempfänger 
geforderten strukturierten Datensätze im XML-Format 
als auch das Rechnungsbild im gewohnten Aussehen 
als PDF-Anhang in der E-Mail übermittelt.
   

XRechnung als Chance zur Prozess-
automatisierung

 

Gerade für Mandantengruppen, die nur einen geringen 
Anteil an Kunden der öffentlichen Hand, dafür aber 
einen höheren bei größeren Unternehmen haben, kann 
der ZUGFeRD-Standard eine sinnvolle Lösung dar-
stellen, da er universeller einsetzbar ist als das reine Be- 
hördenformat. „Generell sollten Mandanten die Zwangs-
anpassung an die XRechnung auch als Chance begrei-
fen, Prozesse durch Digitalisierung zu straffen und die 
Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei zu 
vereinfachen“, sagt Ivo Moszynski. 

Das gilt auch unter der Berücksichtigung des Problems, 
dass Rechnungsinhalte, die der XRechnung-Standard  
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Von Spezialisten 
für Spezialisten.

Bei Betriebsschließung  
sind wir da – für Sie 
und Ihre Mandanten.

> Firmen und Freie Berufe 
> Betriebsschließung

Selbst bei bester Organisation ist nicht alles planbar. Wenn es 
plötzlich zu einer Schließung kommt, kann das für Sie und be-
sonders Ihre Mandanten einschneidende Konsequenzen haben. 
Der Baustein Betriebsschließung unserer Firmenversicherung 
HDI Compact bietet genau dann den nötigen Schutz: mit Leis-
tungen auch bei Teilschließungen sowie Absicherung – sogar 
vor neu auftretenden Krankheiten und Krankheitserregern. Als 
Spezialist für Firmen und Freie Berufe ist HDI jederzeit ein zuver-
läs siger Partner für Ihre Sicherheit. Und die Ihrer Mandanten.

www.hdi.de/betriebsschliessung

In Kooperation mit HDI Vertriebs AG
Marco Raimund  
Gebietsleiter RD Hamburg

 
 
 

Überseering 10a  
22297 Hamburg
M  0172-3960499
marco.raimund@hdi.de
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fordert, derzeit in den Unternehmenslösungen nicht 
hinterlegt sind. Hier sollte überlegt werden, inwieweit 
eine Anpassung des Rechnungslayouts und der Rech-
nungsinhalte perspektivisch für alle Kunden des Un- 
ter nehmens umgesetzt werden kann, um nicht bei jedem 
Rechnungsempfänger unterschiedliche Daten sätze er-
zeugen zu müssen. 

Für Steuerberater ist es in der Beratung von Vorteil, 
sich frühzeitig in das Projekt einzuklinken, um Inves-
titionsentscheidungen mit ihrem übergeordneten Blick 
für den gesamten Rechnungswesenprozess begleiten 
zu können. Im besten Fall werden die XRechnung oder 
auch ZUGFeRD damit zu einem wesentlichen Bau-
stein auf dem Weg zu einem automatisierten Fibu-
Pro zess zwischen Mandant und Kanzlei.

Im zweiten Teil der Serie erfahren Sie mehr zu den be-
sonderen Herausforderungen rund um die XRechnung.

Weitere Informationen zum Thema E-Rechnung 
erhalten Sie über folgende Wege:

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/
gesetzesaenderungen/e-rechnung/
www.datev.de/smart-austauschen
www.datev.de/smarttransfer (für Ihre Mandanten)
www.datev.de/erechnung

Claudia Specht, DATEV eG, Pressestelle 

m 1. Juli 2020 sind die Ände-
rungen im Steuerberater ver gü-

tungsrecht in Kraft getreten. Die Ge- 
bühren in den Tabellen, Gebüh ren rah-
men und Mindest gegen stands wert für 
die Einnahmenüberschussrech nun-
gen, die Zeitgebühr, verschie dene Kos-
tenpauschalen und der Gebühren rah-
men für die Lohn ab rech nung wurden 
erhöht. Für das Ein spruchs verfahren 
gilt nunmehr kraft Verweis das Ver-
gütungsrecht der Rechtsanwälte, was 
eine Ver bes se rung für die Steuerbe-
rater bedeutet. Schließlich wurde 
auch das antiquier te Schrift form er-
fordernis für Rechnungen aufgehoben und durch das 
Erfordernis lediglich der Textform (E-Mail) ersetzt.

Pünktlich zum Start der neuen Verordnung, nämlich 
bereits im August 2020, ist die 3. Auflage des Kom men-
tars von Gregor Feiter im Verlag Stollfuß Medien er-

schienen. Mitar bei ter ist, wie auch schon 
in der Vor auflage, Thomas Zenke. Der 
Kommen tar, der auch bereits in den 
Vorauflagen durch Praxisnähe und 
besonders gute Lesbarkeit auffiel, ist 
mit der Neu auf lage schon rein äußer-
lich deutlich aufgewertet worden und 
wird in der – inzwischen reichlich vor-
handenen – Kom mentarliteratur zum 
Steuer bera tervergütungsrecht vor aus-
sichtlich eine Spitzen stel lung einneh-
men. Die Kom mentierung überzeugt 
auch diesmal neben der großen Praxis-
nähe durch eine hohe Benutzer freund-
lichkeit, sodass sich auch Nicht  juristen, 

insbesondere die betroffenen Steuer be ra ter, gut zurecht-
finden werden. An vielen Stellen werden die Aussagen 
durch Beispiele verdeutlicht und Praxis tipps eingefügt. 
Es werden zahlreiche praxisrelevan te Fragen behan-
delt, auch wenn diese noch nicht Gegenstand gericht-
licher Ent schei dungen waren. Dadurch hebt sich der  

Feiter, Steuerberater vergütungs ver ord-
nung – Kommentar, 3. Auflage 2020 
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Kommentar positiv von vergleichba ren Werken ab. 
Man merkt dem Werk die langjährige Erfahrung des 
Autors als Geschäfts  führer der Steu er be  rater kam mer 
Düs seldorf an, in deren Tätigkeit er mit zahlreichen  
Anfragen aus der Praxis, sowohl von Steu er be ra tern als 
auch von ihren Man dan ten, konfrontiert wird. 

Neben der ausführlichen, aber gleichwohl kompakten 
Kommentierung der Ver ordnung (über insgesamt 430 Sei-
 ten) enthält das Werk weitere nützliche Bestandteile. Es 
umfasst insgesamt 705 Seiten und beginnt mit Aus füh-
rungen zu Grundlagen des Gebüh ren rechts, die wie-
derum zahlreiche kriti sche in der Praxis vorkommende 
Fra gen behandeln und auch hier Pra xis tipps enthalten. 
Nach der eigent li chen Kommentierung der Steu er bera-
ter ver gütungsverordnung schließt sich eine Kom  men tie-
rung der für die Vergütung relevanten Vor schrif  ten des 
Steu erberatungsgesetzes an. Im Wei teren enthält das 
Werk Vertrags- und Antragsmuster mit Erläu te run gen, 
die praxiserprobt sind und eine sehr wertvolle Hilfe im 

Kanzleialltag des Steuer be raters darstellen werden. In 
der Praxis wird bisher in dieser Hinsicht von Steu er-
beratern vieles falsch gemacht. Die Anschaffung des 
Werks lohnt sich allein wegen dieses Abschnitts. Schließ-
lich folgt noch ein Streit wert-ABC der Finanz gerichts-
barkeit, das dem gerichtlich tätigen Steuer be rater eine 
gute Hilfe bei der Abrechnung seiner Gebüh ren im 
Prozess leistet. Die Gebührentabelle sowie ein Stich-
wortverzeichnis runden das Werk ab.

Das Werk ist als Buch (in der 3. Auflage schön in 
Leinen gebunden) und auch als online-Datenbank 
erhältlich. Es ist als Kompendium für alle in der Pra-
xis anfallenden Fragen der Steuerberatervergütung 
sehr zu empfehlen, und zwar sowohl für die mit der 
Steuerberatervergütung befassten Juristen als auch 
für die Steuerberater selbst. 

Dr. Matthes Heller, RA und Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht, Köln  

M A R K E T I N G

Moderne Kommunikation braucht 
moderne Medien

2020 war für viele Steuerbera -
ter und ihre Mandanten ein her-

ausforderndes Jahr, aber auch 2021 ist 
die Digitalisierung weiter auf dem Vor-
marsch. Moderne Zeiten brauchen mo-
derne Steuerberater – und mit der Hilfe 
von digitalen Medien und Tools gelingt 
es nicht nur, Mandanten und (poten-
zielle) Mitarbeiter genau dort abzuho-
len, wo sie gebraucht werden, und sich als 
kompetenter Partner am Puls der Zeit 
zu präsentieren, sondern auch, effek-
tiver zu arbeiten und Zeit einzusparen. 
Aber wie geht man die Umsetzung am 
besten an und auf welche technischen Hilfsmittel soll-
ten Sie nicht länger verzichten?

Den Wandel nicht als Gefahr 
sehen, sondern als Chance

 

Geht es um den digitalen Wandel, geht es 
ganz oft auch um das eigene Mind set. 
Denn eines ist Fakt: Aufzuhalten ist die 
Digitalisierung nicht mehr. Wich tiger ist 
also, wie man damit umgeht und die 
eigene Kanzlei positionieren möchte. Geht 
man selbst mit gutem Beispiel voran und 
sieht die Veränderung positiv, fällt es auch 
den Mitarbeitern leichter, den Wandel mit-
zugehen. Kanzleien, welche die Digita li-

sierung als Chance sehen, können zudem auch bei Kunden 
und potenziellen neuen Mitarbeitern punkten.  

Nina Fuchs

Simba Computer Systeme GmbH
Zeppelinstraße 42 - 44 
73760 Ostfildern  
Tel.: +49 711 45 124-0  
info@simba.de | www.simba.de

Wir nehmen Sie mit auf Ihrem Weg zum digitalen Arbeiten!

Mit Kundennähe, kompetenter Beratung und technischem Know-how  
entwickeln wir digitale Komplettlösungen für Steuerberater,  
Unternehmen sowie kirchliche und soziale Einrichtungen – und das  
seit mehr als 30 Jahren!

Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die konsequente  
Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse ist die Grundlage unseres Erfolges.  
Vertrauen auch Sie auf uns, damit Ihre Mandanten auf Sie vertrauen können.

Informieren Sie sich jetzt unter +49 711 45 124-0 oder auf www.simba.de

dIGItaleS  
arbeIten ISt 
effektIver!

Buchungen, Belege,  
Abrechnungen: 
Mit unseren  
digitalen Werkzeugen  
meistern Sie  
alles entspannt!
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Auf die richtige Technik kommt es an
 

Ist der Wille einmal da, eröffnet sich einem eine riesige 
Welt an Möglichkeiten – und eine riesige Welt an digi-
talen Hilfsmitteln, die nur auf ihren Einsatz warten. Der 
erste Schritt zum Erfolg ist also, sich bewusst zu ma-
chen, welche Tools zur eigenen Kanzlei passen. Was ist 
nur eine nette technische Spielerei und was erleichtert 
Ihnen und Ihren Kunden wirklich den Arbeitsalltag? 
Wichtig ist auch, dass die Technik nicht zu kompliziert 
ist und von Ihnen, Ihrem Team und Ihren Mandanten 
leicht bedient werden kann. Müssen Ihre Mandanten 
sich mit schwierigen technischen Lösungen auseinan-
dersetzen, die ihnen am Ende nur eine kleine Erleich-
terung bringen, wird die Hemmschwelle deutlich höher 
sein, als wenn das Tool unkompliziert und effektiv funk-
tioniert.

 
Auf diese Tools sollten Sie nicht verzichten

 

Egal wie weit Sie bei der Umsetzung gehen möchten, 
auf eine Möglichkeit zur Videokonferenz für interne 
Besprechungen und Kundentermine, eine gute Intranet-
lösung sowie Screen Sharing sollten Sie nicht länger 
verzichten. Für all diese Möglichkeiten zur digitalen 
Kom  munikation gibt es mittlerweile simple, gut funkti-
onierende und lange bewährte Tools.

Wichtiger ist daher auch hier erneut, wie Sie diese ein-
setzen. Achten Sie beispielsweise bei einer Video kon-
fe renz besonders auf Ihre Körperhaltung und auch auf 
den Hintergrund in dem Zimmer, in dem Sie sich befin-
den. Viele Personen vergessen gerade in den eigenen 
vier Wänden gerne einmal, dass nicht nur sie die ande-
ren Teilnehmer sehen können, sondern auch selbst 
gesehen werden. Ein zu legeres Outfit, ein unordent-
licher Hin ter grund oder eine desinteressierte Körper-
haltung können hier mehr aussagen als tausend Worte. 
Es lohnt sich außerdem, neben einer guten Webcam 
auch in ein zusätzliches Mikrofon zu investieren. So 
stellen Sie sicher, dass Sie von jedem gut gesehen und 
gehört werden. Diese Qualität kommt an – und lohnt 
sich langfris tig. 

Auch beim Screen Sharing sollte vorher überlegt wer-
den, was genau man mit wem teilen will: Schließen Sie 
vor dem Teilen also immer alle anderen Fenster. Und 
generell gilt: In der Ruhe liegt die Kraft! Je mehr Sie 
den Gebrauch der Tools vorab üben, desto sicherer füh-
len Sie sich und desto ruhiger agieren Sie, wenn mal 
etwas nicht funktionieren sollte. 

Nina Fuchs, Marketingexpertin
Atikon Marketing & Werbung GmbH, 
Kornstraße 15, A-4060 Leonding
www.atikon.com  

M A R K E T I N G

R E Z E N S I O N E N

R E Z E N S I O N E N

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

Lademann, Fritz
Kommentar zum 
Einkommensteuergesetz
mit Nebengesetzen 
RICHARD BOORBERG VERLAG; 
bestellung@boorberg.de; www.boorberg.de in 
Zusammenarbeit mit Deutscher Fachverlag GmbH – 
Fachmedien Recht und Wirtschaft, Lose blattwerk,  
ca. 15.720 Seiten, Preis € 298,00 einschl. 14 Ordnern 

Im Bezug des Loseblattwerks inbegriffen ist der 
Online-Dienst „Lademann, EStG context“ unter 
www.estg-context.de, ISBN 978-3-415-02393-2 

Dieser bewährte Praktikerkommentar überzeugt sei-
ne Nutzerinnen und Nutzer seit Jahrzehnten durch 
die Kompetenz der Autorinnen und Autoren, größt-
mögliche Vollständigkeit des Inhalts (alle wichtigen 
Nebengesetze zum EStG sind erläutert), die An- 

schaulichkeit der Darstellung und die regelmäßigen 
Aktualisierungen. Die Kommentierungen aktueller 
Verwaltungsanweisungen durch Ministerialrätin i. R. 
Inge traut Meurer sowie zentraler BFH-Entschei dun-
gen unmittelbar nach Veröffentlichung durch BFH-
Richterinnen und -Richter bieten weitere wichtige 
Hinweise für die Beratungspraxis. Der vorangestell-
te Überblicksteil „EStG kompakt“ informiert über 
aktuelle Entwicklungen und Ausblicke auf Geplan-
tes in Gesetzgebung – Rechtsprechung – Verwaltung, 
sys tematisch in der Paragrafenfolge des EStG. 

Der Online-Dienst „Lademann, EStG context“ unter 
www.estg-context.de bietet über den gedruckten 
Kommentar hinaus BMF-Handbücher, BMF-Schrei-
ben, BFH-Entscheidungen und Betriebs-Berater-Auf-
sätze. Die Vorschriftensammlung von „EStG context“ 
enthält über die des Printkommentars hinaus u. a. die 
AO und das KStG sowie das AStG und UmwStG. 
Für eine benutzerfreundliche Handhabung sorgt u. a. 
der dynamische Versionsvergleich von Vorschriften-
fassungen.

Die Aktualisierungsrate des Kommentars ist die höchs-
te aller ESt-Kommentare: 8–9 Ergänzungs lie fe run-
gen bzw. Updates/Jahr.
Die 257. Ergänzungslieferung, erschienen am 26. No- 
vember 2020, ist auf dem Stand Oktober 2020.

 §§ 1, 1a EStG (Steuerpflicht) 
 bearbeitet von: Ines Heß, Referatsleiterin im 
 Finanzministerium Thüringen

 § 7b EStG (Sonderabschreibung für Mietwoh-
 nungsneubau) 
 bearbeitet von: Dr. Thomas Kaligin, Rechtsanwalt, 
 Fachanwalt für Steuerrecht

 § 35b EStG (Steuerermäßigung bei Belastung mit 
 Erbschaftsteuer) 
 bearbeitet von: Thomas Zimmermann, Vorsit zen -
 der Richter am FG Düsseldorf

 § 37a EStG (Pauschalierung der Einkommensteuer 
 durch Dritte) 
 bearbeitet von: Maik Bergan, Sächsische Finanz -
 ver waltung

 § 39f EStG (Faktorverfahren anstelle Steuer klas -
 senkombination III/V) 
 bearbeitet von: Maik Bergan, Sächsische Finanz -
 verwaltung

 §§ 50a, 50b, 50d, 50f, 50g, 50h (Besteuerung be-
 schränkt Steuerpflichtiger/Bußgeld-, Ermäch ti -
 gungs- und Schlussvorschriften) 
 bearbeitet von: Dr. Wolfgang Boochs, Rechts an -
 walt und Steuerberater

 Lademann-R, Aktuelles aus dem BFH 
 Ent scheidungsbesprechungen diesmal von: 
 Prof. Dr. Monika Jachmann-Michel, Vors. Richte -
 rin am BFH, München, Universitätsprofessorin 
 Dr. Sascha Bleschick, Richter am FG Münster, 
 wiss. Mitarbeiter am BVerfG,
 Dr. Christian Stahl, ORR    

Dammeyer, Gerhard
Prüfungsfragen in Testform
375 Seiten, Ausgabe 2021, E-Book (PDF), 
ERICH FLEISCHER VERLAG, 
ISBN 978-3-8168-6921-4 (Bestell-Nr. 6921), 
Preis 25,00 €

Ein Repetitorium des steuerrechtlichen Grundwis-
sens

Topaktuelles Prüfungswissen!

 Über 400 Mehrfachwahlaufgaben mit Lösungen 
 von der Abgabenordnung bis zur Umsatzsteuer 
 systematisch geordnet

 Schnelle, gründliche und praxisnahe Aneignung 
 bzw. Wiederholung des steuerlichen Grundwis-
 sens

 Rechtsstand 2020 mit Hinweisen auf Änderun-
 gen ab 2021

 Zur Prüfungsvorbereitung für angehende Steu -
 erfachangestellte, Bilanzbuchhalter usw.    
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§
Az.: 3 K 8/20, 
Urteil vom 9. September 2020

Stichwort:
Ein im Zusammenhang mit dem Erwerb eines 
Geschäftsgrundstückes gezahltes Entgelt für 
einen Geschäftswert ist nur insoweit Entgelt für 
den Erwerb des Grundstückes, als der Geschäfts-
wert den Wert des Grundstückes unmittelbar er-
höht.

§ 8 GrEStG, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG 

Az.: 1 K 55/16, Urteil vom 30. Juni 2020

Stichwort: 
Nutzt ein Großhandelsunternehmen für Obst 
und Gemüse, das die Produkte seiner Erzeu-
gerorganisation vertreibt, für die Belieferung 
des Einzelhandels mit seinen Waren im Rah-
men eines Mehrwegsystems von Drittunter-
nehmen gegen Entgelt zur Verfügung ge-
stellte sog. Mehrwegsteigen, so stellen diese 
bei dem Unternehmen jeweils nur kurzfris-
tig im Umlauf befindlichen Steigen im Fall 
fiktiven Eigentums kein Anlage ver mögen, 
sondern Umlaufvermögen dar, wenn sich 
das Unternehmen hinsichtlich Menge und 
Art der genutzten Steigen eng an dem 
Warenbedarf und den konkreten Vorgaben 
des Einzelhandels orientiert. In diesem Fall 
erfolgt hinsichtlich des gezahlten Entgelts 
für die Mehrwegsteigen keine Hinzu rech-
nung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG.

Erbringt ein Vertragspartner des Obst- und 
Gemüsehandelsunternehmens in diesem Fall 
neben der reinen Zurverfügungstellung der 
Mehr wegsteigen im Rahmen eines umfas-
senden Mehrweglogistiksystems weitere 
sog. Systemleistungen (Transport der Leer-

steigen zum Erzeuger, Organisation der ge-
samten Rücklogistik der Steigen vom Ein-
zelhandel einschließlich Müllentsorgung, 
Sortierung, Reparatur, Wäsche, Zwischen la-
gerung auf verschiedenen Warenum schlag-
stufen), so liegt ein Vertrag eigener Art vor. 
Das Mietvertragselement gibt dem Vertrag 
in diesem Fall nicht das Gepräge.

§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: III R 56/20 

Az.: 1 K 67/17, Urteil vom 28. Mai 2020

Stichwort: 
Die nicht angemessene Verzinsung einer auf einem 
Verrechnungskonto ausgewiesenen Forderung der 
Gesellschaft gegenüber ihrem Gesellschafter kann 
zu einer vGA in Gestalt einer verhinderten Vermö-
gensmehrung führen. Hat die Gesellschaft selbst 
kei ne Kredite aufgenommen, so bilden bei der Er- 
mittlung des angemessenen Zinssatzes die bank-
üblichen Habenzinsen die Untergrenze und die 
banküblichen Sollzinsen die Obergrenze der ver-
hinderten Vermögensmehrung. Der im Einzelfall 
angemessene Zinssatz ist innerhalb dieser Marge 
durch Schätzung zu ermitteln.

§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: I R 27/20 
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Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich 
besonders durch  

systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht, 
  speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schau bildern, 

Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
  laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen 

Fachgebieten,
 intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
 ein erfahrenes und qualifi ziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis. 

Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung 
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff  der Steuerberaterprüfung umfasst. Die 
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner 
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle 
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung 
nutzen und sich von uns beraten lassen.

Weitere ausführliche Informationen unter:  www.huttegger.de

Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner | Am Kiel-Kanal 1–2 | 24106 Kiel
Fon 0800 9297600 | Fax 04321 929761 | mail@huttegger.de | www.huttegger.de

IBAN DE85 2001 0020 0719 0172 02 | BIC PBNKDEFF
Partnerschaftsgesellschaft | Sitz Kiel | PR 5 KI | Partner: Prof. Dr. Thomas Huttegger, Catrin Paulsen, Jan Kippri

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 58 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen) 
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen) 
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend) 
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend) 
5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage) 
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil
8. Fernlehrgänge (für mündliche/schriftliche Prüfung) 

Steuerfachwirt 

Klausurenlehrgang zur Vorbereitung 
auf die Steuerfachwirtprüfung

• 6-tägiger Lehrgang in Kiel (8–16 Uhr)
•  täglich eine 4-/5-stündige Klausur 

mit anschließender Besprechung 
und Benotung

• Termin:  14.–19.11.2021

Förderung in
Schleswig-Holstein

siehe unter
www.huttegger.de

Huttegger Anmeldung Lehrgänge A4 (20201130).indd   1 30.11.20   14:44
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§
Az.: 4 K 77/19, 
Urteil vom 30. September 2020

Stichwort: 
Die Wohnsitzfiktion aus Art. 67 Satz 1 VO 
Nr. 883/2004 i. V. m. Art. 60 Abs. 1 Satz 2 
VO Nr. 987/2009 findet auch in den Fällen 
Anwendung, in denen beide Elternteile ihren 
gemeinsamen Wohnsitz im EU-Ausland ha- 
ben.

Der steuerrechtliche Kindergeldanspruch des 
vorrangig kindergeldberechtigten Eltern teils 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der 
andere Elternteil die Voraussetzungen des  
§ 1 Abs. 1 BKGG für die Gewährung eines 
sozialrechtlichen Kindergeldanspruchs er-
füllt.

Die öffentliche Bekanntgabe eines Auf he-
bungsbescheids ist unwirksam, wenn die 
Familienkasse zuvor weder einen Bekannt-
gabeversuch an die ihr bekannte letzte in-
ländische Anschrift des betroffenen Eltern-
teils unternommen noch geeignete Nach-
forschungen zur Ermittlung der Anschrift 
im EU-Ausland angestellt hat.

§ 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 64 Abs. 2 Satz 2 EStG; 
§ 1 Abs. 1 BKGG; § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwZG; 
Art. 12, Art. 16, Art. 67 Satz 1 VO Nr. 883/2004; 
Art. 60 Abs. 1 Satz 2 VO Nr. 987/2009

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: III R 58/20 

S T E U E R R E C H T
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§
S T E U E R R E C H T

Az.: 3 K 6/20, 
Urteil vom 9. September 2020

Stichwort: 
Verpflichtung einer UG zur Abgabe einer elektro-
nischen Bilanz

§§ 150 Abs. 8 AO, 5b EStG

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: XI R 29/20 

Az.: 5 K 186/18, 
Urteil vom 26. August 2020

Stichwort: 
Persönlich haftende Gesellschafter (Kom ple men-
täre) einer KGaA sind wie Mitunternehmer zu be- 
handeln. Die Einkünfte der Komplementäre wer-
den transparent an der Wurzel abgespalten. Das 
gilt einschließlich darin anteilig enthaltener steu-
erfreier oder steuerbegünstigter Betriebs ein nah-
men sowie nicht abziehbarer Betriebsausga ben.

§ 180 Abs. 1 Nr. 2a AO, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
EStG, § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG, § 278 Abs. 1 
und Abs. 2 AktG 

Az.: 2 K 91/19, 
Urteil vom 6. Januar 2020

Stichwort: 
Eine Absichtserklärung des Kindes, sich unmit-
telbar nach Wegfall der Hinderungsgründe (Krank-
heit) um eine Berufsausbildung zu bemühen, kann 
auch für Monate vor Eingang der Erklärung bei der 
Familienkasse anzuerkennen sein (entgegen V 6.1 
Abs. 1 Satz 8 DA-KG-2020).

§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c EStG

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: III R 52/20 

Az.: 3 K 1/20, 
Urteil vom 23. November 2020

Stichwort: 
Verwendet ein nicht bilanzierungspflichtiger Steu-
erpflichtiger einen geleasten Pkw für unterneh-
merische Zwecke und macht er dafür die tatsächli-
chen Kosten geltend, so gehört eine bei Lea sing-
beginn zu erbringende Sonderzahlung in Höhe der 
anteiligen unternehmerischen Nutzung des Pkw 
zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten. Bei der Höhe der anteiligen un- 
ter nehmerischen Nutzung ist auf eine laufzeitbe-
zogene Betrachtungsweise abzustellen.

§§ 42 AO, 4 Abs. 3 EStG, 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG, 
11 Abs. 2 EStG 

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: VIII R 1/21 

Az.: 1 K 16/19, 
Urteil vom 17. Dezember 2020

Stichwort: 
Eine vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG auf der 
Grundlage einer verhinderten Vermögensmehrung 
liegt nur dann vor, wenn die verhinderte Vermö-
gensmehrung auf der Ebene der Gesellschaft einen 
korrespondierenden Vorteil auf der Ebene des 
Gesellschafters oder eines diesem nahestehenden 
Dritten begründen kann.

§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: I R 2/21 
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K U R I O S I T Ä T E N

RETTUNGSPAKET  
FÜR KRISENHELFER.

GANZ EINFACH 30 TAGE KOSTENLOS TESTEN

Praxiswissen für die professionelle Krisenfrüherkennung und  
-begleitung durch den Steuerberater.

Testen Sie NWB Sanieren und Restrukturieren  
jetzt 30 Tage kostenlos: go.nwb.de/az-sanieren

Mit den Inhalten der neuen Zeitschrift  
„NWB Sanieren und Restrukturieren“, 
drei hochaktuellen Handbüchern und 
zusätzlichen Datenbankinhalten.

Aktuelle Fachinformationen und 
Arbeitshilfen für die Beratung von 
Unternehmen in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten.

Know-how für den Auf- und Ausbau 
eines infolge der Corona-Pandemie 
und der aktuellen Rechtsentwicklung 
– SanInsFoG und StaRUG – immer 
wichtiger werdenden Beratungs- 
angebotes.

NEU!

Digitales Themenpaket inkl. Datenbankzugang,  
persönlichem NWB Livefeed und E-Mail-Newsletter. 
Bezug der Printausgabe der Zeitschrift NWB Sanieren 
und Restrukturieren optional möglich.

AZ_F_TP_SANIEREN_210x297_cmyk_v01.indd   1 12.02.2021   11:39:44
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„Brösel-Euro“
2006 stand die Bundesbank vor einem rätselhaften Phä-
nomen: Immer wieder zerfielen Scheine, sobald man sie 
anfasste. Offenbar war eine Reaktion von Schwefel säure mit 
Hand schweiß für das Zerbröseln der Scheine verantwortlich. 
Bis heute ist ungeklärt, wie die Scheine in Kontakt mit der 
Säure gekommen sind.

Ausgezeichnet
In Aachen wird seit 1950 jähr-
lich der Karlspreis verliehen, 
mit dem außer ordentliches Wir-
ken für die Einheit Europas ausgezeichnet 
wird. Seit 2002 gehört auch der Euro zu den 
Preisträgern. Er wurde als epochaler Integra-
tionsschritt für die Identifika tion mit Europa 
gewürdigt. Wim Duisenberg, damaliger Prä-
sident der EZB, nahm den Preis stellvertre-
tend entgegen.

                                              
Mit der Einführung der Euro-Banknoten 2002 wollte man vor allem den Gedanken eines verbundenen Europas 
transportieren. Die Rückseiten der Scheine zieren deshalb symbolhaft Brücken. Fiktive Brücken, die es in keinem 
europäischen Land gab, bis der niederländische Grafikdesigner Robin Stam 2011 die Idee hatte, die Brücken real 
werden zu lassen.
Da die EZB zustimmte, kann man heute in der wasserreichen 
Kleinstadt Spijkenisse bei Rotterdam über die Brücken sämtlicher 
Euro-Scheine spazieren.

Brückenbauer

Kurioses Wissen
Nuller
Doch, es gibt ihn tatsächlich, den 0-Euro-Schein. 
Als sog. Euro-Souvenir-Schein ist er seit 2015 in 
vielen Ländern Europas im Umlauf. Mit Abbil dun-
gen zu Sehens würdigkeiten und Gedenk anlässen 
sollen die Scheine durch ihren Erlös zur kulturel-
len Unterstützung beitragen. 
Gedruckt werden die Samm ler stücke in der französi-
schen Wert papierdruckerei Oberthur – auf echtem 
Sicherheitspapier.
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